


Mit dem vorliegenden Tätigkeitsbericht wird
an den Bericht für die Jahre 2001 bis 2003
angeknüpft und zugleich, der Ankündigung
im Vorbericht entsprechend, der Berichts-
zeitraum wieder auf zwei Jahre umgestellt.

Der Bericht gibt Auskunft über die Tätigkei-
ten des Max-Planck-Instituts für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht in den
Jahren 2004 und 2005. Sein Zweck ist es,
über die in diesen Jahren beendeten und be-
gonnenen Forschungsprojekte zu informie-
ren und zugleich die Entwicklung des Insti-
tuts zu dokumentieren. Diese Aufgabenstel-
lung kommt darin zum Ausdruck, dass der
umfangreichste Teil der Darstellung unserer
Forschung gewidmet ist (II.). Dabei haben
wir uns bemüht, durch in sich geschlossene
Darstellungen einzelner Projekte die Lesbar-
keit zu erhöhen und eine breitere Gruppe
von potentiellen Interessenten anzuspre-
chen. Dennoch wurde nicht auf Vollständig-
keit verzichtet. Das gilt insbesondere auch
für den Nachweis eigener Veranstaltungen,
der Veröffentlichungen und der Vorträge und
Lehrveranstaltungen (IV. – VI.), ferner für

die Nennung unserer Stipendiaten und Gä-
ste (VII.) sowie die nähere Beschreibung des
Instituts mit seinen Angehörigen, Organen
und Funktionen (VIII.). Neu aufgenommen
wurde als eigenständiges Kapitel die Nach-
wuchsförderung (III.). Dessen Einführung
und Platzierung entsprechen dem Gewicht,
das dieser Förderung beizumessen ist. In die-
sem Zusammenhang ist auf die unten be-
schriebene Einrichtung von kleinen, hausei-
genen Doktorandenkollegs hinzuweisen.

In der Einführung (I.) werden zunächst die
Aufgaben des Instituts und die Konzeption
seiner Forschungsaktivitäten erläutert. Sie
dient in diesem Sinne als Leitfaden für alle
folgenden Kapitel und gibt einen kurzen in-
haltlichen Überblick, soll aber zugleich bei
der Vorstellung des Forschungsprogramms
des Instituts die Zusammenhänge zwischen
den breit gestreuten und unterschiedlich an-
gelegten Einzelprojekten erläutern.

München, im Januar 2006

Ulrich Becker
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1. Aufgabe, Geschichte und Struktur des
Instituts

(1) Das Institut ist satzungsgemäß der For-
schung auf dem Gebiet des ausländischen
und internationalen Sozialrechts gewidmet.

Nachdem der damalige Präsident des Bun-
dessozialgerichts, Prof. Dr. Georg Wannagat,
im Jahre 1972 die Gründung eines Max-
Planck-Instituts für internationales Sozial-
recht angeregt hatte, entschied die Max-
Planck-Gesellschaft zwei Jahre später, eine
Projektgruppe für internationales und ver-
gleichendes Sozialrecht in München zu er-
richten. Diese Projektgruppe nahm 1976 ih-
re Tätigkeit auf. Mit der Leitung war Prof.
Dr. Dr. h.c. mult. Hans F. Zacher beauftragt
worden. Zunächst waren fünf, später sechs
wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt.
Bereits vor Ablauf der ursprünglich vorgese-
henen Befristung wurde die Umwandlung in
das Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht beschlossen
und 1980 vollzogen.

Das Institut wurde ab dem 1.1.1980 von sei-
nem Gründer, Hans F. Zacher, geleitet, der
im Jahre 1990 das Amt des Präsidenten der
Max-Planck-Gesellschaft übernahm und die
Leitung kommissarisch fortführte. Ihm folg-
te als Institutsdirektor am 1.2.1992 Prof. Dr.
Bernd Baron von Maydell nach. Ab dessen
Emeritierung am 31.7.2002 ging die Leitung
auf Prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M., über, der
seit dem 1.9.2002 hauptamtlich als wissen-
schaftliches Mitglied und geschäftsführen-
der Direktor des Instituts tätig ist.

(2) Das Institut verfügt nach wie vor nur
über einen Direktor, organisatorische Unter-
gliederungen existieren nicht. Die am Insti-
tut tätigen Referentinnen und Referenten
beobachten und analysieren die sozialrecht-
lichen und sozialpolitischen Entwicklungen
in verschiedenen europäischen und außer-
europäischen Ländern. Die Gliederung nach
Ländern wird durch Sachzuständigkeiten
und Zuständigkeiten für die Beobachtung
internationaler Organisationen ergänzt. Sie
wird auch in den nächsten Jahren im Grund-
satz aufrechterhalten, weil nach wie vor
Recht überwiegend nationalstaatlich geprägt
ist. Länderspezifische gesellschaftliche,
wirtschaftliche und kulturelle Hintergründe
spielen deshalb für das Rechtsverständnis

eine wesentliche Rolle, und in diesem Sinne
kann die Expertise, die sich viele Mitarbeiter
des Instituts im Laufe ihrer langjährigen Tä-
tigkeit erworben haben, fruchtbar gemacht
werden. Bei Neubesetzungen wird – auch
angesichts der nur befristet zu vergebenden
Stellen – vor allem darauf Wert gelegt, dass
das Sozialrecht der Länder in die Forschung
einbezogen werden kann, das für die unter-
schiedlichen Reformprozesse besondere Be-
deutung gewinnt. Darüber hinaus verliert
die länderspezifische organisatorische Glie-
derung aufgrund des Prozesses der Europäi-
sierung und Internationalisierung etwas an
Bedeutung, wenn auch in sehr viel geringe-
rem Maße als in den Rechtsmaterien, die
stärker als das Sozialrecht durch Unitarisie-
rungstendenzen geprägt sind. Im übrigen
wird die Kenntnis ausländischen Rechts
selbstverständlich dadurch ergänzt, dass in
einzelnen Projekten Forscher aus dem Aus-
land einbezogen oder Projekte mit ausländi-
schen Kooperationspartnern durchgeführt
werden.
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2. Das Forschungsprogramm des
Instituts

Sozialrecht als Recht im Wandel und
Veränderungsprozesse

Sozialrecht zeichnet sich in besonderem
Maße durch seinen Wandel aus. Bedingt ist
dies durch die hohe Funktionalität dieses
Rechts, das naturgemäß gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Veränderungen anzu-
passen ist. Dabei ist ein systemimmanenter
Anpassungsbedarf von den gerade in den
letzten Jahren verstärkt festzustellenden sys-
temändernden Entwicklungen unterscheid-
bar, die wiederum auf internen und externen
Reformgründen beruhen.

Auf der Basis der in der ersten Phase des In-
stituts betriebenen Grundlagenarbeit und
der in der zweiten Phase sowohl mit Blick
auf die Rolle der Europäischen Gemein-
schaft als auch mit Blick in neue Vergleichs-
länder ausgeweiteten Perspektiven wurde in
der dritten Phase begonnen, die Projekte
systematisch in drei analytisch voneinander
unterscheidbare Veränderungsprozesse ein-
zuordnen, ohne damit zugleich deren Viel-
falt und unterschiedliche Anlage zwangsläu-
fig zu berühren. Bei diesen Prozessen han-
delt es sich um:
• die Europäisierung und Internationalisie-

rung des Sozialrechts, die durch die Ver-
schiebung von Regelungsebenen, insbe-
sondere auch durch die Einwirkung trans-
nationaler Verschränkungen, sowie supra-
und internationaler Vorgaben auf das na-
tionale Recht geprägt sind;

• die Anpassung (bzw. Veränderung) der so-
zialen Sicherungssysteme in entwickelten
Staaten;

• die Transformation von Sozialleistungssys-
temen in Entwicklungs- bzw. Schwellen-
ländern.

Die Trennung der genannten Prozesse erfolgt
nur zu analytischen Zwecken und um spezi-
fische Besonderheiten hervorzuheben. Dabei
handelt es sich im ersten Prozess vor allem
um die Eigentümlichkeiten der Schaffung
„überstaatlichen“ Rechts mit allen Schwie-
rigkeiten der Verflechtung und Durchset-
zung; im zweiten Prozess um das Erforder-
nis, Lösungen für gleich oder ähnlich gela-
gerte Probleme miteinander zu vergleichen
und auch zu bewerten; im dritten Prozess

um die Frage, wie sich in Staaten mit im-
mensen internen Entwicklungsunterschie-
den traditionelle und moderne Formen der
sozialen Sicherung zueinander verhalten.

Das ändert natürlich nichts daran, dass die
drei Veränderungsprozesse stark miteinan-
der verwoben sind. So spielen Globalisie-
rung und internationales Recht eine starke
Rolle für die Transformation der Sozialleis-
tungssysteme in Schwellenländern; nicht
umsonst wird die Bedeutung des WTO-Bei-
tritts für die Entwicklung in China immer
wieder betont. Die Europäisierung geht
Hand in Hand mit der Anpassung der sozia-
len Sicherungssysteme in den EU-Mitglied-
staaten, verstärkt zum Teil nationale Trends
(insbesondere durch die Institutionalisie-
rung eines Vergleichs in Form der sog. Offe-
nen Methode der Koordinierung), nimmt
diese zum Teil ihrerseits auf (weil Basis eu-
ropäischer Sozialpolitik immer die in den
Mitgliedstaaten existente Substanz bleibt).
Die Liste von Verschränkungen ließe sich
fortsetzen. Aber hier soll nur betont werden,
dass wir uns dieser Verschränkungen natür-
lich bewusst sind und diese in unsere Tätig-
keiten einbeziehen, ohne dass damit die
Sinnhaftigkeit einer Unterscheidung in Fra-
ge stehen müsste. Ein Beispiel für eine
übergreifende Themenstellung ist das Pro-
jekt „Gleichheit durch Recht“ (II. 4.1.), weil
der gezielte Einsatz von Antidiskrimine-
rungsregelungen – auf der Grundlage der
spezifischen historischen Erfahrungen – so-
wohl in entwickelten (USA) wie in Schwel-
lenländern (Südafrika, Brasilien) eine Rolle
spielt (mit im einzelnen unterschiedlichen
Funktionen), aber auch innerhalb der Euro-
päischen Union verstärkt zum Einsatz
kommt (und zwar, anders als bei der auf die
Anfänge zurückreichenden, aber im sachli-
chen Anwendungsbereich stark erweiterten
Nichtdiskriminierung aufgrund der Staats-
angehörigkeit, nun mit bestimmten sozialpo-
litischen Anliegen).

Einzelprojekte und Grundlagenfragen

Bei der Erforschung aller drei genannten
Veränderungsprozesse spielen Grundlagen-
fragen in verschiedener Hinsicht eine wich-
tige Rolle. Das gilt zum einen für die Be-
trachtung nationaler Rechtsordnungen: Das
Sozialrecht kann hier als Referenzgebiet für
die Untersuchung übergreifender rechtspo-
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litischer und rechtsdogmatischer Fragestel-
lungen dienen, etwa für die Wirkung von
Privatisierungen oder die Rolle des Wettbe-
werbs in Sozialleistungssystemen. Das gilt
aber ebenso für die Rechtsvergleichung. Zu-
nehmend wird in einer Zeit intensivierten
Informationsaustausches die Frage gestellt,
welche nationalen Regelungsmuster für So-
zialleistungssysteme auf andere Länder
übertragen werden können – sei es, weil Re-
formanlässe in verschiedenen Staaten gleich
gelagert sind, etwa wenn die demographi-
sche Entwicklung die Grundlage für umla-
gefinanzierte Risikoabsicherungssysteme zu
gefährden droht, sei es, weil die zunehmen-
de wirtschaftliche Verflechtung und Wande-
rung für eine stärkere Konvergenz von Sozi-
alleistungssystemen sprechen, wie sie im
Rahmen der Europäischen Union nun durch
einen institutionalisierten Prozess der Ver-
gleichung vorangetrieben wird, oder sei es,
weil im Zuge der gesellschaftlichen Ent-
wicklung und Veränderung die tradierten Si-
cherungsmöglichkeiten durch neue Formen
der Sicherung ersetzt werden sollen. In je-
dem Fall bedarf es in den genannten Fällen
der Kenntnis der nationalen Rechtsordnun-
gen. Sie sind allerdings zur Klärung der gera-
de angesprochenen Prozesse nicht lediglich
funktional zu vergleichen, sondern (auch)
auf die ihnen eigenen Wirkungsmechanis-
men, ihre gesellschaftlichen und kulturellen
Voraussetzungen hin zu untersuchen.

Bedeutung gewinnen auf diese Weise allge-
meine Strukturen und Prinzipien wie Aus-
prägung der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
oder Absicherung individueller Freiheiten,
vor allem aber auch die institutionellen Ar-
rangements, die dem Handeln der Betroffe-
nen und der Verwaltung zugrunde liegen.
Welche zunehmend wichtige Rolle der Ent-
wicklung von Sozialleistungssystemen, und
zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, son-
dern gerade für die Lebenswirklichkeit der
Menschen und die Stabilisierung der Gesell-
schaft, zukommt, lässt sich an den aktuellen
Reformdebatten ohne weiteres ablesen.

Europäisierung und Internationalisierung

Die Debatten um die Europäische Verfas-
sung (d.h. den Verfassungsvertrag) waren
naturgemäß auch für das europäische Sozial-
recht von Bedeutung. Schließlich ging es bei
ihnen auch um die Frage, inwieweit die eu-

ropäische Integration eine soziale Dimensi-
on aufweist oder aufweisen soll. Im Hinter-
grund steht dabei die Feststellung, dass die-
ser Integrationsprozess – anders als bei den
meisten anderen Formen regionaler Zusam-
menschlüsse – eine Ambivalenz aufweist.
Denn die Europäische Union stellt in ihrem
Kern eine Rechtsgemeinschaft dar, die ihren
Mitgliedstaaten Beschränkungen auferlegen
kann, in der sich diese aber zugleich zur Be-
wahrung gemeinsamer Vorstellungen zusam-
mengefunden haben. So wird einerseits
durch die Festlegung auf einen Binnenmarkt
mit wirtschaftlichen Freiheiten der Druck
auf die Mitgliedstaaten erhöht, ihre Märkte
zu öffnen und den Austausch von Produkti-
onsfaktoren zuzulassen. Andererseits ermög-
licht diese Form der Regionalisierung grund-
sätzlich auch, die Marktöffnung auf einer
supranationalen Ebene durch politische
Maßnahmen zum Schutz anderer Gemein-
wohlinteressen zu begleiten. Zumindest auf
dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung
kommt den wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen besonderes Gewicht zu. In diesem
Sinne begründen die höherrangigen rechtli-
chen und politischen Vorgaben einen Sys-
temwettbewerb. Es ist den Mitgliedstaaten
nicht genommen, in verschiedenen Berei-
chen eine nationale Politik zu betreiben; sie
müssen jedoch berücksichtigen, dass sie da-
mit zugleich über Standortfaktoren bestim-
men, die in einem Raum mit freiem Perso-
nen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehr zu wichtigen Einflussgrößen im
Wettbewerb um Produktionsfaktoren wer-
den. Diese Grundsätze gelten nicht nur für
das Sozialrecht und damit in gewisser Weise
für die Ausgabenseite, sondern mittlerweile
ebenso für das Steuerrecht, weshalb es nahe
liegt, sich die Einflüsse in beiden, miteinan-
der verbundenen und von ihrer Struktur her
ähnlichen Rechtsgebieten anzusehen (vgl.
II. 1.1.).

Auf Dauer wird für die europäische Ent-
wicklung die Substanz des Sozialrechts in
den Mitgliedstaaten entscheidend bleiben,
das in der EU Gemeinsame durch nationa-
les Recht bestimmt sein. Deshalb und vor al-
lem, weil es im Sozialrecht bisher an Versu-
chen fehlt, europäisches Recht nicht nur als
supranationales, sondern auch als Zusam-
menschau nationaler Rechtsordnungen dar-
zustellen, ist es von großem Interesse, ge-
meinsame Prinzipien des Sozialrechts in Eu-
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ropa herauszuarbeiten (vgl. II. 1.2.). Dazu
wird es allerdings schon im Hinblick auf die
Vielzahl der Länder und die Weite des Ge-
genstandes größerer Anstrengungen bedür-
fen, die sich über mehrere Jahre erstrecken
werden. Relevant ist die vergleichende Be-
trachtung nationalen Rechts in Europa
ebenso für die Koordinierung der Sozialleis-
tungssysteme. Denn diese muss die mit-
gliedstaatlichen Entwicklungen und natür-
lich auch die Erweiterungen des Kreises von
Mitgliedstaaten reflektieren, um ihrem
Grundanliegen – nämlich die Personen, die
von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch
machen, vor dem Verlust ihrer sozialen
Rechte zu bewahren – gerecht werden zu
können. In den letzten Jahren und auch im
Berichtszeitraum war die Reform der Koor-
dinierungsbestimmungen, die einen vorläu-
figen Abschluss durch das Inkrafttreten der
neuen und vereinfachten Koordinierungs-
verordnung gefunden hat, Gegenstand meh-
rerer Forschungsprojekte (vgl. II. 1.3.).

Daneben bleibt weiterhin der Einfluss des
Gemeinschaftsrechts auf die mitgliedstaatli-
chen Sozialrechtsordnungen ein wichtiges
Thema (II. 1.4. und 1.5.). Denn die beste-
hende Kompetenzverteilung auf dem Gebiet
der Sozialpolitik schließt nicht aus, dass sich
Binnenmarktrecht und Sozialrecht in zuneh-
mendem Maße „begegnen“, d.h. Berüh-
rungspunkte aufweisen. Das gilt für die Ein-
wirkungen der Grundfreiheiten ebenso wie
des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts,
wobei sich eine Asymmetrie ergibt, weil
Wirtschaftsrecht auf der höheren Rege-
lungsebene angesiedelt ist, Sozialrecht auf
der niedrigeren. Ein Ausgleich kann durch
Harmonisierung (also Verlagerung des Sozi-
alrechts auf die höhere Ebene) kaum ge-
schaffen werden. Es bleibt aber die Mög-
lichkeit, den Mitgliedstaaten durch ange-
messene rechtsdogmatische Konstruktio-
nen, insbesondere durch die Anerkennung
von Rechtfertigungsgründen und Einschät-
zungsprärogativen, ausreichende Spielräume
zu erhalten. Tatsächlich lässt sich – trotz al-
ler oftmals gerade von den Sozialrechtlern
beklagten Einflussnahme des EuGH – fest-
stellen, dass in vielen Fragen eine sozialpoli-
tische Dimension der Integration eine Rolle
spielt – von einem „europäischen Sozialmo-
dell“ kann und sollte angesichts der Unter-
schiede in den Mitgliedstaaten nicht ohne
weiteres gesprochen werden. Als Beleg ge-

nügt der Hinweis auf einige wichtige Ent-
wicklungen, die allerdings schon deshalb
nicht unumstritten sind, weil sie Kernfragen
einer marktwirtschaftlichen Orientierung
betreffen: Gemeint sind der Ausschluss der
Anwendbarkeit des Wettbewerbsrechts auf
Sozialversicherungsträger und Tarifverträge,
die Anerkennung sozialer Gegenleistungen
im Beihilfe- und sozialer Kriterien im Verga-
berecht und die Mindestlohnvorschriften als
Voraussetzungen der Entsendung von Ar-
beitnehmern.

Auf internationaler Ebene sind die vorste-
hend skizzierten Prozesse der wechselseiti-
gen Durchdringung von auf verschiedenen
Ebenen angesiedelten Rechtsordnungen
nach wie vor weniger stark ausgeprägt. Denn
das Völkerrecht enthält kaum unmittelbar
wirkende, die Gestaltungsbefugnis der Staa-
ten einschneidend berührende sozialrechtli-
che Normen und ist durch Zurückhaltung
im Hinblick auf die sozialpolitische Verant-
wortung der Staaten geprägt. Dennoch sind
völkerrechtliche Einwirkungen auf die sozia-
le Sicherheit spürbar. Im Rahmen der Frage,
wie auf internationaler Ebene sozialer
Schutz mit dem Austausch von Waren,
Dienstleistungen und Kapital sowie Wande-
rungsbewegungen vereinbart werden kann,
ist insbesondere über die künftige Rolle der
internationalen Abkommen nachzudenken,
die den Schutz sozialer Rechte zum Gegen-
stand haben. Angesprochen sind damit die
Abkommen der IAO, aber auch der UN-
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte und die Europäische Sozial-
charta. Deren Implementierung erscheint
nicht nur wegen des besonderen Charakters
sozialer Rechte, sondern auch wegen der
Vielfalt existierender Vorschriften und der
unterschiedlichen Durchsetzungsmechanis-
men als schwierig. Wo genau die Schwierig-
keiten liegen und welche Verbesserungs-
möglichkeiten sinnvoll sind, bedarf einer
eingehenden Untersuchung, in der auch die
praktischen Erfahrungen aus allen relevan-
ten Überwachungsgremien ausgewertet wer-
den (unten, II. 1.6.).

Anpassung in entwickelten Staaten

Unabhängig von den vorstehenden Erörte-
rungen und der Bedeutung der Globalisie-
rung, sind es doch im wesentlichen interne
Faktoren, die Reformprozesse in den ver-

I. EINFÜHRUNG

Tätigkeitsbericht_2006  09.02.2006  15:36 Uhr  Seite 9  



schiedenen Staaten auslösen. In praktisch
allen entwickelten Ländern spielen zwei de-
mographische Prozesse eine entscheidende
Rolle, nämlich die Verlängerung der Lebens-
erwartung und die Schrumpfung der Gesell-
schaft, also in diesem Sinne ein doppelter
Alterungsprozess (vgl. II. 2.4.). Und selbst
wenn der verstärkte internationale Aus-
tausch für Veränderungen des Arbeitsmark-
tes und der Arbeitsbeziehungen mit verant-
wortlich sein kann, müssen doch die Ent-
scheidungen über die Ausgestaltung von So-
zialleistungssystemen in erster Linie auf na-
tionaler Ebene getroffen werden. Angesichts
ähnlich gelagerter Probleme ist dabei der
Bedarf an Wissen um Lösungsvorschläge
und damit an vergleichenden Betrachtungen
hoch – immer vorausgesetzt, dass dieser Ver-
gleich die Grundlagen einbezieht und sich
mit den einschlägigen Einzelheiten beschäf-
tigt, weil anderenfalls zumindest über eine
Übertragbarkeit einzelner Lösungsansätze
nichts ausgesagt werden kann.

Zu den wichtigsten Fragestellungen, mit de-
nen sich das Institut im Berichtszeitraum
beschäftigt hat, gehören Sozial- und Betreu-
ungsleistungen für Kinder in verschiedenen
europäischen Staaten (II. 2.1.), aktivierende
Arbeitsmarktpolitik in den USA und Europa
aus doppelt vergleichender Sicht (II. 2.2.),
die Rolle des Wettbewerbs bei der Erbrin-
gung stationärer Gesundheitsleistungen in
Deutschland, den Niederlanden, der
Schweiz und den USA (II. 2.3.), betriebliche
Altersversorgung als Element zusätzlicher
Vorsorge (II. 2.5.), die Rolle der Verfassungs-
gerichtsbarkeit bei der Reform von Sozial-
leistungssystemen (II. 2.6.) und der gericht-
liche Schutz sozialer Rechte in Europa (II.
2.7.). Diese Projekte konnten zum Teil auf
früheren Studien (etwa zur Zusatzsicherung)
aufbauen. Sie wurden ergänzt um kleinere
Projekte und viele Vorträge und Publikatio-
nen (vgl. unten, V. und VI.), die oft auch der
Intensivierung des Austausches von Wissen
über verschiedene Rechtsordnungen dien-
ten, aber auch die Rechtsentwicklungen in
Deutschland begleiteten.

Gerade weil der rechtsvergleichende Ge-
winn von Erkenntnissen eine detaillierte Be-
trachtung unter Einbeziehung der außer-
rechtlichen Bedingungen erfordert, er-
scheint es nach wie vor als sinnvoller Ansatz,
in einer längerfristigen Zusammenarbeit den

institutionellen Rahmen zu schaffen, um
verschiedene nationale Entwicklungen un-
tersuchen zu können. Dies geschah im Be-
richtszeitraum vor allem im Verhältnis zu Ja-
pan, weil Japan und Deutschland bei ver-
gleichbaren gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen intensiv mit der Reform ih-
rer sozialen Sicherungssysteme beschäftigt
sind. Hier ging es sowohl darum, durch lang-
fristige Kooperation das gegenseitige Ver-
ständnis für das Sozialrecht zu stärken, als
auch um die Beobachtung aktueller Reform-
trends (vgl. II. 2.10., 2.11 und 4.3.). Gerade
angesichts ähnlich gelagerter demographi-
scher Probleme verspricht das Aufschluss
darüber, was jeweils vom Handeln des ande-
ren gelernt werden kann, wenn es gilt, den
Herausforderungen der alternden Gesell-
schaft zu begegnen, und darüber, welche Ei-
genheiten trotz vergleichbarer wirtschaftli-
cher Entwicklung bestehen (bleiben).

Transformation in Schwellenländern

Die bereits im letzten Bericht angesproche-
ne Besetzung zweier neuer Referentenstel-
len für China und Südafrika hat das Institut
in die Lage versetzt, sich mit dem Sozial-
recht in ausgewählten Schwellenländern
sehr viel intensiver als bisher auseinanderzu-
setzen. Zurückgegriffen werden konnte da-
bei auf die Ergebnisse, die mit einigen Pro-
jekten aus den ersten Jahren des Instituts
über die soziale Sicherung in Entwicklungs-
ländern erzielt worden sind.

Ziel der Tätigkeit ist es zunächst, im bilatera-
len Vergleich und durch Veranstaltungen mit
Kooperationspartnern in den Ländern (zur
Zeit mit der Renmin Universität in Peking
und der University of Johannesburg) die
Kenntnisse über das ausländische Sozial-
recht zu vertiefen, deutsche Erfahrungen mit
ausgebauten sozialen Sicherungssystemen
weiterzugeben und über aktuelle Fragen wie
etwa den Aufbau von Verwaltungen und die
Abstimmung verschiedener Systeme inner-
halb eines Landes und innerhalb einer Regi-
on zu diskutieren (näher II. 3.2. und 3.3.).
Auf der Grundlage dieser Erfahrungen sollen
dann vergleichend übergreifende Themen-
stellungen untersucht werden. Dabei geht es
um Themen, von denen angenommen wer-
den darf, dass sie in allen Ländern, die sich
auf einem bestimmten Entwicklungsniveau
befinden, Bedeutung entfalten und deren
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Behandlung Aufschluss geben über das Ver-
hältnis zwischen gesellschaftlichen und kul-
turellen Besonderheiten einerseits und Mo-
dernisierungserscheinungen andererseits.
Ein gutes, aber keineswegs überhaupt als
Phänomen klar erfassbares Beispiel dafür ist
die sog. informelle soziale Sicherheit (vgl. II.
3.1.). Als im Rahmen von Transformations-
prozessen rechtlich relevante Frage erweist
sich auch die nach dem Einfluss des Verfas-
sungsrechts, insbesondere sozialer Rechte
und von Gleichstellungsgeboten, sowie nach
der Rolle von Verfassungsgerichten für den
Ausbau sozialer Leistungen (vgl. auch II.
4.1., II. 2.6. und III. 2.).

3. Personelle Veränderungen

Der letzte Berichtszeitraum (2001 bis 2003)
war durch viele Änderungen im Personalbe-
stand geprägt. Sie waren weniger Folge der
Neubesetzung der Direktorenstelle als viel-
mehr einer erfolgreichen Nachwuchsförde-
rung. Deren Kehrseite ist aus Sicht des In-
stituts zwangsläufig immer der Verlust quali-
fizierten wissenschaftlichen Personals, der
jedoch durch die Erweiterung von Kontak-
ten und Erhöhung der Attraktivität für
Nachwuchswissenschaftler mehr als ausge-
glichen wird. Da zwischen 2002 und 2003
eine Reihe von Neueinstellungen vorgenom-
men werden konnte, blieb die personelle
Fluktuation in 2004 und 2005 relativ gering
(vgl. näher VIII. 1.).

Neu in den Kreis der Referenten aufgenom-
men wurde Dr. Markus Sichert (seit
1.12.2004). Dr. Christina Walser hat nach
Ablauf ihrer Elternzeit (am 30.6.2005) den
Umfang ihrer Tätigkeit auf 75 % reduziert.
Nach wie vor ist Dr. Alexander Graser,
LL.M., der 2003 mit dem Bayerischen Ha-
bilitationsförderpreis ausgezeichnet wurde,
zu Zwecken der Habilitation beurlaubt.

Von den nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern haben Ingrid
Werner-Böll und Melanie Winkler nach
Ablauf ihrer Altersteilzeit das Institut verlas-
sen. Eliane Rammler hat die Leitung der
Bibliothek des Instituts für Bürgerliches
Recht und Zivilprozessrecht an der LMU
München übernommen. Für sie neu einge-
stellt wurde Melanie Jackenkroll.

Die ersten drei der im letzten Berichtszeit-
raum eingestellten Doktorandinnen (Ariane
Wiedmann, Ass. Monika Goller, Claudia
Matthäus) haben ihre Tätigkeit am Institut
erfolgreich beendet, wenn auch die Promoti-
onsverfahren bis Ende 2005 noch nicht ganz
abgeschlossen waren. Frau Wiedmann und
Frau Matthäus haben jeweils ihr Re-
ferendariat begonnen, Frau Goller, die zwi-
schenzeitlich im Rahmen des sogenannten
Brückenprogramms der Volkswagen Stiftung
beim Bundesministerium für Gesundheit
und soziale Sicherung tätig war, hat eine Be-
schäftigung im Sozialreferat (als Justiziarin)
der Stadt Augsburg aufgenommen. Auf
Doktorandenstellen neu eingestellt wurden
zunächst Ass. Maria Grienberger-Zingerle,
Benno Quade und Janire Mimentza, LL.M.,
die das Doktorandenkolleg zur staatlichen
Verantwortung für die soziale Sicherheit im
Wandel (vgl. näher III. 1.) personell ver-
stärkten. Mit der Einstellung von Ass.
Quirin Vergho wurde ein weiteres Doktoran-
denkolleg begründet. Es wird sich in den
nächsten Jahren mit dem Einfluss des Ver-
fassungsrechts und des internationalen
Rechts auf das Recht der sozialen Sicherheit
beschäftigen (vgl. auch nachfolgend 4. und
näher III. 2.).

4. Das Institut als Forschungs- und 
Begegnungsstätte

Arbeitsmöglichkeiten

Das Institut verfügt über eine Fachbiblio-
thek mit mittlerweile mehr als 84.000 Bän-
den (vgl. näher unten, VIII. 3.). Die Bücher
und Zeitschriften decken vor allem das Sozi-
alrecht der Internationalen Organisationen,
der Europäischen Union, Deutschlands und
ausgesuchter europäischer und außereuro-
päischer Staaten ab, wobei sozialpolitische,
sozialwissenschaftliche und ökonomische
Beiträge ebenso einbezogen sind wie rechts-
geschichtliche und rechtsphilosophische
Grundlagen und allgemeine Darstellungen
des Verfassungs-, Verwaltungs-, Zivil- und
Arbeitsrechts. Zugang zu weiteren Informa-
tionen besteht über Datenbanken und Inter-
netpublikationen.

Damit bietet das Institut Arbeitsmöglichkei-
ten für die Durchführung sozialrechtlicher
und sozialpolitischer Forschungsarbeiten,

11

I. EINFÜHRUNG

Tätigkeitsbericht_2006  09.02.2006  15:36 Uhr  Seite 11  



wie sie sich anderweitig in vergleichbarer
Weise inner- oder außerhalb Deutschlands
nicht finden lassen. Dementsprechend ist
das Institut auch im Berichtszeitraum Anzie-
hungspunkt für in- und ausländische Gast-
wissenschaftler gewesen, die zum Teil geför-
dert durch das Institut, überwiegend jedoch
durch andere Institutionen, für unterschied-
liche Zeiträume ihre Forschungsarbeiten am
Institut durchgeführt haben (vgl. unten,
VII.).

Die Förderung von Gastaufenthalten trägt
ebenso wie die Veranstaltungen von Gast-
vorträgen, Workshops und Tagungen (vgl.
unten, IV.) zu einem sowohl internationalen
als auch interdisziplinären Austausch bei. In
diesem Sinne ist das Institut zugleich Stätte
der Begegnung. Das ist nicht zuletzt deshalb
wichtig, weil das Institut schon aufgrund
seiner Größe nicht alle Sozialrechtsordnun-
gen in gleichem Maße selbst beobachten
kann. Es stützt sich insofern auf die Zusam-
menarbeit mit ausländischen Kooperations-
partnern, die in Zukunft durch engere Knüp-
fung eines Korrespondentennetzes ausge-
baut werden soll, um dann Reformprozesse
in verschiedenen Regionen genauer erfassen
zu können.

Publikationen

Als aus öffentlichen Mitteln geförderte Ein-
richtung sieht es das Institut auch als seine
Aufgabe an, die im Rahmen der Grundlagen-
forschung gewonnenen Erkenntnisse ande-
ren Einrichtungen zur Verfügung zu stellen
und in der Öffentlichkeit darüber zu berich-
ten. Auf der Basis des im letzten Berichts-
zeitraums umgestalteten Internetauftritts ist
geplant, in Zukunft zusätzlich Informationen
über Sozialrechtsreformen in ausgewählten
Ländern zu erfassen und interessierten Per-
sonen für ihre eigenen Forschungen zugäng-
lich zu machen (vgl. unten, II. 3.4.).

Forschungsergebnisse werden von den am
Institut tätigen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern nicht nur in deutschen
und ausländischen Fachzeitschriften publi-
ziert (im einzelnen unten, V. 2.), das Institut
bietet auch seinerseits Möglichkeiten, sozi-
alrechtliche Beiträge zu veröffentlichen (vgl.
unten, V. 1.). Es gibt, zusammen mit dem
Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbezie-
hungen in der Europäischen Gemeinschaft

(Trier), die Zeitschrift für ausländisches und
internationales Arbeits- und Sozialrecht 
(ZIAS) heraus. Ferner verfügt es über zwei
Schriftenreihen, die Studien aus dem Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht und die Schriftenrei-
he für internationales und vergleichendes
Sozialrecht. Neu geschaffen worden ist 
eine Reihe von Working Papers (MPISoc
Working Papers), die eine schnelle und kos-
tengünstige Publikation kleinerer Arbeiten
oder von Arbeiten mit speziellerem Adressa-
tenkreis ermöglichen soll – vor allem, aber
nicht ausschließlich, über das Internet. Da-
zu kommt die vom Direktor herausgegebene
Reihe „Schriften zum deutschen und euro-
päischen Sozialrecht“ (Nomos Verlag, Ba-
den-Baden), in der 2004 und 2005 acht
neue Bände erschienen sind.

Anwendungsbezug

In besonderer Weise bemüht sich das Insti-
tut um die Vermittlung von Kenntnissen des
deutschen, europäischen und internationa-
len Sozialrechts im In- und Ausland durch
die Teilnahme seiner Mitglieder an verschie-
densten Tagungen und Workshops (vgl. un-
ten, VI. 1.). In diesem Zusammenhang wird
ebenfalls der Austausch mit Praktikern aus
Ministerien, Verbänden und Sozialleistungs-
trägern wie mit Politikern gesucht: Damit
kann das Institut nicht nur eine Beratungs-
funktion erfüllen, sondern es werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso in
die Lage versetzt, praktische Probleme zum
Anlass weitergehender Forschung und zur
Überprüfung theoretischer Annahmen zu
nehmen.

Wie die meisten juristischen Max-Planck-
Institute, fertigt das Institut für Sozialrecht
auch Gutachten für Gerichte über ausländi-
sches Recht an (vgl. unten, VIII. 7.). Nach
wie vor ist diese Funktion von untergeordne-
ter Bedeutung. Denn die Nachfrage bleibt
aufgrund offensichtlich geringer Fallzahlen
beschränkt, wenn sie auch immer wieder in
unregelmäßigen Abständen erfolgt. Obwohl
das Institut keine weltweit flächendeckende
Kenntnis aller sozialrechtlichen Einzelprob-
leme vorzuhalten in der Lage oder über-
haupt bestrebt ist, konnte diese Nachfrage
doch überwiegend befriedigt werden.
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Nachwuchsförderung

Last but not least nehmen Ausbildung und
Nachwuchsförderung einen besonderen
Platz in der Arbeit des Instituts ein.

(1) Hervorzuheben ist der Ausbau der Dok-
torandenstellen am Institut und die Einrich-
tung von kleineren, institutseigenen Dokto-
randenkollegs. Diese sollen den Beteiligten
erlauben, gemeinsam die Grundlagen für ih-
re Dissertationsprojekte zu erarbeiten und
sich über den Fortgang und die Einzelprob-
leme ihrer Projekte im Rahmen von regelmä-
ßigen Treffen unter Leitung des Direktors
und unter Beteiligung von Referentinnen
und Referenten auszutauschen. Ferner wird
den Doktoranden Gelegenheit geboten, an
Seminaren im Ausland (insbesondere des
Europäischen Instituts für Soziale Sicher-
heit) und an Seminaren mit auswärtigen
Doktoranden teilzunehmen, um ihren Blick-
winkel erweitern und die eigene For-
schungstätigkeit durch fachliche Auseinan-
dersetzungen mit anderen Doktoranden und
Betreuern überprüfen zu können (vgl. näher
unten, III.).

(2) Die Direktoren des Instituts waren und
sind auch als Hochschullehrer tätig, und die-
se Tätigkeit schafft zugleich eine Anbindung
an die Juristische Fakultät der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, wobei der
Austausch durch die räumliche Nähe zwi-
schen Institut und Universität begünstigt
wird. Der Direktor hat sich um eine Intensi-
vierung der Kontakte bemüht, sowohl zu den
Kolleginnen und Kollegen als auch zu den
Studierenden. Deshalb hat er im Berichts-
zeitraum unter anderem die Abhaltung von
Pflichtvorlesungen übernommen. Im Übri-
gen wird das Sozialrecht als Fach der univer-
sitären Ausbildung schon seit geraumer Zeit
in München ausschließlich vom Institut ge-
tragen; der Direktor des Instituts und die
dem Institut verbundenen Lehrbeauftragten
(Kruse, Adolf) führen alle sozialrechtlichen
Lehrveranstaltungen durch und nehmen die
mündliche Wahlfachprüfung im Ersten
Staatsexamen ab. Ferner wurden zwei Wahl-
fachklausuren für das Erste Juristische
Staatsexamen im Berichtszeitraum am Insti-
tut erstellt. Künftig wird die Zusammenar-
beit mit der Juristischen Fakultät im Rahmen
eines universitären Schwerpunktbereichs
(Recht im Unternehmen: Arbeits- und Sozi-

alrecht) an Bedeutung gewinnen. Weitere
Kooperationen werden sich möglicherweise
im Rahmen der angestrebten Exzellenzclus-
ter ergeben. Da auch in der absehbaren Zu-
kunft an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München keine Stelle mit einem sozial-
rechtlichen Schwerpunkt geschaffen werden
wird, trifft das Institut weiterhin eine beson-
dere Verantwortung für die Aufrechterhal-
tung der Lehre im Sozialrecht.

Dazu kommen verschiedene Lehrtätigkeiten
im Ausland (vgl. VI. 2.): in Form regelmäßi-
ger Veranstaltungen an den Universitäten
Straßburg und Rennes (Kaufmann), als Gast-
vorlesungen an verschiedenen Universitäten
(v. Maydell, Becker), als Dozententätigkeit im
Rahmen des Programms „European Master
in Social Security“ der Katholieke Universi-
teit Leuven (Becker), im Rahmen eines vom
DAAD geförderten Austauschs zwischen der
Universität Frankfurt am Main und der Uni-
versity of Johannesburg sowie des Sokrates-
Austauschs zwischen der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München und der Universi-
tät Athen.

Ulrich Becker
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1. Europäisierung und
Internationalisierung

1.1. Steuer- und Sozialstaat im
europäischen Systemwettbewerb

Steuer- und Sozialrecht sind vielfach aufei-
nander bezogen und weisen zahlreiche Pa-
rallelen auf. Ein Austausch zwischen beiden
Teildisziplinen findet dennoch nur selten
statt, obschon die Chance bestünde, auf die-
sem Wege die Kompatibilität der Systeme zu
verbessern und von den Lösungsansätzen
der jeweils anderen Teildisziplin zu lernen.
Ausgehend von diesem Befund hat es das
Institut gemeinsam mit der steuerrechtli-
chen Abteilung des benachbarten Max-
Planck-Instituts für Geistiges Eigentum,
Wettbewerbs- und Steuerrecht unternom-
men, einen Diskurs zwischen hervorgehobe-
nen Wissenschaftlern beider Teildisziplinen
sowie zusätzlich einigen Vertretern aus Öko-
nomie und Politikwissenschaft zu initiieren.
Zu diesem Zweck fand im Dezember 2004
ein zweitägiges Expertenseminar zum The-
ma „Steuer- und Sozialstaat im europäischen
Systemwettbewerb“ statt.

Anlass für die Wahl dieses Themas war, dass
sich die Nationalstaaten Europas gegenwär-
tig mit der fortschreitenden Öffnung ihrer
Grenzen einem zunehmenden Wettbe-
werbsdruck ausgesetzt sehen. Dieser Pro-
zess der Grenzöffnung wird generell mit der
Globalisierung assoziiert, und jedenfalls im
Rahmen der europäischen Integration han-
delt es sich dabei um ein offenkundiges und
allgegenwärtiges Faktum. Der resultierende
Druck auf die nationalen Handlungsspiel-
räume trifft insbesondere jene Politikfelder,
in denen der Staat mit Belastungen für sol-
che Produktionsfaktoren operiert, die dem
grenzüberschreitenden Wettbewerb ausge-
setzt sind. In besonderer Weise trifft dies für
Steuer- und Sozialrecht zu, die darüber hi-
naus einander auch darin ähneln, dass sie
bislang weitgehend Domänen nationaler Po-
litik geblieben sind, sodass dem auf ihnen
lastenden Wettbewerbsdruck auch nicht auf
überstaatlicher, insbesondere europäischer
Ebene etwa im Wege der Harmonisierung
begegnet werden kann.

Angesichts dessen bot sich die Herausforde-
rung durch den europäischen Systemwett-

bewerb als Themenstellung besonders an,
um den Austausch zwischen beiden Diszip-
linen über ähnliche Problemkonstellationen
und mögliche Lösungsansätze zu erproben.
Und in der Tat hat sich eine Reihe solcher
Gemeinsamkeiten aufgetan mit Blick so-
wohl auf die prinzipielle Herausforderung
von Steuer und Sozialstaat durch den Sys-
temwettbewerb (wie sie in einem ersten
Block von Referaten behandelt wurde) als
auch auf deren konkrete Betroffenheit
durch die europäische Markt- und Wettbe-
werbsordnung (dazu der zweite Block) sowie
schließlich die speziellen Regulierungsan-
sätze für die große Menge grenzüberschrei-
tender Problemkonstellationen, die in bei-
den Gebieten zu bewältigen sind (dazu der
dritte Block). Zugleich haben sich dabei
über die spezielle Themenstellung hinaus
Anknüpfungspunkte ergeben, um den Zu-
sammenhang von Steuer- und Sozialstaat in
seiner Komplexität und Vielfalt weiter zu er-
schließen (diese Aufgabe umriss der ab-
schließende Beitrag von Hans F. Zacher).

Ulrich Becker / Alexander Graser

1.2. Principles of Social Security Law 
in Europe

Die Sozialsysteme europäischer Staaten be-
finden sich in einer Umbruchsituation. Mit
Begriffen wie Modernisierung, Wettbe-
werbsfähigkeit oder einfach nur Kostendäm-
mung werden die sozialpolitischen Leitlini-
en beschrieben. Gleichzeitig gibt es zahlrei-
che Forderungen, von nationalstaatlicher
Regelung abzusehen und sie grundsätzlich
auf supranationale Ebene zu verlagern. Da-
bei wird wie selbstverständlich auf Schlag-
wörter wie Europäisierung und Globalisie-
rung rekurriert. Während sich also der natio-
nalstaatlich geführte Diskurs eher eines öko-
nomischen Blickwinkels bedient, verliert
sich der europäische Blick oftmals in Meta-
physik und übersieht die Dominanz natio-
nalstaatlicher Leistungssysteme.

In dieser rechtspolitischen Gemengelage
wird offenbar, woran es solchen Diskussio-
nen vor allem mangelt: An einer grundsätzli-
chen Auseinandersetzung mit rechtlichen
Grundlinien und Grundprinzipien von Sozi-
alleistungssystemen. Wiewohl in die Zu-
kunft gerichtete Gedanken zu einem euro-
päischen Sozialmodell verdienstvolle Ge-
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sichtspunkte haben und auch die von der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Na-
tionalstaates geprägte Gedankenführung
tiefgreifenden Einfluß auf die Ausgestaltung
von Sozialleistungen hat, so darf nicht ver-
kannt werden, dass beide Ansätze den Ist-
Zustand von Sozialleistungen nicht gebüh-
rend würdigen, sei es wegen einer zu tages-
politischen, sei es wegen einer zu visionären
Betrachtungsweise.

Das Herausarbeiten von Grundprinzipien
hat hingegen den Vorteil, dass man zunächst
in einem Zwischenschritt ermitteln kann,
was die Systeme von Sozialleistungen juris-
tisch prägt, um von hier aus eine gesamteu-
ropäische Perspektive zu entwickeln. Dabei
wird man wohl kaum hoffen können, ein für
alle europäischen Staaten zu Grunde liegen-
des Prinzip zu finden. Doch wird man durch
die Ermittlung jeweiliger Grundprinzipien in
der Lage sein, Konvergenzen der Sozialleis-
tungssysteme aufzuspüren. Dies umso mehr,
als davon auszugehen ist, dass offensichtlich
Widerstreitendes oftmals dem gleichen Ge-
danken dient, die nationalstaatlichen Syste-
me sich vermutlich immer mehr angleichen
werden. 

Ausgangslage

Grundlinien und Grundprinzipien des Rech-
tes sozialer Sicherheit sind auf den ersten
Blick leicht ausfindig zu machen. Solidarge-
meinschaft, Sozialstaat oder gerechte Um-
verteilung können zur Charakterisierung
dienen. Erst beim zweiten Hinsehen wird
man gewahr, dass diese Attribute nicht allein
demjenigen vorbehalten ist, was man unter
Sozialrecht oder eben Recht der sozialen Si-
cherheit versteht. Vielmehr sind es mannig-
faltige juristische Teilgebiete, die den gesell-
schaftlichen Schutz von Individuen garan-
tieren. Zu nennen ist das Mietrecht, der
Kündigungsschutz, das Erb- und Familien-
recht, die Grundsätze des Haftungsrechts
oder auch die Insolvenzordnungen. Alle die-
se Rechtsgebiete haben gemein, dass sie im
jeweiligen Lebenssachverhalt Mechanismen
schaffen, um die Existenzgrundlage zu
schützen oder zu fördern. Was die genann-
ten Rechtgebiete allerdings von demjenigen,
das als Recht der sozialen Sicherheit be-
zeichnet wird, unterscheidet, ist die starke
individuelle Ausrichtung des Lebenssach-
verhaltes. 

Ganz anders verhält es sich beim Recht der
sozialen Sicherheit. Ansatz hierfür sind
schon begrifflich bestimmte Massenphäno-
mene, die spezifische Risiken für kollektive
Lebenssachverhalte verursachen. Auf euro-
päischer Ebene heißt dies genau genom-
men, dass bestimmte, also einzelne Phäno-
mene für bestimmte, also einzelne Kollektive
vom Recht der sozialen Sicherheit geregelt
werden, so etwa Krankheitskosten für Nicht-
selbständige, Unfallfolgen für Arbeit Verrich-
tende oder finanzieller Ausgleich für nicht
mehr unselbständig Beschäftigte. Diese Bei-
spiele unterscheiden sich ganz deutlich von
nationalstaatlichen Regelungen, die etwa
dem allgemeinen Armutsproblem entge-
gentreten, indem Sozialleistungen zur Exis-
tenzsicherung (social assistance/Sozialhilfe)
zur Verfügung gestellt werden. Abgesehen
von ihrer individuellen Ausrichtung in Ver-
bindung mit Phänomenen für jedermann
sind sie auch historisch betrachtet nicht
mehr als eine Fortschreibung des wohltäti-
gen Staates. Im Gegensatz zur Sozialhil-
fe/Armenfürsorge haben sich die Sozialleis-
tungen für bestimmte Risiken von bestimm-
ten Kollektiven erst nach und nach ergeben.

In Kooperation mit der Research Unit Euro-
pean Social Security (RUESS) der Katholi-
schen Universität Leuven hat sich das Insti-
tut zum Ziel gesetzt, Gemeinsamkeiten aller
nationalen Rechte von sozialer Sicherheit bei
aller Unterschiedlichkeit in ihrer Anlage zu
ergründen. Eine herausragende Gemeinsam-
keit ist dabei der besondere Schutz von Per-
sonen in spezifischen Bedarfslagen und ge-
gen Risiken. Diese Schutzfunktion des Social
Protection Law könnte daher als der kleinste
gemeinsame Nenner für den rechtlichen
Rahmen eines in Zukunft zu erstellenden All-
gemeinen Teils dienen. Gleichzeitig kann die
Schutzfunktion zur Bestimmung desjenigen
rechtlichen Rahmens herangezogen werden,
der die Einordnung von Prinzipien vorgibt
und somit konkretes Arbeiten leitet. Dabei
soll bewußt nur auf das Social Security Law
gesetzt werden. Seine Schutzrichtung ist
zwar von vornherein nicht so stark ausgeprägt
wie beim allgemeineren Social Protection
Law, weil das Social Security Law schon be-
grifflich voraussetzt, dass das Individuum
überhaupt in irgendeiner Weise in der Lage
ist, sich selbst an seiner Vorsorge zu beteili-
gen. Trotz dieser systembedingten Besonder-
heit gehen wir davon aus, dass die zu finden-
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den Aussagen über das Social Security Law
insgesamt für das ganze Social Protection
Law angenommenen werden können.

Die Schutzfunktion des Social Protection
Law bewirkt zunächst, dass für bestimmte
Personen in spezifischen Bedarfslagen Ver-
antwortung übernommen wird. Zugleich
wird aber auch dafür gesorgt, dass der
besondere Schutz von Voraussetzungen ab-
hängt, bei deren Nichtvorliegen die Schutz-
funktion aufgehoben wird. Dieser insgesamt
materiellrechtliche Rahmen steht unter dem
besonderen Schutz des Bestandes, also
eines sich materiellrechtlichen Sich-Ver-
lassenkönnens und -müssens auf soziale
Rechte. Die Durchsetzung des materiellen
Rechtes schützen solche Vorschriften, die
den Empfängern von Leistungen den Zu-
gang erleichtern.

Vorgehensweise

Die Projektgruppe, bestehend aus Mitglie-
dern des Institutes (Becker, Quade, Ross,
Sichert) und der RUESS (Peeters, Pieters,
Schoukens, Zaglmayer), hat in ihren schriftli-
chen Vorarbeiten und in den im November
2004 und im Dezember 2005 veranstalteten
Workshops die Vorgehensweise festgelegt:

Ausgehend von den Überlegungen zur
Schutzfunktion des Rechtes der sozialen Si-
cherheit wird sich das Forschungsprojekt auf
solche Grundlinien konzentrieren, die den
Schutz des Individuums bei kollektiven Risi-
ken bezwecken. Bei aller Gemeinsamkeit ha-
ben diese Grundlinien einen jeweils anderen
Ansatz: Das kollektive Element des Rechtes
der sozialen Sicherheit dient der Gegenseitig-
keit und dem gegenseitigen Einstehenmüs-
sen (Solidarity). Das individuelle Element
zielt auf die Eigenverantwortung und die Mit-
wirkung (Self-responsibility). Das paternalis-
tische Element zeigt sich in nicht-dispositi-
ven Regelungen zum Schutz des Individuums
(Protection). Schließlich umspannt das zeit-
bezogene Element das gesamte System des
Rechtes der sozialen Sicherheit, indem
Schutzfunktionen und Garantien für einen
bestimmten Zeitraum übernommen werden
(Security).

Das Forschungsprojekt wird die genannten
Elemente (Solidarity, Self-responsibility, Pro-
tection, Security) untersuchen. Dabei geht es

in einem ersten Schritt darum, diese Elemen-
te für jeweilige nationale Rechtssysteme auf-
zuspüren. Die nationalen Rechtssysteme sind
diejenigen der EU-Mitgliedsstaaten bzw. Bei-
trittsstaaten und solcher Staaten, die bereits
enge rechtliche Regelungen mit der EU ein-
gegangen sind (z.B. Norwegen oder die
Schweiz). Um die Elemente in den jeweiligen
Staaten zu ermitteln, wird für jedes von ihnen
ein Fragebogen erstellt und an die Kooperati-
onspartner übersandt. In einem zweiten
Schritt sollen die nationalen Ergebnisse für
jedes der vier Elemente einzeln ausgewertet
werden. Neben der rechtsvergleichenden
Auswertung steht, der Idee des Projekts fol-
gend, das Herausarbeiten von Konvergenzen,
die es ermöglichen, die Prinzipien des Rech-
tes der sozialen Sicherheit in Europa zu des-
tillieren.

Friso Ross

1.3. Europäisches koordinierendes
Sozialrecht

Das Europäische koordinierende Sozialrecht
– heute sekundärrechtlich geregelt in den
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und
574/72 und demnächst in der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 und ihrer noch zu erlas-
senden Durchführungsverordnung – hat seit
jeher einen Schwerpunkt in der Europaar-
beit des Instituts gebildet, so im Rahmen der
regelmäßigen Berichterstattung über die
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs zum Sozialrecht im „Jahrbuch des
Sozialrechts“, in Abhandlungen zur sozialen
Sicherheit der Wanderarbeitnehmer sowie
in Zusammenarbeit mit den einschlägig zu-
ständigen europäischen Institutionen in Ge-
stalt von Expertisen und Veranstaltungen zur
Umsetzung und Durchführung der Verord-
nungen auf nationaler Ebene.

Durch die vom Rat verabschiedete und be-
reits geltende, aber mangels Fehlens der ein-
schlägigen Durchführungsverordnung noch
nicht anwendbare Verordnung (EG) 883/
2004 ist das Europäische koordinierende So-
zialrecht auf eine neue Rechtsgrundlage ge-
stellt worden. Die Erklärung der Änderungen
gegenüber der alten Verordnung (EWG) Nr.
1408/71 ist eine Aufgabe für Theorie und
Praxis des Europäischen Koordinierungs-
rechts, z.B. in den neuen Mitgliedstaaten
und in den künftigen Beitrittsstaaten.
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Die neue Verordnung hat zum einen zu einer
Vereinfachung und auch einer nicht uner-
heblichen umfangmäßigen Kürzung der ge-
samten Koordinierungsregelung geführt und
zum anderen dadurch zur Modernisierung
dieser Regelung beigetragen, dass Änderun-
gen sowohl auf nationaler Ebene in Gestalt
der jeweiligen staatlichen Sozialgesetzge-
bung als auch auf europäischer Ebene durch
Rat und Parlament als europäischen Gesetz-
geber sowie den Europäischen Gerichtshof
in das neue Rechtsinstrument aufgenom-
men und darüber hinaus Vorkehrungen da-
für getroffen worden sind, dass die Verord-
nung auch in den zehn neuen Mitgliedstaa-
ten umgesetzt werden kann.

In den vergangenen Jahren hat das Institut
darüber hinaus im Sinne der angestrebten
Verknüpfung von Theorie und Praxis im Auf-
trag der Europäischen Kommission daran
mitgewirkt, das Europäische koordinierende
Sozialrecht als Teil des von den Beitrittsstaa-
ten zu übernehmenden acquis communau-
taire, d.h. des geltenden gemeinschafts-
rechtlichen Rechtsbestandes in diesen neu-
en Ländern bekannt zu machen und zu-
gleich rechtlichen Änderungsbedarf sowohl
in den nationalen Gesetzgebungen als auch
auf europäischer Ebene festzustellen.

Auch in die Reformdiskussion, die der Verab-
schiedung der neuen Verordnung 883/2004
voranging, war das Institut durch Teilnahme
an vorbereitenden Tagungen der Europäi-
schen Kommission sowie aus Anlass einer
Anhörung durch den zuständigen Ausschuss
des Europäischen Parlaments einbezogen.

Inhalt der neuen Verordnung

Die von der neuen Verordnung erreichten
Vereinfachungen beziehen sich insbesonde-
re auf die Regelungen des persönlichen und
sachlichen Anwendungsbereichs, die
Gleichstellung von EU-ausländischen Tat-
beständen mit Inlandstatbeständen, sowie
auf einzelne Aspekte der Regelungen über
die einzelnen Leistungszweige der sozialen
Sicherheit.

Zugleich bleibt die Verordnung freilich in
mancherlei Hinsicht nicht nur hinter den
Vorschlägen der Europäischen Kommission,
sondern auch hinter den Erwartungen zu-
rück. So fehlt es etwa nach wie vor an einer

eigenständigen Regelung für die Leistungen
bei Pflegebedürftigkeit, die nach der Judika-
tur des Europäischen Gerichtshofs den
Leistungen bei Krankheit i.S.d. Verordnung
gleichzustellen sind, die aber aufgrund ihrer
Eigenarten in mancherlei Hinsicht insbe-
sondere auch aus deutscher Sicht eine spe-
zifische Regelung verlangen.

Auch fehlt es an einer Abgrenzung der Ge-
nehmigungsregelung der alten Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 und der neuen Verord-
nung (EG) 883 für die Inanspruchnahme
von Leistungen bei Krankheit einerseits und
der wiederum durch die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs jedem Versi-
cherten offenstehenden Möglichkeit, EU-
grenzüberschreitende Gesundheitsleistungen
in anderen Mitgliedstaaten unter Berufung
auf die wirtschaftlichen Grundfreiheiten des
Gemeinsamen Marktes in Anspruch zu neh-
men und zwar hinsichtlich des Leistungsni-
veaus im Heimatstaat; während die Koordi-
nierungsverordnung unter Rekurs auf das
Instrument der Leistungsaushilfe durch den
zuständigen Träger des Aufenthaltsstaates
dort die uneingeschränkte Leistungsinan-
spruchnahme zu den Konditionen dieses
Staates vorsieht.

Die Abgrenzungsproblematik zwischen Ver-
ordnungsrecht und Binnenmarktrecht stellt
sich auch im Zusammenhang mit der gegen-
wärtig viel diskutierten allgemeinen Dienst-
leistungsrichtlinie, für welche die Europäi-
sche Kommission im Februar 2004 einen
Entwurf vorgelegt hat, der nicht nur im Hin-
blick auf seine Anwendung auf den Gesund-
heits- und Sozialbereich nicht nur hierzulan-
de auf starke Kritik stößt (siehe dazu unten),
sondern der auch auf die Regeln der Leis-
tungen bei Krankheit in der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 bzw. in der Verordnung
(EG) 883/2004 Bezug nimmt und damit Fra-
gen des Nebeneinanders von Sozialrechtsko-
ordinierung und Binnenmarktrecht aufwirft. 

Forschungsfragen zur neuen Verordnung

Was die konkreten Überlegungen zu dieser
Reform und ihrer Umsetzung in Deutschland
angeht, so hat sich bei zwei im Auftrag der
Europäischen Kommission im Bundesminis-
terium für Gesundheit und soziale Sicherung
in Berlin durchgeführten Expertenseminaren
ergeben, dass sich das bisherige Instrument
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der Koordinierung, die Verordnung 1408/71,
im wesentlichen bewährt hat und dass Glei-
ches auch von der neuen Verordnung
883/2004 zu erwarten ist. Positiv bewertet
wird von Praktikern des europäischen Koordi-
nierungsrechts insbesondere, dass der Wort-
laut der Verordnung besser gefasst und da-
durch insgesamt „lesbarer“ geworden ist, dass
ihr Umfang nicht unerheblich reduziert wor-
den ist und dass die Verordnung dadurch
„handhabbarer“ geworden ist und dass – al-
lerdings insgesamt in Grenzen – der Entwick-
lung der sozialen Sicherheitssysteme in den
Mitgliedstaaten Rechnung getragen worden
ist, etwa durch Einbeziehung von Vorruhe-
standsregelungen in das Regelwerk.

Nach wie vor fehlt es allerdings an einer Ko-
ordinierung der betrieblichen und privaten
Alterssicherungssysteme, die – auch in
Deutschland seit der „Riester-Reform“ 2001
– in allen Mitgliedstaaten an Bedeutung zu-
nehmen, da sich die Alterssicherungssysteme
weitgehend „konvergent“ in Richtung auf ei-
nen public-private mix hin zu bewegen schei-
nen und damit den nichtstaatlichen Siche-
rungssystemen mehr Raum gegeben wird.

Auch fehlt es noch an einer angemessenen
Berücksichtigung der steuerlichen Kompo-
nenten der sozialen Sicherheit, die in zuneh-
mendem Maße sowohl auf der Finanzie-
rungsebene als auch insbesondere – etwa
hierzulande im Recht des Familienausgleichs
– auf der Leistungsseite anzutreffen sind.

Bernd Schulte

1.4. Binnenmarkt und soziale Dienste

Unvollendet ist der Europäische Binnen-
markt vornehmlich auf dem Dienstleistungs-
sektor. Dieser Mangel wird umso stärker
empfunden, als dieser Wirtschaftssektor
nicht nur der wirtschaftlich am stärksten 
expandierende Wirtschaftsbereich, sondern
auch der einzige Sektor ist, auf dem die Be-
schäftigung zunimmt, entfallen doch in
Deutschland mittlerweile über 70 v.H. der
Jobs auf diesen Bereich.

Diese Entwicklung erhält ihre Dynamik aus
dem Umstand, dass die Leistungsverwaltung,
vormals klassischer Modus der Einlösung der
staatlichen Daseinsvorsorgeverantwortung,
im Zeichen von Deregulierung, Liberalisie-

rung, Outsourcing und Privatisierung zuneh-
mend durch ein neues Modell staatlicher
Gewährleistung von durch Dritte in staatli-
chem Auftrag erbrachte gemeinwohlorien-
tierte Dienstleistungen ersetzt wird.

Dieser Wandel entspricht dem Übergang
vom intervenierenden Sozialstaat der 1970er
Jahre zum kooperativen und aktivierenden,
zugleich aber auch distanzierteren Sozialstaat
von heute. Dieser Wandel vom Leistungs-
staat zum Gewährleistungsstaat hat u.a. zur
Folge, dass vermehrt wirtschaftliche Verfah-
rensabläufe Instrumente der modernen
Staatsverwaltung sind. Verstärkt werden in
diesem Zusammenhang auch wettbewerbli-
che Elemente eingesetzt, nicht zuletzt im Be-
reich der Sozialleistungserbringung, so dass
diese sich verstärkt auf einem Sozialmarkt
und in marktwirtschaftlichen und damit auch
wettbewerbsrechtlichen Strukturen vollzieht.
Dies hat weiter zur Folge, dass Wettbewerbs-
recht und hier insbesondere auch Beihilfe-
recht in  Zusammenhang mit der Erbringung
sozialer Dienstleistungen eine immer größere
Rolle spielen. Damit erlangt auch das Euro-
päische Gemeinschaftsrecht – zumal in sei-
ner Ausprägung als Europäisches Binnen-
marktrecht – wachsende Bedeutung auch für
die soziale Daseinsvorsorge.

Soziale Dienste sind neben den Institutionen
der sozialen Sicherung eine zentrale Säule des
Sozialschutzes in Deutschland und Europa
als unentbehrliche Instrumente der Familien-,
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik und aus diesem Grunde ein wich-
tiges Aufgabenfeld des Bundesministeriums
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.
Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenver-
bänden und der Freien Wohlfahrtspflege so-
wie in Kooperation mit dem Institut hat das
Ministerium einen Sammelband herausgege-
ben (Linzbach/Lübking/Scholz/Schulte (Hg.),
Die Zukunft der sozialen Dienste vor der Eu-
ropäischen Herausforderung, 2005), der es
unternimmt, interdisziplinär und aus unter-
schiedlichen Perspektiven die aktuellen He-
rausforderungen, vor denen die Träger und
Erbringer sozialer Dienstleistungen stehen, zu
analysieren, wobei besonderes Augenmerk auf
die europäische Herausforderung gelegt wor-
den ist.

Bernd Schulte
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1.5. Grenzüberschreitende Versorgung im
Krankenhaussektor

Mit Zunahme der Integration in Europa ge-
winnt auch die medizinische Versorgung der
Bevölkerung über die nationalen Landesgren-
zen hinweg immer mehr an Bedeutung, wo-
bei der Europäische Gerichtshof durch seine
Rechtsprechung den Weg für diese Entgren-
zung bereitet hat. Hierbei unterscheidet er
zwischen ambulanten und stationären Leis-
tungen. Während der gesetzlich Versicherte
frei ist, sich auch im europäischen Ausland
ambulant behandeln zu lassen und die Kos-
ten von der gesetzlichen Krankenversiche-
rung erstattet bekommt, bedarf es für eine
stationäre Behandlung im europäischen Aus-
land noch der vorherigen Zustimmung durch
die Krankenkasse. Durch dieses Zustim-
mungserfordernis, aber wohl auch aufgrund
der fehlenden Mobilität der Versicherten be-
züglich stationärer Aufenthalte, ist die Inan-
spruchnahme von Krankenhausleistungen im
EG-Ausland noch eher selten, während gera-
de in Grenzgebieten von grenzüberschreiten-
der ambulanter Versorgung häufiger Ge-
brauch gemacht wird. Diese Entgrenzung
bietet hinsichtlich der Versorgungsdichte der
Bevölkerung neue Möglichkeiten, indem
grundsätzlich eine höhere Anzahl an Anbie-
tern zur Verfügung steht. Durch diese vergrö-
ßerte Auswahlmöglichkeit wäre auch eine
Qualitätszunahme aufgrund einer Steigerung
des Wettbewerbs zwischen den Leistungser-
bringern denkbar. Allerdings sind auch Risi-
ken dieser Versorgungsausweitung zu nen-
nen. So ist die Kontrolle der Qualität auslän-
discher Krankhäuser lediglich durch Verträge
möglich, nicht aber hoheitlich. Außerdem
kann auch noch nicht abgeschätzt werden,
welche Konsequenzen für die finanzielle Sta-
bilität der gesetzlichen Krankenversicherung
bestehen. Durch das Genehmigungsbedürf-
nis für stationäre Leistungen wird darüber hi-
naus eine neue Grenze nicht-territorialer Art
gezogen, die die Dienstleistungsfreiheit be-
rührt. Insgesamt  bestehen noch vielfältige
offene Fragen in diesem Zusammenhang, so
dass die nähere Beschäftigung mit dieser Ma-
terie von Seiten des Instituts geboten war.

Das Institut hat sich diesem Themengebiet
zunächst durch Veranstaltung der Tagung
„Grenzüberschreitende Inanspruchnahme
von Krankenhausleistungen“ im Juni 2004
(Becker, Walser) genähert, zu der Experten

des europäischen und deutschen Kranken-
versicherungsrechts eingeladen waren. Ziel-
setzung dieser Tagung war nicht allein die
wissenschaftliche Diskussion der problema-
tischen Themenbereiche, sondern auch die
Vermittlung des Institutswissens an Vertre-
ter aus der Praxis. Gegenstand der Veranstal-
tung waren zwei Bereiche, zum einen die po-
litischen und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen und zum anderen die rechtlichen
Probleme grenzüberschreitender Kranken-
hausleistungen. Im ersten Themenkomplex
lag der Schwerpunkt auf der Betrachtung
der ökonomischen Folgen der aktuellen
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs und auf der Darstellung der Mög-
lichkeiten einer Umsetzung in die Praxis am
Beispiel des Klinikums Nürnberg. Im zwei-
ten  Themenkomplex wurde zum einen auf
die Abgrenzung der stationären von den am-
bulanten Leistungen und zum anderen auf
die qualitativen Voraussetzungen der grenz-
überschreitenden Inanspruchnahme von
Leistungen eingegangen.

Christina Walser

1.6. Implementierung internationaler
Sozialstandards

Mit der sich ausbreitenden Industrialisie-
rung Europas und der Verelendung großer
Teile der Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert
stellte sich die ethische Frage nach Schaf-
fung und Einhaltung sozialer Mindeststan-
dards. Kinderarbeit, Zwangsarbeit, die unge-
hinderte Wahrnehmung von Arbeitnehmer-
interessen durch Gewerkschaften und die
Stellung der Frau in der Arbeitswelt, insbe-
sondere im Zusammenhang mit dem Mut-
terschutz, waren die wichtigsten Themen.
Die Nichteinhaltung sozialer Mindeststan-
dards wurde aber nicht nur aus humanitären
Gründen als problematisch betrachtet. Als-
bald trat eine wirtschaftliche Dimension
hinzu. Im internationalen Kontext stellte
sich die Frage, ob die Einführung sozialer
Rechte nicht die Wettbewerbsfähigkeit zwi-
schen den Volkswirtschaften beeinträchti-
gen würde. Die Nichteinführung von sozia-
len Verbesserungen wurde als Entwicklungs-
hemmnis für diejenigen Staaten gesehen,
welche die Situation der Arbeitnehmer ver-
bessern wollten, da diese einen Wettbe-
werbsnachteil erlitten. Mit der Gründung
der Internationalen Arbeitsorganisation
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(IAO) sollten durch Übereinkommen alle
Staaten zur Einhaltung sozialer Mindest-
standards verpflichtet werden. Ein 1926 ge-
bildeter und noch heute tätiger Ausschuss
sollte auf der Grundlage von Staatenberich-
ten die Effektivität der Umsetzung der sozia-
len Standards und sozialen Rechte überprü-
fen.

Nach dem 2. Weltkrieg entwickelten weitere
internationale Organisationen (z.B. UNO,
Europarat) in Pakten und Übereinkommen
ebenfalls soziale Mindeststandards und so-
ziale Rechte, jedoch nicht beschränkt auf Ar-
beitnehmer sondern als Ausfluss der Men-
schenrechte für alle Bürger. Zur Überwa-
chung der Einhaltung wurden ähnliche Be-
richtsverfahren eingeführt, wie sie die IAO
schon vorsah. Mangels Ratifizierung oder aus
innenpolitischen Gründen konnten in der
Praxis soziale Mindeststandards häufig nicht
effektiv durchgesetzt werden. 1998 verab-
schiedete die IAO eine Erklärung der grund-
legenden Prinzipien und Rechte bei der 
Arbeit. Diese als Kernarbeitsnormen (core
labour standards) bezeichneten Normen 
erschienen so grundlegend, dass ihre Beach-
tung von der IAO allein aufgrund der Mit-
gliedschaft gefordert wird, also gerade nicht
mehr der Ratifizierung durch ein nationales
Parlament bedarf.

Im Zuge der Globalisierung des Welthandels
hat das Problem eine neue Dimension be-
kommen. Die heftigen Proteste anlässlich
der Handelsrunden der WTO machen deut-

lich, wie eng Welthandel und die Einhaltung
sozialer Standards als Ausfluss universeller
Menschenrechte miteinander verknüpft
sind. Dabei prallen sehr unterschiedliche In-
teressenlagen aufeinander. Die Entwick-
lungs- und Schwellenländer befürchten
durch die Einführung von „Sozialklauseln“
Wettbewerbsvorteile zu verlieren. Die In-
dustrieländer, vor allem unterstützt durch die
Gewerkschaften, drängen auf die unbedingte
Einhaltung sozialer Mindeststandards. Die
Haltung der Betroffenen hingegen ist ambi-
valent. Selbstverständlich ist ihnen an einer
Verbesserung der sozialen Situation gelegen,
doch ist die Beachtung von sozialen Min-
deststandards für sie nicht nur positiv. Die
Abschaffung von Kinderarbeit beispielsweise
führt zum Verlust von notwendigem Famili-
eneinkommen. Die Diskussion um die un-
gleiche Entlohnung von Männern und Frau-
en relativiert sich für die Betroffenen dann,
wenn jedes noch so geringe Einkommen der
Frauen zur Existenzsicherung der Familie
beitragen muss.

Aktuelle Forschungsfragen

Das Institut hat sich seit seiner Gründung in
verschiedenen Arbeiten mit sozialen Min-
deststandards befasst. Zunächst lag ein
Schwerpunkt in der Untersuchung staatli-
cher Aktivitäten sozialer Sicherung, insbe-
sondere in Entwicklungsländern. Später
wurde der sog. informelle Sektor sozialer Ab-
sicherung (Familien, Clans) mit einbezogen.
Im Bereich der internationalen Organisatio-
nen konzentrierte man sich zunächst auf die
Frage der Überwachungsverfahren durch
Staatenberichte. 

Bislang ist über die Implementierung von so-
zialen Standards und die Auswirkungen von
„soft law“ noch zu wenig bekannt. Wegen
der im Rahmen des globalen Systemwettbe-
werbs zunehmend spürbaren Abwanderung
von Unternehmen taucht – wie bereits in
den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts –
die Frage auf, ob die Nichtbeachtung sozia-
ler Standards nicht auch ein Entwicklungs-
hemmnis für die Länder ist, die ihrer Bevöl-
kerung bessere soziale Bedingungen erhal-
ten wollen. In dem Maße, in dem Volkswirt-
schaften in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern wachsen, geraten Staaten unter
einen Wettbewerbsdruck. Ein Anzeichen da-
für ist auch der beginnende Abbau sozialer
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Rechte in den Industrieländern, in Deutsch-
land etwa durch die „Hartz IV-Gesetze“.
Deutsches Sozialrecht wird damit mittelbar
durch die Umsetzung sozialer Standards in
Entwicklungs- und Schwellenländern tan-
giert. Wegen dieses engen Zusammenhangs
sieht es das Institut als Aufgabe, sich weiter-
hin mit dem Thema zu beschäftigen. Eine
künftige Aufgabe könnte es sein, zunächst
das Nebeneinander verschiedener sozialer
Mindeststandards zu systematisieren und
bessere Strategien für eine effizientere Um-
setzung sozialer Mindeststandards zu entwi-
ckeln. Wenn dies gelingt, hilft dies nicht nur
den primär Betroffenen in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern, sondern hat
ebenso Auswirkungen auf die soziale Situati-
on unserer eigenen Bevölkerung.

Workshop zur Implementierung von 
Sozialstandards

Ende Oktober 2005 hat das Institut einen
Workshop zum Thema „Implementierung
internationaler Sozialstandards und -rechte
(IISR). Bestandsaufnahme und Weiterent-
wicklung“ veranstaltet. In diesem Workshop
wurden die Erfahrungen der verschiedenen
internationalen Organisationen mit der Im-
plementierung von Sozialstandards zusam-
mengeführt. Ziel des Workshops war es zu
analysieren, welche Durchsetzungsprobleme
sich sowohl aus der Natur der Rechtsvor-
schriften als auch aus der jeweils spezifi-
schen institutionellen Einbettung ergeben.
In die Betrachtung einbezogen wurden Ab-
kommen mit genuin sozial- und arbeits-
rechtlicher Ausrichtung, wie etwa die „Im-
plementation internationaler Sozialstan-
dards und -rechte nach der Europäischen
Sozialcharta“ (Birk, Öhlinger), und die „Im-
plementierung der Konventionen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation“ (Nußberger,
Heller). Unter funktionalen Aspekten wurde
die „Bedeutung unspezifischer inter- und
supranationaler Instrumente: Die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention“ (Graben-
waerter, de Wet, Keller) angesprochen. Die
rechtlichen Vorgaben für die EU waren Ge-
genstand des Referates und Kommentares
zu „Der Schutz sozialer Rechte und Stan-
dards in der Europäischen Union“ (Becker,
Iliopoulos-Strangas). Ferner sollte mit den
Themen „Sozialstandards der internationa-
len Finanzinstitutionen“ (Bluethner) und
„Einfluss von IWF und Weltbank“ (Sailer)

auch die Bindungswirkung für auf überna-
tionaler Ebene angesiedelte Organisationen
miterfasst werden. Schließlich wurde der
„Internationale Pakt für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte“ (Riedel,
Schneider) analysiert.

In den Referaten wurden zunächst die
Schwächen der Durchsetzungsinstrumenta-
rien deutlich, insbesondere weil die Gremi-
en und Ausschüsse kaum über Sanktions-
mechanismen verfügen. Dennoch werden
gerade die Berichte der Ausschüsse oftmals
de facto von Gerichten zur Rechtsauslegung
herangezogen, obgleich es keine formelle
Bindungswirkung gibt. Hier stellt sich das
Problem der Legitimierung solcher Ent-
scheidungen. Schon die Zusammensetzung
und die Wahl der Mitglieder der Gremien,
die die Implementierung sozialer Standards
überwachen sollen, ist wenig transparent.
Zumeist werden die Mitglieder von den je-
weiligen Regierungen vorgeschlagen, ohne
dass deutlich wird, welche Interessen und
Qualifikationen damit verbunden sind. Vor
allem in der Vergangenheit war nicht immer
klar, wie weisungsunabhängig einzelne Mit-
glieder der Gremien waren. Ebenso beein-
trächtigt eine Fluktuation die Beständigkeit
und Kontinuität der Gremienarbeit. Auch
bestand Einigkeit darüber, dass die Ausle-
gungskriterien nicht immer nachvollziehbar
sind. Bisweilen wurden einzelne Rechte aus
den Abkommen von den Gremien sehr weit
interpretiert. Wegen der starken Einzelfall-
bezogenheit ist es aber schwer, allgemein-
gültige Regelungen daraus abzuleiten. Ver-
einzelt wurde sogar die Frage aufgeworfen,
ob man nicht einzelne Gremien auflösen
oder miteinander verschmelzen sollte, um
ein Nebeneinander ähnlicher Normen zu
vermeiden und die Effektivität der tatsächli-
chen Durchsetzung sozialer Standards zu er-
höhen. Ebenso wurde als Resultat der Dis-
kussion das Verhältnis von Europäischem
Recht und dem Abkommensrecht hinter-
fragt. Rein formal geht das Abkommensrecht
dem Europäischen Recht vor, in der Praxis
hat das Europäische Recht angesichts
schnell greifender Sanktionsmöglichkeiten
häufig das größere Durchsetzungspotential.
Ebenso wird die Europäische Grundrech-
techarta – auch wenn die Europäische Ver-
fassung zunächst nicht in Kraft getreten ist –
Auswirkung auf die Fortentwicklung sozialer
Standards haben. Das Nebeneinander der

II. FORSCHUNG

Tätigkeitsbericht_2006  09.02.2006  15:36 Uhr  Seite 23  



24

TÄTIGKEITSBERICHT

2004-2005

einzelnen Abkommensrechte, ihre unter-
schiedliche Interpretation und das Verhält-
nis zu anderen internationalen Rechtsinstru-
menten war nach Meinung der am Work-
shop Beteiligten ein Gegenstand, der bislang
noch nicht ausreichend bearbeitet wurde.
Bedacht werden sollte dabei auch der 
Einfluss der Privatisierung von Teilen der 
sozialen Sicherheit, da die Abkommen von
einer umfassenden öffentlich-rechtlichen
Gewährleistung sozialer Rechte ausgehen.

Hans-Joachim Reinhard

2. Anpassung in
entwickelten Staaten

2.1. Staatsaufgabe Dritte Generation: 
Unterhalt, Erziehung und Betreuung
von Kindern zwischen öffentlicher
und privater Verantwortung im
Rechtsvergleich

Deutschland gehört heute zu den am
schnellsten alternden Gesellschaften. Die
Geburtenrate stagniert auf einem tiefen Ni-
veau, immer weniger Menschen in unserer
Gesellschaft – vor allem in den größeren
Städten – leben mit Kindern in einer Erzie-
hungsgemeinschaft. Die wenigen Familien
mit heranwachsenden Kindern wiederum
fühlen sich von der Politik vernachlässigt,
Kinder gelten zunehmend als Armutsrisiko.
Obwohl das Spektrum staatlicher Leistun-
gen zugunsten von Familien mit Kindern seit
den 1980er Jahren mehrfach ausgeweitet
und diversifiziert wurde, wächst der Anteil
der Kinder und Jugendlichen unter den
Empfängern von Sozialhilfe und anderen
Mindestsicherungsleistungen überpropor-
tional. Von Armut besonders betroffen sind
Kinder, die in Einelternfamilien, in Mehr-
kinderfamilien mit nur einem Einkommen
sowie in Familien mit langzeitig arbeitslosen
Eltern aufwachsen. Familien mit Kindern
sind aber nicht nur durch die Unterhaltskos-
ten belastet, sondern auch aufgrund unzu-
reichender Angebote zur Betreuung und
Förderung von Kindern in Kindertagesein-
richtungen. Die Mangelsituation wird weiter
erschwert durch ein Schulsystem, das die
Bildungspotentiale nicht ausschöpft, den
schulischen Erfolg über die Maßen mit der

familiären Herkunft verknüpft und den El-
tern erhebliche Mitarbeit beim schulischen
Werdegang ihrer Kinder abverlangt. Er-
werbstätige Eltern haben zunehmend Mü-
he, die hierfür erforderliche Zeit aufzubrin-
gen, nicht zuletzt angesichts der gestiegenen
Anforderungen an Mobilität, Flexibilität und
Leistungsdruck in der Arbeitswelt.

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen ei-
nes mehrjährigen Institutsprojekts die Frage
untersucht, wie in vier ausgewählten europä-
ischen Ländern mit sehr unterschiedlichen
familienpolitischen Traditionen – Deutsch-
land, Frankreich, Italien und Schweden –
Leistungen für Unterhalt, Erziehung und Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen er-
bracht und verantwortet werden.

Konzeption und juristische Dimensionen
der Fragestellung

Während bisherige Untersuchungen zur Fa-
milienpolitik eine sozial-, politikwissen-
schaftliche oder ökonomische Fragestellung
zugrunde legten und eher an der Familie als
Institution ausgerichtet waren, geht es in
diesem Institutsprojekt explizit um die
Rechtsgrundlagen der Definition staatlicher
Verantwortung für die nachwachsende Ge-
neration, um die normative Verankerung der
Regeln über die Zuweisung der Kinderkos-
ten für Unterhalt, Betreuung, Erziehung
und Förderung. Das Institutsprojekt be-
schränkt sich mithin nicht auf die Analyse
sozialpolitischer Konzepte, sondern es er-
streckt sich wesentlich auf die Dimension
juristischer Strukturen und Prinzipien, die
für das Verständnis der rechtlichen Einbin-
dung und der rechtlichen Verbindlichkeit
unterschiedlicher wohlfahrtsstaatlicher Ar-
rangements wesentlich sind.

Diese juristische Dimension bestimmt die
zentralen Fragestellungen des Institutspro-
jekts. Es sucht zu klären, inwieweit und mit
welcher Begründung der Staat auf unter-
schiedlichen Regelungsebenen – internatio-
nal, national, regional oder kommunal – al-
lein oder im Zusammenspiel mit anderen
privaten und öffentlichen Akteuren die El-
tern bei der Erziehung von Kindern im wei-
testen Sinn unterstützt, speziell vor dem
Hintergrund des Rechts der Kinder auf För-
derung und Entwicklung. Dabei geht es ei-
nerseits um die rechtlichen Rahmenbedin-
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gungen für eine gedeihliche Entwicklung
von Kindern und Heranwachsenden inner-
halb und außerhalb ihrer Familie, wobei die
Anerkennung eigenständiger Kinderrechte
und des Primats der Kindesinteressen oder
des Kindeswohls als Leitprinzip des Famili-
en- und Kindschaftsrechts besonders be-
leuchtet werden. Zum Verständnis der un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen be-
handeln die einzelnen Landesberichte ande-
rerseits auch die sozio-strukturellen Gege-
benheiten, die kulturellen Traditionen be-
stimmter Familienmodelle und Erziehungs-
leitbilder und nicht zuletzt die jeweils spezi-
fische Sozialstaatlichkeit.

Der Hauptteil der Landesberichte beschäf-
tigt sich mit Leistungen zum Unterhalt von
Kindern und Leistungen zur Betreuung, Er-
ziehung und Förderung von Kindern, wobei
Aufbau und Inhalt der Darstellung ebenfalls
einem juristischen Ansatz verpflichtet sind.
Gliederungstechnisch wird dies deutlich in
der Abschichtung einzelner Leistungen nach
dem Rechtsgrund der Verpflichtung (Privat-
recht / Sozialrecht). Auch die Ausgestaltung
der Leistungsansprüche selbst, die häufig
nach Lebensalter und Familienkonstellation
differenzieren, wird aus einer rechtlichen
Perspektive analysiert, bei der über das Sozi-
alrecht hinaus wiederum Regeln des Famili-
en- und Unterhaltsrechts eine Rolle spielen.

Sozialrechtliche Konzepte zur Unter-
stützung von Erziehungsgemeinschaften
und zur Förderung von Kindern und
Jugendlichen

Dennoch gilt das besondere Augenmerk den
sozialrechtlichen Konzepten zur Unterstüt-
zung von Familien mit heranwachsenden
Kindern und zur eigenständigen Förderung
von Kindern und Jugendlichen im Rahmen
der Kinder- und Jugendhilfe und des Schul-
systems. Dabei werden nicht nur die rechtli-
che Grundlage und die rechtliche Qualität
(insbesondere die Frage der Gewährung von
Rechtsansprüchen) bestimmter Leistungen
und Maßnahmen dingfest gemacht, sondern
es geht auch um die Rechtsstellung der Be-
teiligten und ihre Mitwirkungsrechte, um
die Art des Eltern-Kind-Verhältnisses als
zentrale Voraussetzung zahlreicher kindbe-
zogener Leistungen und um die organisatori-
sche Einbindung privater Leistungserbrin-
ger, vor allem bei der Kinderbetreuung.

Leistungen und Maßnahmen, die an das Vor-
handensein von (erziehungs- und/oder be-
treuungsbedürftigen) Kindern anknüpfen, fin-
den sich nicht nur im Zweig der allgemeinen
und der speziellen Familienleistungen, son-
dern in sämtlichen Sicherungszweigen. Für
die unmittelbare Förderung von Kindern und
Heranwachsenden spielt – mit unterschiedli-
cher Gewichtung – die Jugendhilfe und das
Bildungswesen (vor allem über die Organisa-
tion des Schulsystems und über Ferien- und
Freizeitangebote) eine entscheidende Rolle.

Eine ergänzende, aber gleichwohl sehr wich-
tige Aufgabe für die Familien- und Kinderför-
derung erfüllen das Arbeits- und das Steuer-
recht. Während das Steuerrecht in den meis-
ten Ländern traditionell als Teil des Familien-
lastenausgleichs bzw. Kinderlastenausgleichs
verstanden wird, andererseits insbesondere
durch indirekte Steuern Familien mit unter-
haltsabhängigen Kindern erheblich belasten
kann, stellt sich zunehmend die Frage, inwie-
weit der Unterhaltsbedarf von Kindern und
erwerbsbedingte Aufwendungen für Kinder-
betreuung im Steuerrecht angemessen be-
rücksichtigt werden. Das Arbeitsrecht wie-
derum bietet eine Reihe von Rechtsinstitu-
ten, die für die simultane Vereinbarkeit von
Beruf und Kindererziehung unverzichtbar
sind. Im Mittelpunkt stehen bestimmte kind-
bezogene Freistellungsansprüche, aber auch
die Regelung von Arbeitszeit und Arbeitsorga-
nisation, wobei der Einsatz moderner Kom-
munikationstechnologien die Entwicklung
familienfreundlicher Formen von Arbeits-
zeitsouveränität begünstigen kann.

Entwicklung und Erneuerung sozialpo-
litischer Prinzipien bei der Unterstützung
von Familien und Kindern

Ziel des Forschungsprojekts ist es, die rele-
vanten Rechtsgrundlagen mit ihren Rege-
lungszwecken einschließlich ihrer tatsächli-
chen Praxisrelevanz vor ihrem jeweiligen
kulturellen Hintergrund umfassend und ver-
lässlich darzustellen. Ein besonderes Augen-
merk gilt dabei normativen Entwicklungen,
die neue sozialpolitische Prinzipien zur „Mo-
dernisierung“ der Familienpolitik einführen.
Zu diesen Prinzipien zählen Eigenverant-
wortung, Gleichstellung von Männern und
Frauen in der Funktion als Eltern, aber auch
die Rechte des Kindes. Die zugrunde liegen-
den Modernisierungsansätze haben teils
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grund- und menschenrechtliche Wurzeln,
teils entstammen sie den Konzepten zur
Neuorientierung des Sozialstaats in anderen
Sicherungszweigen.

Insgesamt zeigt sich, dass sich zunehmend
komplexere Ansätze im Rahmen der famili-
enpolitischen Leistungen und Maßnahmen
herausbilden, die nicht zuletzt mit der ver-
änderten Elternrolle von Müttern und Vä-
tern zusammenhängen. In vielen Ländern
wird „Elternarbeit“ zunehmend in das Sozi-
al- und Arbeitsrecht einbezogen. Die Frage
der Vereinbarkeit von Kindern und Beruf
stellt sich – wenn die Rahmenbedingungen
dies zulassen – zunehmend auch unter dem
Aspekt väterlicher Elternarbeit: Zum einen
bemühen sich immer mehr Väter nach einer
Scheidung um eine effektive Teilhabe an der
elterlichen Sorge und um die tatsächliche
Betreuung ihrer Kinder, zum anderen lässt
sich eine stärkere Teilhabe der Väter an der
Betreuung auch aus der Konzeption der Kin-
derrechte selbst herleiten.

Die Familienpolitik ist wie kaum ein anderes
Politikfeld von kulturellen Traditionen und
damit verknüpften Familienleitbildern ge-
prägt: Trotz der gemeinsamen Rechtsüberzeu-
gung in den vier Vergleichsländern – Deutsch-
land, Frankreich, Schweden und Italien – ,
wonach die Entscheidung, Elternverantwor-
tung zu übernehmen, zunächst als höchst pri-
vate Lebensentscheidung angesehen wird,
verfolgen die einzelnen Länder durchaus un-
terschiedliche Konzepte bei der Frage, inwie-
weit und unter welchen Voraussetzungen sich
der Staat in diese private Sphäre einmischen
soll oder muss und mit welchen Begründun-
gen und in welchen Formen der Staat sich an
den Kosten, die mit der Übernahme von El-
ternverantwortung verbunden sind, beteiligt.

Fortgang im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurden die Landesbe-
richte zu Deutschland (Hohnerlein), Frank-
reich (Kaufmann) und Schweden (Köhler) –
vor allem im Hinblick auf die rechtsverglei-
chende Auswertung – ergänzt und aktuali-
siert, der einleitende Teil bearbeitet (Becker)
und es wurde der Landesbericht für Italien
(Hohnerlein) erstellt. Für die rechtsverglei-
chende Analyse (Hohnerlein) wurden die
oben skizzierten juristischen Dimensionen
herausgearbeitet, anhand derer zu zeigen sein

wird, wie nun die Grenzlinien zwischen pri-
märer Elternverantwortung durch Familien-
und Unterhaltsrecht einerseits und öffentli-
cher Verantwortung für den Unterhalt, die
Erziehung und Betreuung von Kindern ande-
rerseits jeweils gezogen sind oder – mit ande-
ren Worten – inwieweit die „Kinderkosten“ in
den Vergleichsländern „sozialisiert“ sind und
welche „Träger“ in die Erziehung der nach-
wachsenden Generation finanziell und orga-
nisatorisch zur Entlastung der Eltern und zur
Förderung der Kinder eingebunden sind.

Eva Maria Hohnerlein

2.2. Aktivierende Arbeitsmarktpolitik 

Das Institut, das IAB (Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung) und das IZA
(Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit)
haben sich für ein Kooperationsprojekt über
„Aktivierung“ der Arbeitsmarktpolitik im in-
ternationalen Vergleich zusammengeschlos-
sen. Ökonomen und Soziologen sind mit
dem Thema seit einigen Jahren vertraut, für
Juristen allerdings handelt es sich um ein
neues Forschungsgebiet. So wird dieser spe-
zifische Aspekt der Arbeitsmarktpolitik zum
ersten Mal interdisziplinär auch unter dem
rechtlichen Aspekt untersucht.

Problemstellung

In zahlreichen Ländern ist seit Mitte der
neunziger Jahre die Arbeitsmarktpolitik ei-
ner manchmal grundlegenden Transformati-
on unterworfen worden. In einigen Ländern,
insbesondere in Skandinavien, wurden Ver-
änderungen unter dem Leitmotiv der „Akti-
vierung“ vorgenommen. Dieses Leitmotiv
gab es in vielen anderen Staaten zwar nicht,
aber auch dort wurde in ähnlicher Vorge-
hensweise gehandelt. So wurden insbeson-
dere die Arbeitslosenversicherung, die beste-
henden Mindestsicherungssysteme bei Ar-
beitslosigkeit und bestimmte arbeitsrechtli-
che Bestimmungen mit dem Ziel geändert
oder neu eingeführt, arbeitslose Personen
oder solche, die von Arbeitslosigkeit bedroht
sind, in besonderer Weise zu fördern. Ziel
war es oft, eine engere und effektivere Ver-
knüpfung von Rechten und Pflichten der ar-
beits- oder erwerbslosen Transferbezieher
herzustellen. „Fördern“ wurde durch „For-
dern“ ergänzt, zumindest in den Ländern,
wo vorher das alleinige Versicherungsprinzip
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galt. Dies bedeutet insbesondere, dass der
Bezug von Einkommensersatzleistungen bei
Arbeitslosigkeit mehr als in der Vergangen-
heit von intensiven individuellen Suchbe-
mühungen zu begleiten ist, welche strikter
Kontrolle unterliegen sollten.

Unter „Aktivierung“ versteht man allgemein
die Abkehr von einer Politik der passiven
Gewährung von Arbeitslosenunterstützung;
sie drückt sich durch den Versuch der Ver-
minderung von offener Arbeitslosigkeit
durch langfristige „Maßnahmenkarrieren“
aus. Sie ist als eine Reaktion auf einen in
vielen Ländern gestiegenen Anteil von
Transferempfängern an der erwerbsfähigen
Bevölkerung und auf eine zunehmend skep-
tischere Einschätzung der Effektivität „klas-
sischer“ aktiver Arbeitsmarktpolitik zu ver-
stehen. Über die „Aktivierung“ soll einerseits
die Suchintensität gesteigert, über die Inten-
sivierung der Vermittlung die Situation auf
dem Arbeitsmarkt verbessert werden. Es
zählt aber oft nicht das Resultat, sondern die
Methode der Realisierung von (Wieder)Ein-
gliederung oder „Beschäftigungsförderung“,
um ein bestimmtes Land als „Aktivierungs-
land“ einzustufen oder eben nicht.

Von einigen Ländern abgesehen, ist „Aktivie-
rung“ kein dezidiert genanntes Programm.
„Aktivierung“ könnte aus rechtlicher Sicht
alle Maßnahmen betreffen, die mit Erfolg
aus der Arbeitslosigkeit führen. Wenn aber
„Aktivierung“ etwas ist, das ganz einfach zu
Beschäftigung führen soll, so ist „Aktivie-
rung“ an sich kein rechtliches Instrument,
insbesondere weil die Arbeitsplatzsicherheit
nicht oder nicht mehr im Vordergrund steht.

Ziel des interdisziplinären Projektes 
und Vorgehensweise

Das Projekt, das mit einer Veröffentlichung
seinen Abschluss finden soll, zielt darauf ab,
durch bestimmte Maßnahmen und Politiken
bedingte Veränderungen auf dem Arbeits-
markt zu untersuchen. Das Projekt soll eine
Analyse der Länder vornehmen, welche das
Prinzip der „Aktivierung“ in der Arbeitsmarkt-
politik früh implementiert haben oder den
Versuch unternommen haben. Es soll ein sys-
tematischer internationaler Vergleich der
Ausprägung, Funktionsweise und der Wir-
kung aktivierender Arbeitsmarktpolitik in
ausgewählten Staaten vorgenommen werden.

Nach Möglichkeit sollten Aussagen über die
Voraussetzungen für eine effektive Aktivie-
rungsstrategie gemacht werden können.

Die thematisch angelegten Länderanalysen
und länderübergreifenden vergleichenden
Themen selbst werden eine duale Struktur
aufweisen. Die für jedes Land vorgesehene
Darstellung der Arbeitslosenversicherung im
allgemeinen und der „Aktivierungsmaßnah-
men“ im besonderen, einmal aus ökonomi-
scher bzw. soziologischer und einmal aus
rechtlicher Perspektive, sollen sich ergän-
zen. Die Länder und die jeweiligen juristi-
schen und soziologischen bzw. ökonomi-
schen Bearbeiter sind: Deutschland (Grien-
berger-Zingerle, Eichhorst, Konle-Seidl),
Frankreich (Kaufmann, Barbier), USA (Dup-
per, Quade, O’Leary), Dänemark (Köhler, Pe-
dersen), Vereinigtes Königreich (Schulte,
Finn), Niederlande (Sichert, Sol, van Lie-
shout, Koning), Schweden (Köhler, Hemstro-
em), Schweiz (Ross) und Spanien (Reinhard).

Inhalt und Interdependenz 
der Regelungen

Neben einer Darstellung der Veränderungen
im Recht der Arbeitslosenversicherung, der
bedürftigkeitsgeprüften Hilfe für Arbeitsu-
chende sowie benachbarter Rechtsgebiete
soll insbesondere die Wirkung des veränder-
ten Rechts über mehrere Länder hinweg er-
fasst werden. Es geht vor allem um die
rechtlichen Regelungen zu Zumutbarkeits-
kriterien, zu besonderen Leistungszugangs-
kriterien, aber auch zur Veränderung der
Dauer des Leistungsbezugs, schließlich um
Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhal-
tung der Vorschriften. Neben der Analyse
und dem Vergleich dieser rechtlichen
Grundlagen geht es um deren tatsächliche
Anwendung und konkrete Handhabung
durch die mit der praktischen Anwendung
des Rechts betrauten Institutionen. Gerade
hier besteht noch erheblicher Forschungs-
bedarf, wobei aussagekräftige Ergebnisse
wohl nur durch den interdisziplinären An-
satz, so wie er geplant ist, zu erhoffen sind.

Die Wirkungen der Aktivierungsstrategien,
die auf rechtlich implementierten Regeln be-
ruhen, sollen durch Rückgriff auf den in den
jeweiligen Ländern verfügbaren Erkenntnis-
stand ökonomischer und sozialwissenschaft-
licher Art untersucht werden. Dabei geht es
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zum einen um die Effekte von „Aktivierung“
auf individuelle Beschäftigungsverläufe (z.B.
Übergänge in reguläre Beschäftigung, Ver-
dienstentwicklungen) und zum anderen um
Effekte auf gesamtwirtschaftliche Indikato-
ren des Arbeitsmarktes und der öffentlichen
Haushalte. Bei der Bewertung der Wirkung
von Aktivierungsstrategien sind ökonomische
und institutionelle Kontextbedingungen zu
berücksichtigen. Hierbei spielt im Übrigen
auch das Angebot an Arbeitsplätzen eine
wichtige Rolle.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen be-
treffen insbesondere die Ausgestaltung der
allgemeinen rechtlichen Grundlagen (Orga-
nisation und Zuständigkeiten; Formen der
Normensetzung wie Gesetzgebung oder au-
tonome Rechtsetzung im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben) sowie die institutionel-
len Rahmenbedingungen des Arbeitsmark-
tes (Mindestlohnsysteme, Kündigungs-
schutz und Regulierung flexibler Beschäfti-
gungsformen). Ökonomische Grunddaten
ergänzen diesen Überblicksteil.

Die „Aktivierung“ im System der Arbeitslo-
senunterstützung in dem Sinn, dass die spe-
zifischen rechtlichen Regelungen herausge-
arbeitet werden, ist in erster Linie Aufgabe
der rechtlichen Untersuchung. Es geht da-
bei um die Analyse der Zugangsvorausset-
zungen, die Höhe und Dauer der Leistungen
und um die Voraussetzungen des Leistungs-
bezugs. Reale „Aktivierung“ kann ggf. festge-
stellt werden durch die Untersuchung von
formaler Verknüpfung von Leistungsbezug
und Stellensuche bzw. aktiver Beteiligung an
Maßnahmen durch Vereinbarungen zwi-
schen Arbeitsverwaltung und Stellensuchen-
den, aber auch durch die Darstellung des In-
strumentariums der Arbeitsverwaltung zur
Förderung der Arbeitssuche und -aufnahme.
Wichtig sind auch Sanktionsvorschriften bei
Verstößen. Schliesslich ist auch an die Dar-
stellung des nicht beitragsbezogenen Hilfs-
systems gedacht.

Die Ergebnisfindung im Bereich der Im-
plementation der Aktivierungsstrategien ob-
liegt der sozialwissenschaftlich-ökonomi-
schen Seite. Es geht dabei um die faktische
Verknüpfung von Leistungen und aktiven
Maßnahmen, Arbeitsangeboten und öffent-
lichen Arbeitsgelegenheiten  sowie individu-
ellen Suchaktivitäten, um die praktische An-

wendung und Durchsetzung von Zumutbar-
keits- und Verfügbarkeitskriterien, sowie um
die Häufigkeit und Strenge der Kontrolle
von Suchaktivitäten. Schließlich geht es da-
rum, die Ausgestaltung von Sanktionen in
der Praxis zu eruieren und die Durchfüh-
rung der Aktivierungsstrategien im Hinblick
auf Zuständigkeiten und eingesetztes Instru-
mentarium zu prüfen.

Otto Kaufmann

2.3. Choice and Competition in Hospital
Health Care

Wettbewerb im Gesundheitswesen dient
länderübergreifend als Steuerungsinstru-
ment, um wohlfahrtstaatliche Allokationsef-
fekte zu erzielen und anhaltenden Kosten-
steigerungen bei gleichzeitigem Fortschritt
der Medizin zu begegnen. Dabei variieren
Art und Umfang wettbewerblicher Elemen-
te und die ihnen zugedachten Steuerungs-
mechanismen erheblich. Zudem unterliegt
der als Strukturmerkmal verankerte Wettbe-
werb seinerseits normativer Steuerung. Er
steht im Spannungsverhältnis zu staatlicher
Intervention und Regulierung, die einer soli-
darischen und einer bedarfsgerechten Ver-
sorgung verpflichtet sind und die gesetzliche
Sicherungssysteme herkömmlicher Prägung
kennzeichnen. Im Gesundheitswesen findet
Wettbewerb daher oft nur eingeschränkt
statt, eingebunden in ein System unvollkom-
mener und stark regulierter Märkte.

Dabei wohnt innovatives Regelungs- und Re-
gulierungspotential auch dem Wettbewerb
inne, speziell dem Vertragswettbewerb, der
Potential zur Herausbildung neuer Struktu-
ren in sich birgt. Wettbewerb dient nicht al-
lein als Instrument, sondern auch als Ziel der
Gesetzgebung, im Einklang mit den Wertvor-
stellungen einer freiheitlichen Gesellschaft.
Es ist Wesen des Wettbewerbs, Leistungser-
bringern und Kostenträgern Wahlmöglich-
keiten und Spielräume zu eröffnen und dem
Patienten verstärkt Wahlfreiheit einzuräu-
men. Kooperationsmöglichkeiten zwischen
einzelnen Leistungserbringern erlauben
überdies spezifische Angebotsstrukturen und
die Wahl zwischen verschiedenen Organisa-
tionsformen oder Vertragsinhalten.

Einem besonders kostenintensiven Bereich
der medizinischen Versorgung, in dem wett-
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bewerblichen Elementen eine zentrale
Steuerungsfunktion beigemessen wird, wid-
met sich das Projekt “Choice and Competiti-
on in Hospital Health Care”: dem Kranken-
haussektor. Die länderübergreifende Studie
ist als deutsch-amerikanische Zusammenar-
beit zwischen dem Institut (Becker, Ross,
Sichert, Walser) und dem Institute of
Government and Public Affairs der Univer-
sity of Illinois (Rich) konzipiert. Am Beispiel
der Niederlande (Walser), Deutschlands
(Sichert), der Schweiz (Ross) und der USA
(Rich) werden die Voraussetzungen, Bedin-
gungs- und Wirkungszusammenhänge nor-
mativer Steuerung im Krankenhauswesen
untersucht, z.B. im Bereich der Finanzie-
rungs- und Vergütungsstrukturen, des Leis-
tungsangebotes und der Verzahnung bisher
getrennter Versorgungsbereiche. Die rechts-
vergleichende Untersuchung ermöglicht,
die maßgebliche Dimension der Steue-
rungsproblematik durch plurale Ansätze mit
z.T. unterschiedlichen Zielen, eingebettet in
unterschiedliche Versicherungssysteme, zu
erschließen. Durch die Auswahl der vorge-
nannten Staaten werden auch private und
obligatorische Systeme, private Zusatz-
systeme, föderale Strukturbedingungen,
unterschiedliche Wettbewerbsorientierun-
gen und Entwicklungen der Wettbewerbs-
ordnungen sowie unterschiedliche Markt-
strukturen einbezogen.

Nach konzeptionellen Vorarbeiten und einer
gemeinsamen Arbeitssitzung mit dem ameri-
kanischen Partner am Institut im Sommer
2005 befindet sich das Projekt in der Phase
der Umsetzung. Die für die Forschungen der
einzelnen Länderberichte zentrale Grundle-
gung (Becker) konturiert die Funktion und
Bedeutung des Wettbewerbs im Gesund-
heitswesen, formuliert Grundfragen norma-
tiver Steuerung und definiert den Kranken-
haussektor funktional unter Einschluß der
Möglichkeiten zur ambulanten Versorgung.
Mit Blick auf die Länderberichte wurden
bereits “Critical Issues for Competition and
Regulation”, die Strukturbedingungen des
Krankenhauswesens (z.B. Planung und In-
vestition) und der wettbewerbsrechtliche
Rahmen als Fundament für die folgende Be-
trachtung der maßgeblichen Steuerungsme-
chanismen durch (regulierten) Wettbewerb
anhand der facettenreichen (Wettbewerbs-)
Verhältnisse der beteiligten Akteure unter-
und zueinander identifiziert. Hierbei werden

sowohl die privaten als auch die Kostenträ-
ger der gesetzlichen Krankenversicherung
einbezogen und Krankenhäuser sowohl in
privater als auch in öffentlich-rechtlicher
Trägerschaft und Organisation in den Blick
genommen. Managed Care-Konzepte sind
ebenso von Bedeutung wie das Verhältnis
zwischen Wettbewerbs- und Kartellrecht ei-
nerseits und dem (Sozial-)Versicherungs-
und Medizinrecht andererseits, um die Ver-
haltensspielräume der Akteure unter Aspek-
ten wie Marktzugang und Selektion, Markt-
macht und Kooperation, Gestaltungsfreiheit
und Verantwortungszuwachs zu ermessen.

Die mit Blick auf die Länder gewonnenen
Erkenntnisse werden in einer vergleichen-
den Analyse zusammengeführt und zu zent-
ralen Aussagen über die Steuerungsfunktion
des Rechts im Krankenhausbereich fortent-
wickelt werden. Im Zeichen der Herausfor-
derungen und der durch den sozialstaatlich
verpflichteten Normgeber tatsächlich ergrif-
fenen Maßnahmen ist dabei der allgemeine
Befund einer Entwicklung hin zu gemischt
regulativ-wettbewerblichen Systemen zu be-
werten bzw. zu verifizieren.

Markus Sichert

2.4. MaxnetAging

Das Problem der alternden Gesellschaft ist
in aller Munde. Die damit verbundenen re-
gulativen Herausforderungen bestimmen die
sozialrechtliche Diskussion seit geraumer
Zeit und bilden damit auch einen zentralen
Gegenstand der Arbeit des Instituts. Auf lan-
ge Sicht wird es dabei nicht allein um An-
passungen der bestehenden Systeme von Al-
terssicherung, Pflege- und Krankenversiche-
rung gehen. Vielmehr steht eine Umorien-
tierung des Sozialstaats auch in anderen Fel-
dern zur Debatte, der Familienpolitik etwa,
oder der Organisation sozialer Dienste, um
nur einzelne herauszugreifen.

Die Max-Planck-Gesellschaft hat im Herbst
2004 ein internationales Netzwerk zur inter-
disziplinären Erforschung individueller und
gesellschaftlicher Alterung gegründet, das
unter der Leitung von Paul Baltes steht und
dessen Verwaltung im Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung angesiedelt ist. Das
Institut gehört dem Netzwerk seit dessen
Gründung als permanenter Kooperations-

II. FORSCHUNG

Tätigkeitsbericht_2006  09.02.2006  15:36 Uhr  Seite 29  



30

TÄTIGKEITSBERICHT

2004-2005

partner an, ebenso wie acht weitere Institu-
te der geisteswissenschaftlichen Sektion,
das Karolinska Institut aus Stockholm sowie
die University of Virginia / Charlottesville.
Daneben sind eine Reihe einzelner Wissen-
schaftler anderer Institutionen affiliiert. Die
Mitglieder von MaxNetAging treffen sich
zweimal im Jahr zu mehrtägigen Konferen-
zen, um eigene Forschungsergebnisse zum
Thema des Netzwerks in diesem Kreis vor-
zustellen und neue Projekte zu entwickeln.
Bislang haben drei solcher Tagungen stattge-
funden, bei denen das Institut vertreten war
(Becker, Graser).

Im Netzwerk ist ein breites Spektrum von
Disziplinen vertreten, die von Neurobiologie
über Demographie bis Kunstgeschichte rei-
chen. Dementsprechend ging es in der An-
fangsphase zunächst darum, einen Dialog
dieser verschiedenen Richtungen herzustel-
len und gemeinsame Themengebiete für eine
künftige Konzentration innerhalb des Netz-
werks zu identifizieren. Für das Institut hat
sich dabei eine Vielzahl von Anknüpfungs-
punkten ergeben. Das gilt nicht nur für die
zahlreichen interdisziplinären Bezüge, die das
Sozialrecht zu Demographie, Ökonomie, So-
ziologie, Sozialpsychologie und Medizin auf-
weist und deren Vertiefung das Netzwerk zu
ermöglichen verspricht. Vielmehr eröffnen
sich innerhalb des Netzwerks auch Perspekti-
ven zur intradisziplinären Kooperation mit
den beteiligten Privat- und Strafrechtlern so-
wie insbesondere auch in rechtsvergleichen-
der Hinsicht mit dem Netzwerkpartner aus
Virginia, der die nächste Konferenz ausrich-
ten wird mit einem juristischen Schwerpunkt
zum Thema der rechtlichen Arrangements
zum besonderen Schutz sowie zur Förderung
von Autonomie und sozialer Teilhabe älterer
Menschen. Unter dieser gerade für das Sozi-
alrecht zentralen Themenstellung wird es im
einzelnen um die Möglichkeiten eines regula-
tiven Schutzes vor Altersdiskriminierungen
gehen, um die rechtlichen und institutionel-
len Ausgestaltungen von Betreuung und Pfle-
ge sowie um Vorkehrungen gegen Misshand-
lungen älterer Menschen.

Alexander Graser

2.5. Betriebliche Altersversorgung und
Formen zusätzlicher Alterssicherung

Die Alterssicherung war schon immer ein
zentrales Forschungsthema im Institut. Nach
einer  umfangreichen rechtsvergleichenden
Studie (Alterssicherung im Rechtsvergleich,
Hrsg. Zacher) wurde das Thema mit verschie-
denen Schwerpunktsetzungen weitergeführt
(Demografie, Hrsg. Reinhard; Länderberichte
und Vorträge: Kaufmann, Köhler).

Die Alterszusatzsicherung ist in den ver-
schiedenen Ländern von einer großen For-
menvielfalt geprägt; sie kann obligatorisch
oder aber als freiwilliges Sicherungssystem
konzipiert sein. Nahezu alle europäischen
Staaten haben ihre Alterssicherung und
auch die Zusatzsicherung oder Teile mehr
oder weniger weit reichenden Reformen un-
terzogen. Der Anteil der Betriebsrenten und
sonstiger Zusatzaltersversicherungen oder
zumindest die Möglichkeiten, eine solche
einzurichten, nehmen in vielen Ländern zu
und ergänzen so die obligatorische „Basis“-
Alterssicherung. Der Grund für die Einfüh-
rung einer zusätzlichen Alterssicherung ist
im allgemeinen die Notwendigkeit, einen als
richtig empfundenen sozialen Schutz zu ge-
währleisten. Die Basissicherung bietet aus
verschiedenen Gründen nur einen ungenü-
genden Schutz im Alter, sei es, weil sie den
allgemeinen Anforderungen nicht mehr ent-
spricht, weil dieser Tatsache erst zu einem
späteren Zeitpunkt Rechnung getragen wor-
den ist, oder weil sie in ihrer Höhe gemin-
dert wurde.

Die Unterschiede zwischen der betriebli-
chen Altersversorgung und der „allgemei-
nen“ zusätzlichen Alterssicherung sind in
mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. So ist
z.B. der persönliche Geltungsbereich der be-
trieblichen Altersversorgung im Gegensatz
zur sonstigen zusätzlichen Alterssicherung
auf lohnabhängig Beschäftigte beschränkt
und die Bildung einer solchen Sicherung ist,
trotz möglicher Ähnlichkeiten zwischen den
beiden Zusatzsicherungen, unabhängig von
der Finanzierungsquelle immer kapitalge-
deckt. Allein diese Unterschiede berechti-
gen zu einem differenzierten Ansatz in der
Erforschung dieses Bereichs der sozialen Si-
cherung. Einschlägige gemeinschaftsrechtli-
che Bestimmungen, die auf die verschiede-
nen Zusatzsicherungen anwendbar sind und
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insbesondere für die betriebliche Altersver-
sorgung von Bedeutung sind, lassen eben-
falls eine spezifische Analyse geraten er-
scheinen.

Zusätzliche Alterssicherung

Die Alterszusatzsicherung war vor und im
Berichtszeitraum Gegenstand der Rechts-
vergleichung. Anfangs wurde die Zusatzsi-
cherung vergleichend (Kaufmann), dann die
länderspezifischen Reformen des Alterssi-
cherungssystems (Kaufmann, Köhler) in den
Blick genommen. Dabei zeigte sich, dass die
zusätzliche freiwillige Alterssicherung in
vielfältigen Formen in fast allen Ländern
existiert, ihr Geltungsbereich aber unter-
schiedlich groß ist; dabei spielt insbesonde-
re bei kollektiver Gestaltung die Unterneh-
mensgröße eine Rolle. In manchen Ländern
bewirkten die letzten Reformen eine stärke-
re Verbreitung der freiwilligen und der obli-
gatorischen Zusatzsicherung. Im Zusam-
menhang mit der begonnenen rechtsverglei-
chenden Untersuchung von betrieblichen
Altersversorgungssystemen werden be-
stimmte Formen der zusätzlichen Alterssi-
cherung wieder in den Vordergrund gerückt.
Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass
in manchen Ländern bestimmte Formen der
zusätzlichen Alterssicherung sowohl für die
betriebliche Altersversorgung als auch für
andere Zusatzsicherungen in Frage kom-
men. Das ist z.B. in Deutschland mit der Al-
tersvermögensbildung der Fall. Konkurrenz-
spezifische Probleme können sich in Län-
dern ergeben, in denen die obligatorische Al-
terszusatzversicherung traditionell nicht in
Form von betrieblicher Altersversorgung und
insbesondere nicht nach dem Kapitalde-
ckungsverfahren realisiert wird, aber wo ne-
ben überkommenen Modellen neue Siche-
rungsmodalitäten auf dem Markt angeboten
werden. In Frankreich z.B. könnte die klas-
sische Versicherungswirtschaft auch im Be-
reich der zusätzlichen Alterssicherung, die
kollektiv und solidarisch organisiert wird, ein
potentieller Konkurrenzfaktor werden. Die
Frage stellt sich, ob allgemein konkurrieren-
de Modelle nicht auch die betriebliche Al-
tersversorgung betreffen können. Die Inter-
dependenzen zwischen verschiedenen Zu-
satzalterssicherungen können daher im Rah-
men der rechtsvergleichenden Arbeiten zur
betrieblichen Altersversorgung von gestei-
gertem Interesse sein.

Betriebliche Altersversorgung

Die betriebliche Altersversorgung ist von
ausgeprägter rechtlicher Komplexität, zu de-
ren Verständnis es auf rechtsvergleichender
internationaler bzw. europäischer und län-
derübergreifender Ebene noch weiterer Ana-
lyse bedarf. Die Verschiedenheit der Rechts-
formen kann die erworbenen und im Erwerb
befindlichen Rechte derjenigen Arbeitneh-
mer beeinträchtigen, die ihr Recht auf Frei-
zügigkeit im nationalen und im europäi-
schen Rahmen ausüben. Schwierigkeiten
der Anerkennung sowie der Beibehaltung
von Ansprüchen im nationalen Raum wer-
den bei grenzüberschreitender Tätigkeit, al-
so bei Internationalisierung, auf eine andere
Ebene gebracht und verlangen eine adäqua-
te Lösung. Die Richtlinie 2003/41 EG des
Europaparlaments und des Rates vom 3. Ju-
ni 2003  über die Tätigkeiten und die Beauf-
sichtigung von Einrichtungen der betriebli-
chen Altersversorgung hat die Wertbestän-
digkeit und die Dauerhaftigkeit der Errich-
tung betrieblicher Altersversorgungssysteme
zum Ziel. Für ihre Umsetzung in nationales
Recht war der 23. September 2005 vorgese-
hen; jedoch wurde dieser Vorgabe nicht in
allen EU-Mitgliedstaaten Folge geleistet.

Das Problem des Erwerbs von Ansprüchen,
der Rechtswahrung und der Interdependenz
zwischen dem gemeinschaftsrechtlichen eu-
ropäischen und dem nationalen Recht wur-
de für die Rechtsvergleichung als besonders
ergiebig erkannt und so für eine länderüber-
greifende internationale Forschung gewählt.
Das Ergebnis war ein internationales Ta-
gungsprojekt über die betriebliche Altersver-
sorgung. Das Kolloquium wurde am 18. und
19. November 2005 in Rennes (Bretagne)
gemeinsam vom Institut de l’Ouest : Droit et
Europe (IODE) der Universität Rennes 1
und dem Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht ausge-
richtet und insbesondere mit der Unterstüt-
zung der Hans-Böckler-Stiftung durchge-
führt. Um die Problematik der Wahrung der
Rechte auf eine betriebliche Altersversor-
gung so umfassend wie möglich darzustellen
und anschließend vergleichen zu können,
war es nötig, auch eine allgemeine Analyse
der jeweiligen nationalen betrieblichen Al-
tersversorgungssysteme vorzunehmen. Das
Kolloquium hatte in erster Linie die Gegen-
überstellung verschiedener nationaler und –
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mit einem gewissen bilateralen Schwer-
punkt – insbesondere deutscher und franzö-
sischer Altersversorgungssysteme und den
Austausch zwischen verschiedenen nationa-
len Forschungseinrichtungen zum Ziel.

Die einzelnen Themenblöcke, innerhalb de-
rer nach einer allgemeinen Einleitung
(Hennion-Moreau, Kaufmann) die rechtsver-
gleichenden Referate gehalten und Diskus-
sionen  geführt wurden, betrafen die betrieb-
liche Altersversorgung aus Sicht des EU-
Rechts (Dupuis, El Moudden), die Gleichbe-
handlung der Geschlechter und betriebliche
Altersversorgung (Hohnerlein, Le Barbier-Le
Bris) sowie die vergleichende Untersuchung
über Einrichtung und Formen der betriebli-
chen Altersversorgung in europäischen Staa-
ten (Muller, Körner, Del Sol, Ferrion, Carby
Hall, Köhler, Ross). Schließlich waren noch
die Kontrolle, Portabilität und steuerrechtli-
che Fragen der betrieblichen Altersversor-
gung Referatsgegenstand (Martin, Wismer,
Reinhard). Ein Round-Table-Gespräch (Lei-
tung: Boucher) mit Vertretern der Sozialpart-
ner gab Gelegenheit zu zusammenfassender
Diskussion, zum Schluß wurde eine zusam-
menfassende Analyse erstellt (Chauchard).

Wie sich zeigte, weisen die nationalen Ver-
sorgungssysteme neben Grundprinzipien,
wie etwa der Kapitaldeckung, jeweils Beson-
derheiten auf, deren Vergleich für die wis-
senschaftliche Ausarbeitung zukünftiger
Schwerpunkte unabdingbar ist. Der europäi-
schen Normsetzung kommt in diesem Be-
reich eine überragende, in gewisser Weise
harmonisierende Aufgabe zu; sie ist der Aus-
gangspunkt für eine gelungene Internationa-
lisierung, sowohl was die finanziellen Belan-
ge der Anbieter der betrieblichen Altersver-
sorgung als auch die Rechte der Versicherten
angeht. Obwohl die soziale Sicherung in
Form von betrieblicher Altersversorgung in
den Unternehmen im heutigen Recht durch-
aus gängig ist, fehlen weiterhin transnationa-
le wissenschaftliche Untersuchungen.

Als erstes Ergebnis ist eine vergleichende
Analyse der bestehenden Rechtssysteme in
Form eines Tagungsbandes in Arbeit. Ge-
plant ist ein zweites internationales Kollo-
quium, dessen thematische Zielsetzung der
Fortsetzung und der vertieften Aufarbeitung
national- und europarechtlicher Problem-
punkte der betrieblichen Altersversorgung

dient. Da auf den Ergebnissen des ersten
Kolloquiums aufgebaut werden kann, ist ei-
ne noch spezifischere Thematisierung mög-
lich. So ist geplant, als Schwerpunkt die Rol-
le der Betroffenen, d.h. der Sozialpartner
mit ihren Organisationsformen, aber auch
der Betriebsrentenberechtigten  und – be-
zieher zu untersuchen. Dabei stellen sich
insbesondere Fragen sowohl im Hinblick auf
ihre Rolle bei der Entscheidung über die Er-
richtung einer betrieblichen Altersversor-
gung, als auch hinsichtlich der Kompeten-
zen bei der Implementierung eines solchen
Systems. Die sich aus diesem Problemkom-
plex ergebenden Fragen stellen auf die Kon-
trollmöglichkeiten und Kontrollrechte ab. Es
soll daher länderübergreifend untersucht
werden, inwieweit die Sozialpartner in An-
wendung nationaler und/oder europarechtli-
cher Regelungen und Normen mit einer
Kontrollfunktion beauftragt werden und wie
diese realisiert wird.

Otto Kaufmann

2.6. Constitutional Review of 
Welfare Reform

Im Zeichen des Wandels gesellschaftlicher
Strukturen und angesichts budgetärer Zwän-
ge sind die nationalen Systeme der sozialen
Sicherung immer wieder Gegenstand von
Reformen. Standen vormals die Fortent-
wicklung und der zumeist systemimmanente
Ausbau der sozialen Sicherung im Vorder-
grund, sind in Anbetracht einer zunehmend
dramatischen Veränderung der Systembe-
dingungen in jüngerer Zeit vermehrt Ansätze
zu verzeichnen, die eine grundlegende Revi-
sion verfolgen, tief greifende Einschnitte
und zusätzliche Hürden im Leistungsrecht
mit sich bringen. Mitunter erfolgt ein parti-
eller „Rückbau“ risikospezifischer Versiche-
rungssysteme zugunsten (aktivierender) Sys-
teme, die eine Basissicherung vorsehen und
Eigenverantwortung fördern.

Die Dimension solcher „reformorientierten
Eingriffe“ lenkt den Blick auf die verfas-
sungsrechtlichen Kontrollmaßstäbe und die
prozessuale Durchsetzbarkeit dieser Stan-
dards. Im internationalen Vergleich wird
sichtbar, dass sich die verfassungsrechtli-
chen Vorgaben, ihre Sicherungsfunktion
und Justiziabilität ebenso unterscheiden,
wie das in diesem Problemfeld vitale Span-
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nungsverhältnis zwischen der Souveränität
des Reformgesetzgebers und der judikativen
Verfassungskontrolle uneinheitlich beurteilt
wird. Diese Zusammenhänge näher zu er-
gründen, ist Gegenstand des deutsch-israeli-
schen Projekts “Judicial Constitutional Re-
view of Welfare Reform”.

Erste Ansätze und inhaltsorientierte Aus-
gangspunkte, die der Konturierung des For-
schungsprojekts dienen, wurden im Rahmen
eines im April 2005 am Institut durchge-
führten Workshops unter dem Titel “Consti-
tutional Litigation of Welfare Reform – Con-
cepts and Outcomes in Israel and Germany”
vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass Ein-
schnitte im Bereich der Sozialleistungen bei-
de (Verfassungs-)Rechtssysteme spezifisch
herausfordern, nach Einsichten des israeli-
schen Gastwissenschaftlers (Mundlak) je-
doch erst in jüngerer Zeit zur Konzeptuali-
sierung der Rolle des (Verfassungs-)Rechts
im Transformationsprozess in Israel geführt
haben. Die dortige Reformgesetzgebung der
Jahre 2002 bis 2005 hat zu einem Bruch mit
der bisherigen Entwicklung und zum Abbau
wesentlicher Errungenschaften des Sozial-
staates geführt. Gravierende materielle Än-
derungen sind dafür ebenso kennzeichnend
wie die ministeriell autoritative Dominanz
im Gesetzgebungsprozess, die eine Abkehr
von tradierten korporativen und konsensori-
entierten Strukturen mit sich brachte. Infol-
ge dessen war der Oberste Gerichtshof mit
einer bisher ungekannten Welle von Verfas-
sungspetitionen befasst, die sich auf eine
Verletzung fundamentaler Menschenrechte
und des Demokratieprinzips stützten und
die Herausbildung einer Rechtsprechung
zur Folge hatten, die vor allem auf dem 1992
grundgesetzlich verankerten Prinzip des
Schutzes der Menschenwürde als Quelle so-
zialer Rechte und Garantie einer Mindestsi-
cherung fußt. In Israel ist eine Juridifizie-
rung der Sozialpolitik zu beobachten, die
weitgehend ungeklärte Fragen einer Legiti-
mation sowohl der Verfassungskontrolle als
auch der im demokratischen Prozess organi-
sierten Entscheidungsfindung aufwirft, die
sozialstaatlich verankerten Garantien und
dem Schutze Bedürftiger, meist Minderhei-
ten, verpflichtet ist.

Für die Bundesrepublik ist die langjährige
und im internationalen Vergleich herausra-
gende Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit

des Bundes (Sichert) hervorzuheben, spezi-
ell im Rahmen der Normenkontrolle und der
Verfassungsbeschwerde. Die Bedeutung des
Annahmeverfahrens erwies sich jüngst bei
Beschwerden, die gegen Bestimmungen des
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt gerichtet waren. Als ein
besonderer Kontrollmaßstab fungiert der
Gleichheitssatz, dessen relationale Struktur
im Verein mit dem weiten Einschätzungs-
spielraum des Sozialgesetzgebers eine Neu-
justierung sozialrechtlicher Normen indi-
ziert, die den Verfassungssatz nicht hinrei-
chend beachten. Das Spannungsverhältnis
zwischen Gesetzgebung und Verfassungs-
kontrolle wird offenbar, wenn eine Norm
nicht aufgehoben, sondern die Unvereinbar-
keit mit der Verfassung erklärt und der Ge-
setzgeber aufgefordert wird, diesen Zustand
zu beseitigen, oder eine Norm als „noch“
verfassungsgemäß eingestuft wird, verbun-
den mit einem Appell an den Gesetzgeber,
tätig zu werden.

Aus deutscher und europarechtlicher Per-
spektive (Schulte) steht überdies die Veran-
kerung des Existenzminimums im Men-
schenwürdeprinzip im Blickpunkt. Dieser
Bezug zum höchsten Verfassungswert wird
im Sozialhilferecht der Bundesrepublik ein-
fachgesetzlich nachvollzogen (§ 1 SGB XII)
und inhaltlich konkretisiert. Dem Bundes-
verfassungsgericht fällt die Letztverantwor-
tung dafür zu, die Einhaltung grundgesetzli-
cher Standards unter Beachtung des ökono-
misch Möglichen zu überwachen, auch im
Bewusstsein um die Schwierigkeiten, zah-
lenförmige Standards wissenschaftlich zu
deduzieren. Auf europäischer Ebene entfal-
tet die Menschenwürdegarantie ebenfalls
Maßstabswirkung, speziell im Zeichen ihrer
Verankerung in der bereits als soft law heran-
gezogenen Charta der Grundrechte, die zu-
dem einen über mitgliedstaatliche Garanti-
en hinausgehenden Katalog sozialer Grund-
rechte enthält. Im Rahmen der „offenen
Methode der Koordinierung“ wird ange-
strebt, die rechtliche Verbürgung des sozia-
len Minimums auszufüllen und letztlich po-
sitivrechtlich zu verankern, nicht zuletzt, um
„soziale Kongruenz“ zwischen mitgliedstaat-
lichem und supranationalem Recht herzu-
stellen.

Im Mittelpunkt der weiteren Projektarbeit
steht insbesondere das Verhältnis zwischen
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der systematisch aufzuarbeitenden judikati-
ven Verfassungskontrolle und demokrati-
scher Gesetzgebung, verbunden mit der Fra-
gestellung, ob und unter welchen Vorausset-
zungen eine gerichtliche Intervention im
Sinne betragsmäßiger Festlegung des verfas-
sungsrechtlichen Existenzminimums denk-
bar und zulässig ist. Vor dem Hintergrund
der in Israel und der Bundesrepublik vor-
herrschenden Rechts- und Verfassungstradi-
tionen sollen die „Konstitutionalisierung der
Sozialpolitik“ als Prozess untersucht und die
Verfassungskontrolle von Sozialrechtsrefor-
men im Lichte erkenntnis- und demokratie-
theoretischer Grenzen kritisch beurteilt wer-
den. Die maßgeblichen konzeptionellen Vor-
arbeiten werden derzeit von israelischer Sei-
te (Mundlak) geleitet und durch das Institut
(Dupper, Sichert) unterstützend begleitet.

Markus Sichert 

2.7. Rechtsschutz von Sozialleistungen in
Europa

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es
seit dem Jahre 2003 eine Diskussion um die
Ausgestaltung der Sozialgerichtsbarkeit. Im
Zusammenhang mit allgemeinen Überlegun-
gen zur Reform staatlicher Organisation geht
es auch bei dieser Diskussion um die Frage,
wie Justiz effizienter gestaltet werden kann.
Wenngleich die Diskussion um die Fachge-
richtsbarkeit nicht neu ist, sondern schon bei
Gründung der Bundesrepublik und hiernach
periodisch wiederkehrend geführt worden ist
(Stichwort: Gemeinsame öffentlich-rechtli-
che Verfahrensordnung), hat sie jetzt eine
neue Qualität erreicht. Denn was bisher ver-
einzelt in akademischen Kreisen oder man-
cher Ministerialbürokratie angedacht wor-
den ist, bedient nun unter der Begründung
„Ausgabenreduzierung“ und „Effizienz von
Haushaltsmitteln“ die derzeit vorherrschen-
de öffentliche Meinung und gewinnt schon
daraus an neuer Legitimationskraft. Dabei ist
eine Diskussion um die Fachgerichtsbarkeit
für sich genommen noch nichts anderes als
eine kritische Beleuchtung des Ist-Zustan-
des. Effizienz und Kostenersparnis der Justiz
können Kriterien sein, anhand derer man die
Verwirklichung rechtlichen Gehörs für jeder-
mann überprüft. Grundsätzlich geht es aber
eher um die bedeutsamere Frage nach der
Ausgestaltung der Dritten Gewalt. Die Be-
fürworter der Einheitsgerichtsbarkeit behan-

deln zwar vordergründig nicht den Problem-
kreis, wie rechtliches Gehör durch den adä-
quaten gesetzlichen Richter gewährleistet
werden soll. Jedoch berühren ihre Reform-
vorschläge genau genommen diesen Bereich
in erheblicher Weise, so wenn beispielsweise
unter „Effizienz“ verstanden wird, dass Rich-
ter aus der einen, nicht so ausgelasteten Ge-
richtsbarkeit nun in einer anderen Gerichts-
barkeit Verwendung finden und sich somit
ihre Rechtsprechungstraditionen auf die An-
nexfelder übertragen. Dadurch wird im Kern
zur Disposition gestellt, ob es überhaupt Un-
terschiede in Verfahren, Organisation und
Personalauswahl geben soll, wenn sich Ge-
richte speziellen Tatbeständen zu widmen
haben.

Die Thematik liegt demnach in der Funktio-
nalität von Fachgerichtsbarkeiten und damit
eng verbunden in den Möglichkeiten und
Grenzen ausdifferenzierter Jurisprudenz.
Das Institutsprojekt widmet sich deshalb der
Frage, was aus funktionellen und damit
rechtsstaatlichen Gründen für und was ge-
gen eine Einheitsgerichtsbarkeit spricht. Um
den Blick zu erweitern, setzt das Projekt bei
einer rechtsvergleichenden Betrachtung an.
Denn in allen europäischen Staaten hat sich
die Justiz ausdifferenziert und in zahlreichen
Fällen gerade hinsichtlich des Rechtsschut-
zes für Sozialleistungen spezialisiert. Wie
und unter welchen Prämissen dies geschah
und geschieht, ist der Ausgangspunkt für die
Untersuchung. Dabei setzt das Projekt nicht
erst bei den Letztentscheidern an, also bei
Spruchkörpern, Gerichten oder tribunals
und ihren rechtlichen Ausgestaltungen. Viel-
mehr wird schon auf die Besonderheiten pro
Land hinsichtlich der Verwaltung von Sozial-
leistungen und den hierzu gehörenden Ve-
fahren abgestellt. Dadurch soll gewährleistet
werden, dass der Blick auf den Rechtsschutz
nicht zu kurz greift und gerade die Besonder-
heiten in der Organisation beleuchtet wer-
den können. Insgesamt kann damit das
rechtsförmige und rechtsstaatliche Verfahren
von der Erst- bis zur Letztentscheidung skiz-
ziert werden und können somit die spezifi-
schen Gesichtspunkte pro Land hinsichtlich
der Funktionalität des Rechtsschutzes von
Sozialleistungen herausgearbeitet werden.
Am Ende steht dann der Versuch, die Cha-
rakteristika nationalstaatlicher Lösungen
rechtsvergleichend für die bundesdeutsche
Diskussion fruchtbar zu machen.
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Die Länderberichte konzentrieren sich auf
Staaten mit einer langen Tradition an spezia-
lisierter Justiz oder mit einer langen rechts-
staatlichen Tradition. Demnach kamen in
Betracht: Frankreich (Kaufmann), Groß-
britannien (Schulte), Italien (Hohnerlein),
Niederlande (Walser), Österreich (Ross),
Schweden (Köhler), Spanien (Reinhard). In-
haltlich wird nur auf bestimmte Sozialleis-
tungen abgestellt, weil die nationalstaatlich
geprägten Systeme in Organisation, materi-
ellem und formellem Recht unterschiedli-
che Definitionen von dem, was eine Sozial-
leistung und was ihr Rechtsschutz sein
kann, kennen. Gewählt wurden für dieses
Projekt solche Sozialleistungen, wie sie von
internationalen bzw. supranationalen Orga-
nismen als Social Security Schemes annä-
hernd einheitlich gekennzeichnet werden:
Leistungen für Krankheit, Alterssicherung,
Unfall, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit
und Mindestbedarf.

Friso Ross

2.8. Der Wohlfahrtsstaat Schweden: 
Beispiel eines erfolgreichen 
Modernisierungsprozesses

Im Rahmen der referatsmäßigen Betreuung
der Länder des Nordens wurden seit Jahren
diverse Aspekte insbesondere des schwedi-
schen Wohlfahrtsstaats rechtsvergleichend
bearbeitet. Darstellungen u. a. der Entste-
hungsgeschichte der nordischen Wohl-
fahrtsstaaten, der nationalen Gesundheits-
systeme der nordischen Länder und der da-
rin eingerichteten Modelle der Patientenver-
sicherung, der Alterssicherung in Schweden
und deren aktueller Reform, der Rolle be-
trieblicher Zusatzsysteme zur Alterssiche-
rung in Schweden, des besonderen sozial-
und arbeitsrechtlichen Schutzes der Behin-
derten und der rechtlichen Gestaltung der
Teilzeitarbeit in diesem Land liegen vor.
Ebenfalls für Schweden stehen Arbeiten
über die rechtliche Stellung des Kindes und
über die Besonderheiten des Sozialrechts-
schutzes vor dem Abschluss.

Schon aufgrund dieser Vorarbeiten bietet
sich aus praktischen Gründen eine zusam-
menfassende rechtliche Analyse des Wohl-
fahrtsstaats Schweden an. Darüber hinaus
verdient dieses Vorhaben aber auch deshalb
besonderes Interesse, weil Schweden als ein

Beispiel für beides gelten kann: Dass näm-
lich gerade traditionsreiche sozialstaatliche
Institutionen angesichts aktueller Herausfor-
derungen auf vielfältige Weise reformbedürf-
tig sind und dass diese Reformen auch in
Gestalt grundlegender Modernisierung im
Wege demokratischer Prozesse politisch
machbar sind. Das ist nicht selbstverständ-
lich: Anhaltende wirtschaftliche Stagnation
und die Alterung der Bevölkerung führten
seit den 1990er Jahren die Systeme der so-
zialen Sicherheit der meisten europäischen
Ländern in zum Teil tiefgreifende Krisen.
Überall kam es deshalb zwar zu einer mehr
oder weniger variantenreich auf die massiven
Sparzwänge reagierenden Reformgesetzge-
bung. Meist erschöpfte sich diese aber in
bloßen Detailkorrekturen. Allein in Schwe-
den konnte eine grundlegende Reform des Ge-
samtsystems politisch durchgesetzt werden.

Auch das gegenwärtige System der sozialen
Sicherheit Schwedens ist das Ergebnis einer
über 100jährigen Entwicklungsgeschichte.
Seit den 1930er Jahren galt das „schwedi-
sche Modell“ zuerst als beispielhaft für den
„skandinavischen Wohlfahrtsstaat“ und als
ein „Mittelweg“ zwischen Kommunismus
und Kapitalismus. Später wurde es als ab-
schreckendes Beispiel eines „Wohlfahrtsto-
talitarismus“ bezeichnet. Beide Bewertun-
gen waren in ihrer Einseitigkeit wohl immer
schon problematisch. Aber auch die seit
1990 weithin übernommene Klassifizierung
Esping-Andersens, wonach die skandinavi-
schen „sozialdemokratischen“ Wohlfahrts-
staaten durch Universalismus und Einheit-
lichkeit der Sozialleistungen qualifizierbar
seien, ist jedenfalls für Schweden seit den
jüngsten großen Reformen, insbesondere
der Alterssicherung und durch das Sozialver-
sicherungsgesetz von 1997, wohl endgültig
überholt. Nach den rezessionsbedingten
Einschnitten Anfang bis Mitte der 90er Jah-
re und der Rentenreform würde man zögern,
unverändert von einem ungebrochenen
„schwedischen Modell“ des Wohlfahrts-
staats zu sprechen.

Dabei ist daran zu erinnern, dass Mitte der
1990er Jahre das Staatsdefizit Schwedens
mit mehr als zwölf Prozent der Wirtschafts-
leistung das höchste aller Industrieländer
war! Die Regierung kürzte neben zahlrei-
chen Sparmaßnahmen das Arbeitslosengeld
und die Sozialhilfe, führte einen Karenztag
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in der Krankenversicherung ein und ging da-
ran, das System der Alterssicherung nicht al-
lein zu reformieren, sondern durch neue In-
stitutionen zu ersetzen. Die Arbeitslosigkeit
sank durch Maßnahmen „aktiver Arbeits-
marktpolitik“ von 15 auf 4 Prozent. Das De-
fizit wandelte sich inzwischen zu einem ge-
ringfügigen Überschuss.

Es ist diese Erfolgsgeschichte, die einer
Analyse des schwedischen Reformprozesses
vor dem Hintergrund der deutschen Situati-
on ihre besondere Relevanz verleiht, weil sie
zeigt, dass die Probleme der „gealterten“
Wohlfahrtsstaaten nicht unlösbar und
schicksalhaft hinzunehmen sind. Rudolf
Meidner, einer der Väter des schwedischen
Modells, kommentierte die Zukunft des So-
zialstaats Schwedens 1997, also mitten im
Reformprozess, so: „Was in solchen Momen-
ten der Geschichte getan werden muss: Ei-
nen Schritt zurücktreten und erkennen, was
abläuft. Erkennen, dass die Abrüstung des
Sozialstaates nicht durch wirtschaftliche
Notwendigkeiten erzwungen wird, sondern
das Ergebnis politischer Entscheidungen ist.
Solange wir an die Demokratie glauben, ha-
ben wir deshalb noch gute Aussichten, die
Entwicklung in andere Wege zu lenken.“

Das Forschungsprojekt ist als eine die zahl-
reichen Vorarbeiten zusammenfassende Mo-
nografie geplant. Der Wandel des Wohl-
fahrtsstaats Schwedens als Institution soll al-
so auf der Grundlage der Darstellung der Re-
formen der diversen sozialrechtlichen Sys-
temkomponenten einschließlich der Organi-
sation der sozialen Sicherheit analysiert wer-
den. Zwischen all diesen Komponenten be-
stehen rechtliche und rein tatsächliche
Wechselbeziehungen. Die Reform eines Teils
des Systems bleibt somit nicht ohne Folgen
für davon direkt oder indirekt mitbetroffene
Teile und schließlich auch für das Gesamt-
system. Um einen hochentwickelten Wohl-
fahrtsstaat erfolgreich zu „modernisieren“,
sind diese komplexen Zusammenhänge vom
Gesetzgeber zu berücksichtigen. Erkenntnis-
ziel des Projekts ist, sowohl diese Notwendig-
keit am Beispiel Schwedens nachzuweisen,
wie auch aufzuzeigen, wie ein mit der Bun-
desrepublik Deutschland in vielen wichtigen
Aspekten vergleichbarer europäischer Staat
dieser Notwendigkeit begegnet ist. 

Peter A. Köhler

2.9. Reform der niederländischen 
Krankenversicherung

Die Krankenversicherung nimmt zur Zeit so-
wohl in der sozialrechtlichen als auch in der
öffentlichen Diskussion eine bedeutsame
Stellung ein. Durch die fortwährend steigen-
den Kosten der medizinischen Versorgung
und den gleichzeitigen Rückgang der bei-
tragsfinanzierten Einnahmen aufgrund des
demographischen Wandels, wird das System
der gesetzlichen Krankenversicherung vor
nachhaltige Probleme gestellt, die eine
grundlegende Reform erforderlich machen.
In Deutschland werden hierzu verschiedene
Reformmodelle diskutiert; in den Niederlan-
den ist eine umfassende und strukturorien-
tierte Reform des Systems der Krankenversi-
cherung zu Beginn des Jahres 2006 bereits
in Kraft getreten. Eine nähere Untersu-
chung dieser Reform drängt sich gerade im
Hinblick auf die aktuelle Diskussion in
Deutschland auf.

Das Reformvorhaben betrifft die umfassen-
de Absicherung des Risikos Krankheit durch
eine einheitliche, soziale Versicherung. Da-
bei sind in einem ersten Schritt Maßnah-
men zur Flexibilisierung von Leistungen und
Beiträgen beschlossen worden, um den
Übergang in ein System von Eigenverant-
wortung der Beteiligten, in dem die staatli-
che Steuerung in den Hintergrund tritt, zu
erleichtern. Der zweite Schritt beinhaltet die
Aufhebung der Dualität zwischen gesetzli-
cher und privater Krankenversicherung
zugunsten einer einheitlichen Basisversor-
gung, die für alle Einwohner verpflichtend
ist. Träger dieser Basisversicherung sind
private Versicherungsunternehmen. Im glei-
chen Zug werden die institutionellen Vor-
aussetzungen der Aufsicht und Kontrolle
durch Gründung einer neuen Einrichtung
(Nederlandse Zorgautoriteit) mit erweiterten
Befugnissen auf eine neue Basis gestellt. Im
Rahmen der Finanzierung gewinnt neben
dem einkommensabhängigen der pauschale
Beitrag an Bedeutung. In einem dritten
Schritt ist geplant, auch die Versicherung für
besonders schwere Krankheiten, die in etwa
der deutschen Pflegeversicherung ent-
spricht, in die neue Basisversicherung zu in-
tegrieren.

Das Institut hat sich dieses Thema im Be-
richtszeitraum zunächst durch Forschungs-
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aufenthalte in niederländischen Universi-
tätsstädten erschlossen, sodann aber auch
durch Gespräche in Den Haag mit Experten
aus dem niederländischen Gesundheitsmi-
nisterium. Begleitend sind Veröffentlichun-
gen angefertigt worden. Im Mittelpunkt der
Betrachtungen standen dabei die geplanten
Strukturänderungen sowie deren Begrün-
dungen. Hier ergaben sich vielfältige Frage-
stellungen, wobei an erster Stelle das Kon-
zept einer einheitlichen Krankenversiche-
rung für alle Einwohner genannt werden
soll, das aus Gründen der Effektivität und
der gleichen Zugangschancen für jedermann
gewählt wurde. Aber auch die Privatisierung
der Krankenversicherungsträger und die ver-
mehrten Möglichkeiten des Wettbewerbs
tragen zu einem grundlegend neuen System
der Krankenversicherung bei. In unmittelba-
rem Zusammenhang hiermit steht die insti-
tutionelle Neuordnung der Kontrolle im Be-
reich der Krankenversicherung. Maßgeblich
ist dabei das Gleichgewicht, das zwischen
den Freiheiten des Wettbewerbs in einem
privatrechtlich ausgestalteten System und
den hoheitlichen Grundlagen sowie deren
Kontrolle zur Wahrung des sozialen Charak-
ters gefunden wird. Insofern bietet die ge-
genwärtige Reform sowohl Chancen als
auch Risiken. Das Zusammenspiel dieser
Parameter wurde bereits in den Veröffentli-
chungen des Instituts erläutert. Wie sich die
Reformen auswirken und inwiefern sich ein
Gleichgewicht einstellen wird, kann dage-
gen erst nach Inkrafttreten der Reformgeset-
ze beurteilt werden. Insofern besteht in die-
sem Bereich auch ein zukünftiger For-
schungsbedarf für das Institut.

Zur Abrundung der bisherigen Tätigkeiten,
aber auch als Grundstein für weitere Koope-
ration, wird im Februar 2006 ein Workshop
mit niederländischen Experten aus Wissen-
schaft und Praxis stattfinden, der eine ver-
tiefte Behandlung sowohl einzelner Aspekte
der Reform wie wettbewerblicher Steue-
rung, vertraglicher Flexibilisierung und Fra-
gen der Finanzierung ermöglichen, als auch
den Rahmen für eine Diskussion im Hin-
blick auf das Gesamtkonzept der Reform
bieten soll (Becker, Walser).

Christina Walser

2.10. Anpassung von Sozialversiche-
rungssystemen an die gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Entwick-
lung – Japan und Deutschland im
Rechtsvergleich

Brückenprogramm zwischen Wissen-
schaft und Praxis in der Transformation
des Sozialstaates

In Japan und Deutschland steht die soziale
Sicherung vor einer ähnlichen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Entwicklung und
eine umfassende Reform des geltenden Sys-
tems ist dringend notwendig. Um dazu bei-
zutragen, die möglichen Ansätze für die
Problemlösung zu erweitern, wurden im vor-
liegenden Projekt die wesentlichen Gestal-
tungselemente und die Reformansätze des
japanischen sozialen Sicherheitssystems,
insbesondere der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung, im Vergleich zu
Deutschland betrachtet. Nicht nur die ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lung, sondern auch das System der sozialen
Sicherheit in Japan und Deutschland weisen
viele Gemeinsamkeiten auf. Gleichzeitig
gibt es natürlich wichtige Unterschiede, die
einer differenzierten Untersuchung bedurf-
ten.

Organisation und Durchführung

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wa-
ren die durch die demografische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Entwicklung
für die Sozialversicherungssysteme ent-
stehenden Probleme Untersuchungsgegen-
stand. Darüber hinaus wurden die private
Kranken- und Pflegeversicherung und die
betriebliche und private Altersvorsorge im
Zusammenhang mit der gesetzlichen Kran-
ken-, Pflege- und Rentenversicherung be-
trachtet.

Durch den Meinungsaustausch mit Wissen-
schaftlern im Bereich der Wirtschaftswis-
senschaft konnten neue Erkenntnisse über
Probleme des geltenden Systems, die Not-
wendigkeit der Reformansätze und ihre Aus-
wirkungen gewonnen werden. Der Mei-
nungsaustausch mit Fachleuten in der Pra-
xis trug insbesondere dazu bei, die politi-
schen Hintergründe der Reformansätze und
ihre Durchführbarkeit zu betrachten. Diese
interdisziplinäre und internationale Zusam-
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menarbeit führte zu einem fruchtbaren Er-
gebnis.

Am Ende des Projekts wurde ein deutsch-
japanischer Workshop zum Thema „Sozial-
recht in der alternden Gesellschaft – Re-
formpolitik in Japan und Deutschland“ vom
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht und vom Bun-
desministerium für Gesundheit und Soziale
Sicherung gemeinsam in Berlin veranstaltet.
Es ist geplant, die Ergebnisse dieses Projekts
und des Workshops in Japan und Deutsch-
land zu publizieren.

Ergebnisse

Ein wichtiger Unterschied zwischen den
Krankenversicherungssystemen in den bei-
den Ländern ist, dass in Japan großer Wert
auf die Gleichbehandlung von Patienten ge-
legt wird. Während in Deutschland die Ver-
gütungsmaßstäbe und die Gesamtvergütun-
gen zwischen den Krankenkassen und den
Leistungserbringern vereinbart werden, legt
in Japan der Gesundheitsminister einheit-
lich die Vergütungsmaßstäbe fest. Bei der
Festlegung der Vergütungsmaßstäbe wird ei-
ne Kompromisslösung unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Meinungen der
Versicherungsträger und der Leistungser-
bringer vom Ministerium gefunden. Dieses
Vergütungssystem gewährleistet, dass jeder
Arzt und jedes Krankenhaus unabhängig

vom Versicherungsträger des Patienten glei-
che Vergütung für gleiche Leistungen be-
kommen können. Dadurch kann die Diskri-
minierung von Patienten aufgrund der Zuge-
hörigkeit zu unterschiedlichen Versiche-
rungsträgern ausgeschlossen werden. Dieser
grundsätzliche Unterschied führt zu den un-
terschiedlichen Reformmaßnahmen in bei-
den Ländern. Während man in Deutschland
großen Wert darauf legt, größeren Spielraum
für die Krankenkassen zu schaffen, spielt in
Japan die staatliche Intervention eine domi-
nierende Rolle in der Gesundheitsreform.
Dazu zählen z.B. die Erhöhung der Selbstbe-
teiligung, die Änderung der Vergütungsmaß-
stäbe und die Änderung des finanziellen
Ausgleichssystems. Diese Änderungen tru-
gen bisher dazu bei, die Gesundheitsausga-
ben in Japan auf einem relativ niedrigen Ni-
veau zu halten und eine gerechte Kostenver-
teilung zu verwirklichen.

Das verabschiedete Pflegeversicherungsge-
setz in Japan hat viele Gemeinsamkeiten mit
dem in Deutschland. Es gibt aber gleichzei-
tig einige wichtige Unterschiede in den bei-
den Gesetzen, die durch die Umstände der
Pflegebedürftigen und ihrer Familienange-
hörigen und die bisherige Rechtslage in den
beiden Ländern verursacht worden sind. In
Deutschland wird großer Wert auf den
Grundsatz der Subsidiarität solidarischer
Hilfe gegenüber der Eigenverantwortung ge-
legt. In Japan ist es hingegen eines der wich-
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tigsten Ziele der Pflegeversicherung, die Be-
lastung von Pflegebedürftigen und ihren Fa-
milienangehörigen möglichst weitgehend zu
verringern. Wegen des höheren Leistungsni-
veaus besteht ein größeres Risiko für die ja-
panische Pflegeversicherung, künftig vor fi-
nanziellen Schwierigkeiten zu stehen. In der
letzten Reform der Pflegeversicherung
(2005) wurde deshalb mehr darauf geachtet,
dass die Pflegeversicherung nachhaltig fi-
nanzierbar sein soll.

Die Rentenversicherung steht in Japan wie
in Deutschland vor großen finanziellen
Problemen, die vor allem der demografische
Wandel mit sich bringt. Um sie zu lösen, ist
eine Reihe von Reformen durchgeführt wor-
den. Ihr Hauptziel war, eine starke Erhö-
hung des Beitragssatzes zu vermeiden und
die Generationengerechtigkeit zu verwirkli-
chen. Dabei wurde vorausgesetzt, dass ein
geeignetes Rentenniveau auch künftig ge-
währleistet wird. Es gibt auch bei diesen Re-
formzielen eine Gemeinsamkeit mit
Deutschland. Die gesetzliche Rentenversi-
cherung in Japan besteht aus einer Basissi-
cherung  (Volksrentenversicherung) und ei-
ner einkommensbezogenen Sicherung (Ar-
beitnehmerrentenversicherung). In diesem
Punkt unterscheidet sich die japanische ge-
setzliche Rentenversicherung deutlich von
der deutschen. Aber die Arbeitnehmerren-
tenversicherung in Japan hat eine ähnliche
Struktur wie die gesetzliche Rentenversiche-
rung in Deutschland. Ein wichtiger Unter-
schied zwischen Japan und Deutschland ist,
dass in Japan ein sozialer Ausgleich als eine
der wesentlichsten Funktionen der gesetzli-
chen Rentenversicherung betrachtet wird.

Darüber hinaus wurde die Rolle der privaten
Kranken- und Pflegeversicherung und der
betrieblichen und privaten Altersvorsorge in
Zusammenhang mit der gesetzlichen Kran-
ken-, Pflege- und Rentenversicherung be-
trachtet. Die Hauptrolle der privaten Kran-
ken- und Pflegeversicherung ist in Japan die
Ergänzung der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung, in Deutschland dagegen
sind die Systeme grundsätzlich alternativ
aufgebaut, wobei die ergänzende Bedeutung
der privaten Versicherungen im Krankenver-
sicherungsrecht zunimmt. In beiden Län-
dern spielt die gesetzliche Rentenversiche-
rung die Hauptrolle in der Alterssicherung.
In Deutschland ersetzt die private Vorsorge

jedoch zunehmend die gesetzliche, während
es in Japan bei der Ergänzung bleiben soll.
In Japan wird die ergänzende Altersvorsorge
steuerlich gefördert, die das Leben im Alter
noch verbessern kann, während in Deutsch-
land die private Altersvorsorge gefördert
wird, die die gesetzliche Rentenversicherung
teilweise ersetzen kann.

Katsuaki Matsumoto

2.11. German-Japanese Joint Research
on Social Security (GJJRSS)

Organisation

Die deutsch-japanische Zusammenarbeit hat
am Institut eine lange und erfolgreiche Tra-
dition. Mit einer Vereinbarung vom Februar
2005 wurde ein neues Kapitel gemeinsamer
Arbeit mit dem vergleichenden Projekt
German-Japanese Joint Research on Social
Security aufgeschlagen. Die Leitung des Pro-
jekts haben das Max-Planck-Institut für aus-
ländisches und internationales Sozialrecht
(Becker) und die Chuo University (Kaizuka)
übernommen. Unter den beteiligten Univer-
sitäten befindet sich die renommierte Uni-
versität Waseda (Tsuchida). Das Vorhaben
befasst sich mit den aktuellen Problemen
und Fragen der Projektländer in den Berei-
chen Kranken-, Renten- und Pflegeversiche-
rung. Neben der Darstellung der bestehen-
den Regelungen und Problembereiche sollen
Lösungen erarbeitet werden, welche die So-
zialversicherungssysteme beider Länder ver-
bessern und modernisieren könnten.

Die gemeinsame Forschung wurde nicht nur
vergleichend, sondern unter Beteiligung von
Rechtswissenschaftlern und Ökonomen
auch interdisziplinär ausgerichtet. Die Aus-
gangspunkte des Projekts, die grundlegen-
den Fragestellungen und die Einteilung der
Gruppen wurden im gegenseitigen deutsch-
japanischen Gedankenaustausch von Febru-
ar bis August 2005 umrissen. Im Rahmen ei-
nes ersten Workshops, der vom 4. bis 6. Sep-
tember 2005 in der Abtei Frauenwörth
(Frauenchiemsee) stattfand, verfestigten die
Mitglieder des Projekts die Grundlegung der
Vormonate. Die Beteiligten legten eine Ein-
teilung in die drei Arbeitsgruppen Kranken-
versicherung, Rentenversicherung und Pfle-
geversicherung fest. Die Mitglieder der
Gruppen einigten sich im weiteren Fortgang
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des Workshops im Detail auf die inhaltliche
Arbeit und diskutierten erste Problempunk-
te. Die Ergebnisse der Kleingruppen wurden
im großen Plenum vorgestellt und bewertet.
Dabei vereinbarte das Plenum verbindlich
folgende

Grundlegung

Im Projektteil zur Rentenversicherung wur-
den das Problem der Armut im Alter (von
Maydell, Tanaka), der Einkommensmix
(Schmähl, Komamura, Fukawa), Änderun-
gen in den Erwerbsbiographien (Schmähl,
Komamura, Fukawa) und Familie und Rente
(von Maydell, Tanaka) in den Mittelpunkt
gestellt. Übergreifend Beachtung finden soll
in allen vier Teilbereichen die Frage der
Nachhaltigkeit, die aber nicht nur im Be-
reich der Rentenversicherung auftritt, son-
dern auch auf Kranken- und Pflegeversiche-
rung ausstrahlt. Aus diesem Grund wurde
die Bildung einer vierten, neuen Arbeits-
gruppe zur Nachhaltigkeit ins Auge gefasst.

Die Arbeitsgruppe zur Krankenversiche-
rung wurde mit den Themen Solidarität 
und Gruppenbildung (Becker, Busse und
Fukawa), Regulierung und Leistungserbrin-
gung (Knieps, Busse, Matsuda, Tsuchida) und
mit speziellen Fragen der Krankenversor-
gung in der alternden Gesellschaft (Becker,
Busse, Matsuda, Tsuchida) befasst. Zentrale
Forschungsfragen ergeben sich dabei zu den
Gesundheitsausgaben für ältere Menschen,
den Fragen der Finanzierung durch Beiträge,
Steuern und Zuschüsse, den regionalen Un-
terschieden, der Solidarität zwischen den
Generationen und der Differenzierung zwi-
schen gesetzlicher und privater Krankenver-
sicherung. Des Weiteren stellen sich Fragen
nach Umfang und Instrumenten der Leis-
tungserbringung, wobei einerseits staatliche
Regulierung, Kooperation und Wettbewerb
und andererseits die Festlegung des Leis-
tungskatalogs, die Qualitätskontrolle und die
Vergütung in den Blickpunkt gerückt wur-
den. Bei den Auswirkungen der alternden
Gesellschaft auf die Krankenversicherung
sind Überlegungen zur optimalen ambulan-
ten oder stationären Versorgung, zu Schnitt-
stellen zwischen Krankenversicherung und
Pflege und zur Prävention auszuführen.

Die Projektgruppe zur Pflegeversicherung
wurde mit Fragen zur Qualitätssicherung

(Igl, Hashimoto), zu verschiedenen denkba-
ren Pflegemodellen (Igl, Hashimoto), zum
Arbeitsmarkt für Pflegepersonal (Komamura,
Rothgang) und zur Finanzierung der Pflege
(Rothgang, Tanaka) betraut. Die Forschung
befasst sich im Rahmen der Pflegemodelle
mit dem Betreuten Wohnen, Wohngemein-
schaften, der häuslichen Pflege und dem
traditionellen Wohnen in Heimen unter
Beachtung altersspezifischer Krankheiten.
Beim Arbeitsmarkt für Pflegepersonal wird
der Bereich der externen Pflege mit der
häuslichen Pflege verglichen. Des Weiteren
ist auf die Frage der Finanzierung der Pflege
einzugehen.

Weiterer Fortgang

Nach dem Workshop auf Frauenchiemsee
trat das Projekt in die eigentliche For-
schungsphase ein, während derer beide Sei-
ten ihre Berichte verfassen, Fragebögen aus-
tauschen und letztendlich im Jahr 2006 die
Länderberichte schreiben werden.
Im Oktober des Jahres 2006 wird ein ab-
schließendes Symposium in Kyoto oder To-
kio stattfinden. Dem Symposium vorausge-
hen soll ein zweiter Workshop, in dem die
Länderberichte vorgelegt, diskutiert und in
einer Schlussfassung verabschiedet werden.
Dabei werden die Ergebnisse der gemeinsa-
men Forschung zu evaluieren und für das
Symposium präsentierbar zu machen sein.
Über die Ergebnisse des Projekts wird im
Anschluss an das Symposium in japanischer
und englischer Sprache eine Publikation
verfasst werden.

Ulrich Becker / Matthias Knecht /
Bernd Baron von Maydell
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3. Transformation in
Schwellenländern

3.1. Formelle und informelle soziale
Sicherheit

Zur Kontrastierung der Rechtsvergleiche un-
ter den entwickelten Staaten widmet sich
das Institut gegenwärtig intensiv den
Rechtsvergleichen von sozialer Sicherung in
den Schwellenländern, aber auch dem Ver-
gleich zwischen entwickelten Ländern und
Schwellenländern. Dabei zeichnet sich ab,
dass die Rechtssysteme der Schwellenländer
sich in einem Wandlungsprozess befinden,
der nicht nur das Wirtschaftsrecht sondern
auch in der Folge wirtschaftlicher Verände-
rungen das Sozialrecht betrifft. Entwick-
lungsländer versuchen, diesem Reformdruck
mit selektiven Rezeptionen und Adaptionen
sozialrechtlicher Regelungen der entwickel-
ten Länder zu begegnen.

Die Erforschung der sozialen Sicherheit in
Schwellenländern wird zunächst von den
Fragen geleitet, wie Prozesse der Entste-
hung von sozialer Sicherheit aber auch de-
ren Fortentwicklung sowie Transformation
zu untersuchen sind. Um einen Einstieg in
die Problematik zu erhalten, wurde und wird
zunächst ein Vergleich zwischen China und
Südafrika gezogen. Später ist geplant, die
Determinanten der sozialen Sicherheit unter
Einbeziehung weiterer Länder (insbesonde-
re eines südamerikanischen Staates und In-
diens) zu analysieren.

Die bisherige Arbeit bezog sich auf Fragen
der formellen und informellen sozialen Si-
cherheit in Schwellenländern. Aus Sicht der
entwickelten Länder wurden die informellen
sozialen Sicherungssysteme und deren Rezi-
prozitätsgedanken durch die formellen Si-
cherungssysteme des Staates ausgehöhlt.
Der finanzielle Transfer der formellen Syste-
me durch den Staat hat zur Auflösung sozia-
ler Beziehungen und zu Anonymität geführt,
so ein häufig verbreitetes Urteil. Diese Ent-
wicklung führt in den entwickelten Ländern
zu einer Krise der sozialen Systeme, da die
reine finanzielle Verteilung bei geringem
Wirtschaftswachstum und Geburtenrück-
gängen in Zukunft nicht ausreichen wird.
Daher wird häufig davon ausgegangen, dass
sich die informellen sozialen Sicherungssys-

teme in Zukunft auflösen und durch formel-
le Systeme ersetzt werden. In diesem Sinne
haben viele internationale Organisationen in
den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
Konzepte westlicher sozialer Sicherungssys-
teme in die sich entwickelnden Länder
transferieren wollen. In der letzten Zeit zei-
gen sich jedoch Mängel bei der Implemen-
tierung dieser Systeme.

In eine andere Richtung läuft die Annahme,
dass es immer informelle soziale Sicherungs-
systeme geben wird, diese sich jedoch den ge-
gebenen Umständen anpassen und sich mög-
licherweise verbinden. Ob dies zu einer grö-
ßeren sozialen Absicherung führen kann,
bleibt vorerst unbeantwortet. Zumindest wür-
de es zu einem „Pluralismus sozialer Sicher-
heit“ kommen, der eine Alternative zu den
bisherigen Ansätzen darstellen könnte. Um
diese Fragen und Thesen näher zu beleuch-
ten, sollen in den nächsten Jahren Workshops
und eine Vortragsreihe veranstaltet werden,
um die Wissenschaftler, die sich für soziale
Sicherheit in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern interessieren, zusammenzuführen.

Barbara Darimont / George L. Mpedi

3.2. Sozialrechtliche Rezeptionsprozesse
in China

Unter der Planwirtschaft wurden die Sozial-
leistungen in China ausschließlich von den
Staatsbetrieben gewährt. Mit der Einfüh-
rung der Marktwirtschaft wurde der Wettbe-
werb unter den Unternehmen forciert und
die Staatsbetriebe waren nicht mehr konkur-
renzfähig, da sie mit hohen Kosten für Sozi-
alleistungen belastet sind. Daher ist es seit
Anfang der 1980er Jahre mit Einführung der
Wirtschaftsreformen notwendig geworden,
die soziale Absicherung, welche allein durch
die Staatsbetriebe getragen wird, zu refor-
mieren. Der notwendige Reformprozess be-
gann in China vor zwanzig Jahren und zeigt
jetzt erste Ergebnisse. So wurde für die
Stadtbewohner eine Renten-, Kranken-, Ar-
beitslosen-, Unfall- und Mutterschaftsversi-
cherung etabliert. Für alle diese Sozialversi-
cherungszweige sind rechtliche Bestimmun-
gen ergangen, die in den nächsten Jahren
weiter konkretisiert werden sollen.

Vergleicht man die Lage in Deutschland und
der V. R. China, so sind die möglichen Re-
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formgründe zum Teil ähnlich, soweit sie aus
der demographischen Entwicklung und den
wachsenden internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen folgen. Sie sind aber nicht nur in
ihren Auswirkungen, sondern vor allem hin-
sichtlich der jeweiligen Ausgangssituation
dieser beiden Länder höchst unterschied-
lich. In China wird ein Neuaufbau ange-
strebt, während in Deutschland die Um-
strukturierung der bestehenden Systeme im
Vordergrund steht. Es lässt sich nicht über-
sehen, dass es insofern Anknüpfungspunkte
gibt: Wer Neues schaffen will, wird überle-
gen, auf Vorbilder zurückzugreifen, die sich
anderswo bewährt haben. Er wird dabei al-
lerdings nicht nur berücksichtigen müssen,
ob die jeweiligen Voraussetzungen eine
Übernahme gestatten, sondern zugleich
auch schon die Anpassungsfähigkeit der Vor-
bilder in sein Kalkül einbeziehen müssen.
Daraus ergeben sich möglicherweise Modifi-
kationen, deren Analyse für das eine Lösung
„exportierende“ Land von Interesse sind, so-
wohl um die Grundlagen der eigenen Syste-
me besser zu verstehen, als auch um Optio-
nen der Weiterentwicklung zu beobachten.

Einfluss der Rechtskultur auf den 
Rezeptionsprozess 

Der Vergleich der Rechtskulturen ist not-
wendige Voraussetzung für die Übernahme

von Recht. Rezeptionen spielten in China
bereits zu Anfang des letzten Jahrhunderts
eine große Rolle, weil viele Gesetze und
Normen in den 20er und 30er Jahren aus
Westeuropa importiert wurden. Diese „Tra-
dition“ setzte die kommunistische Partei in
der V. R. China fort, indem sie Recht aus der
Sowjetunion einführte. Das übernommene
Recht erwies sich in der Praxis jedoch häu-
fig als inkompatibel mit dem heimischen
Recht und Rechtsverständnis. Daher ver-
wundert es kaum, dass in der V. R. China
auch gegenwärtig intensiv über die Rechts-
rezeptionen, die auch als Verwestlichung
oder Modernisierung bezeichnet werden,
diskutiert wird. Aus wissenschaftlicher Sicht
ist bisher offen geblieben, ob Rezeptionen
westlicher Ideen geeignet sind, eine wesent-
liche Änderung des chinesischen Rechtssys-
tems, der Rechtsgedanken und der Rechts-
kultur herbeizuführen.

Grundsätzlich stellt sich mit Blick auf die
unterschiedlichen Rechtskulturen – hier der
europäischen und der asiatischen Rechts-
kultur – die Frage, unter welchen Bedingun-
gen Rezeptionen überhaupt vorgenommen
werden und wann sie erfolgreich sind, und
wie das rezipierte Recht in den neuen gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Kontext eingepasst werden soll. Das be-
trifft den Rezeptionsvorgang. Darüber hi-
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naus sind natürlich auch die Ergebnisse der
Rezeption von großem Interesse und ver-
sprechen Erkenntnisgewinn über die Bedeu-
tung kultureller Einflüsse auf das Recht. In
dieser Hinsicht lassen sich eine Makro- und
eine Mikrosicht voneinander unterscheiden:
Einmal, wenn gefragt wird, inwiefern Recht
durch die Rezeption verändert wird, zum an-
deren, wenn es darum geht, inwiefern die
Rezeption von Recht auf das gesamte
Rechtssystem und damit die Rechtskultur
selbst rückwirkt und diese zu verändern in
der Lage ist.

Rezeptionen dienen der Entwicklung von
Recht. Selektive Rezeptionen und Adaptio-
nen kennzeichnen Rechtssysteme, die sich
an soziale, politische und kulturelle Wand-
lungen angepasst haben. Sozialrecht er-
scheint in diesem Zusammenhang als beson-
ders lohnenswertes Untersuchungsfeld. Das
gilt jedenfalls, wenn von der These ausge-
gangen wird, dass dieses Recht durch seine
enge Verbindung zu den jeweiligen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen geprägt ist: Weil es sowohl in beson-
derem Maße die Aufgabenverteilung zwi-
schen Staat, gesellschaftlichen Institutionen
und dem Individuum betrifft, als auch in sei-
nem Entwicklungsstand von der Organisati-
on und dem Grad wirtschaftlicher Aus-
tauschverhältnisse abhängt.

Bemerkenswert ist insofern, dass trotz der
gegenwärtigen immensen sozialen Verände-
rungen weder in China noch in Deutschland
eine spezielle Diskussion über sozialrechtli-
che Rezeption geführt wird, während aus
politik- und sozialwissenschaftlicher Sicht
unter dem Stichwort “Social Policy Lear-
ning” über die Rezeption von Sozialversiche-
rungsmodellen nachgedacht wird. Demzu-
folge waren die Konferenz über die „Grund-
fragen und Organisation der Sozialversiche-
rung im Rechtsvergleich zwischen Deutsch-
land und China“ vom 28.6. bis 2.7.2004 auf
Schloss Ringberg, an der sowohl deutsche
als auch chinesische Wissenschaftler ver-
schiedener Fachrichtungen teilgenommen
haben, und der daraus resultierende Ta-
gungsband (Becker, Zheng, Darimont) weg-
bereitend für einen interdisziplinären Aus-
tausch.

Rezeption der Selbstverwaltung in China

Zu den Erkenntnisgewinnen zählt zunächst
das bessere Verstehen des chinesischen So-
zialrechts. In den westlichen Wohlfahrts-
staaten haben subjektive Rechte die Funkti-
on, dem sozialpolitisch Gewollten zur
Durchsetzung zu verhelfen. Doch die
schwache Institutionalisierung der Sozialpo-
litik in der Organisation des chinesischen
Staates, der geringe Grad ihrer Verrechtli-
chung sowie der fehlende Gerichtsschutz
sozialer Rechte hat zur Folge, dass die wohl-
fahrtsstaatlichen Leistungen in China der
Gefahr parteipolitischer Einflussnahme aus-
gesetzt sind.

Angesichts der eben angedeuteten Schwie-
rigkeiten ist zu überlegen, inwiefern die
deutsche Selbstverwaltung zur Lösung der
in China existierenden Probleme beitragen
könnte. Von chinesischer Seite wird die
Übernahme einer triparitätischen Selbstver-
waltung erwogen, wie sie in Deutschland in
der Arbeitslosenversicherung praktiziert
wird. Dabei müsse diese Konstruktion der
Selbstverwaltung natürlich den chinesi-
schen Gegebenheiten angepasst werden und
dieser Adaptionsprozess – so wird einge-
räumt – wird wahrscheinlich mehrere Jahre
in Anspruch nehmen. Wie eine stärkere
Selbstbeteiligung in China genau auszuge-
stalten sein wird und in welcher Hinsicht
das Modell der deutschen Selbstverwaltung
als Vorbild dienen kann, bedarf weiterer
Analysen.

Auf der Folgekonferenz „Entwicklung der
sozialen Sicherheit in China und Deutsch-
land“, die am 25. und 26.12.2005 in Beijing,
VR China, stattfand, wurde das Thema der
deutschen Selbstverwaltung als Modell für
China wieder aufgenommen. Ferner wurde
mit Hilfe von Querschnittsthemen, wie z. B.
der Rolle der Familie im Sozialrecht, ver-
sucht, die Frage nach dem Einfluss von
Rechtskultur auf das Sozialrecht weiterzu-
verfolgen. Diese Thematik bedarf auch im
Hinblick auf die Entwicklungs- und Schwel-
lenländer wissenschaftlicher Untersuchung.
Neben der Rechtskultur soll zukünftig auch
der Einfluss des internationalen Rechts auf
das chinesische Sozialrecht intensiver unter-
sucht werden, um den Fragen nach der Wir-
kung übernommenen Rechts nachzugehen
und dessen Auswirkungen auf Erschei-
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nungsform und Funktionieren des Rechts in
China zu analysieren.

Barbara Darimont

3.3. Gegenwärtige Transformationen aus
südafrikanischer Sicht

Das Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht richtete im
Herbst 2003 ein Länderreferat für Südafrika
ein. Teile der Forschungsarbeiten dieses Re-
ferats sind ein vom Institut in Zusammenar-
beit mit dem Centre for International and
Comparative Labour and Social Security Law
der Universität Johannesburg durchgeführ-
tes Forschungsprojekt über den Zugang von
ausländischen Staatsangehörigen und infor-
mell Beschäftigten zum System der sozialen
Sicherheit, sowie eine fast abgeschlossene
Dissertation mit dem Titel „Umgestaltung
des Arbeitslosenschutzes in Südafrika: eine
sozialrechtliche Untersuchung“ und ein ge-
meinsames Forschungsvorhaben über den
dualistischen Ansatz der sozialen Sicherung
in China und Südafrika in Zusammenarbeit
mit dem Länderreferat China. Ferner ist das
Institut an einem vom DAAD unterstützten
Austauschprojekt der Universität Frank-
furt/Main und der Universität Johannesburg
beteiligt.

Der Zugang von Nichtstaatsangehörigen
und informell Beschäftigten zum System
der sozialen Sicherheit

Dieses Vorhaben geht auf ein Projektpla-
nungsseminar vom 15. Juni 2005 in Mün-
chen zwischen Wissenschaftlern des Max-
Planck-Instituts und des Centre for Interna-
tional and Comparative Labour and Social
Security Law zurück. Ziel des Projektes ist
es, rechtliche Techniken (wie z.B. die Koor-
dinierung von Systemen der sozialen Sicher-
heit), den institutionellen Rahmen (wie Ver-
fahrens- und Durchführungsstrategien) und
Rechtsinstrumente (wie Verfassungen, Ver-
träge, Protokolle) auf die Möglichkeit einer
Ausweitung des Zugangs von Nichtstaatsan-
gehörigen und informell Beschäftigten zum
System der sozialen Sicherheit hin zu unter-
suchen. Diese Studie bezieht sich auf Süd-
afrika und Deutschland und soll (aus recht-
licher Perspektive) die besondere Ursache
des Ausschlusses von Migranten und von in-
formell Beschäftigten aus der sozialen Si-

cherheit erforschen. Die besondere Bedeu-
tung dieser Studie liegt in ihrem Beitrag zu
einem besseren Verständnis der Schwierig-
keiten rechtlicher wie institutioneller Natur,
mit denen Nichtstaatsangehörige und infor-
mell Beschäftigte rechnen müssen, wenn sie
Zugang zur sozialen Sicherheit suchen. Au-
ßerdem sollen für die beiden zu untersu-
chenden Länder geeignete Strategien hin-
sichtlich der Ausweitung des sozialen Schut-
zes auf Migranten und informell Beschäftig-
te entwickelt werden. Die vorläufigen Er-
gebnisse werden von den an dem For-
schungsvorhaben beteiligten Forschern des
Instituts und des Centre for International
and Comparative Labour and Social Security
Law anlässlich eines Workshops am 18. und
19. Januar 2006 in Johannesburg vorgelegt.
Die endgültigen Forschungsergebnisse sol-
len in einer Projektpublikation Niederschlag
finden.

Die Umgestaltung des Arbeitslosen-
schutzes in Südafrika

Ziel dieser Dissertation ist es, das System
des Arbeitslosenschutzes in Südafrika einer
kritischen Analyse zur Erkennung der beste-
henden Defizite zu unterziehen. Unter be-
sonderer Berücksichtigung der rechtlichen
Hindernisse, Herausforderungen und Aus-
wirkungen sollen Vorschläge zur Neustruk-
turierung des Systems entwickelt werden.
Das Arbeitslosenschutzsystem in Südafrika
entspricht in großen Teilen dem Ansatz einer
Arbeitslosenversicherung. Darüber hinaus
stellen sich folgende Probleme: Zum einen
ist die offizielle Arbeitslosenquote mit 26,5 %
extrem hoch. Die Dringlichkeit, mit der die
Reform durchzuführen ist, rührt von der an-
erkannten Tatsache her, dass Arbeitslosig-
keit für Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber,
für Arbeitslose und ihre Verbände und vor al-
lem für den Staat einen hohen Preis hat. Ar-
beitslosigkeit bedeutet einen Verlust an
Leistung, die arbeitslose Arbeitnehmer hät-
ten erbringen können, einen Freiheitsver-
lust, den sozialen Ausschluss, eine schlechte
körperliche wie seelische Verfassung, eine
erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit, die Ent-
mutigung, Arbeit zu finden, und einen Man-
gel an organisatorischer Flexibilität und Be-
reitschaft zu beruflicher Umschulung. Zum
anderen ist die Erfassung durch den Arbeits-
losenschutz in Südafrika begrenzt. Er er-
streckt sich nicht auf Beamte, Auszubilden-
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de, jugendliche Arbeitslose und bestimme
Gruppen ausländischer Staatsangehöriger.
Personen, die nicht der streng definierten re-
gulären Beschäftigung der „Arbeitnehmer“
oder „Mitarbeiter“ zuzurechnen sind, wer-
den ebenfalls ausgeschlossen. Außerdem
weist das Arbeitslosenschutzsystem in Süd-
afrika nur begrenzte Maßnahmen hinsicht-
lich der Arbeitsförderung, der Vorbeugung
gegen den Arbeitsplatzverlust und – wenn
der Arbeitsplatz verloren ist – der Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt auf.

Die Studie hat sich zur Aufgabe gemacht,
die auffallendsten Defizite des Arbeitslosen-
schutzes in Südafrika herauszustellen und
Maßnahmen vorzuschlagen, wie diesen De-
fiziten abgeholfen werden kann. Diese Vor-
schläge richten sich auch an den Gesetzge-
ber. Das bedeutet, dass diese Studie nicht
nur der wissenschaftlichen Diskussion über
den Arbeitslosenschutz dienlich ist. Neben
den Vorschlägen für Änderungen in der Ge-
setzgebung zeigt die Studie vor allem alter-
native Strategien auf, die das System des Ar-
beitslosenschutzes in Südafrika und die po-
litischen Entscheidungsträger gleicherma-
ßen angehen, weil man oft geneigt ist, das
Arbeitslosenschutzsystem in Südafrika aus
einem viel zu engen Blickwinkel zu betrach-
ten. Denn die Absicherung gegen Arbeitslo-
sigkeit weit über die bloße Arbeitslosenversi-
cherung hinaus wird häufig nicht erkannt.
Ein umfassender Arbeitslosenschutz wird
aber dringend gebraucht, ein System, das
die Arbeitslosigkeit bekämpft, das der Ar-
beitslosigkeit vorbeugt und diejenigen, die
ihre Arbeit verloren haben, in den Arbeits-
markt (re-)integriert.

DAAD-Austauschprogramm zwischen
dem Institut, der Universität Frankfurt am
Main und der Universität Johannesburg

Im Rahmen des DAAD-Austauschpro-
gramms führen jedes Jahr zwei bis drei
LLM-Studenten aus Südafrika am Institut
für Arbeits- und Zivilrecht der Universität
Frankfurt/Main und am hiesigen Institut
Forschungen über soziale Sicherheit oder
Themen des Arbeitsrechts durch. Der Di-
rektor des Instituts und Wissenschaftler der
Universität Frankfurt/Main halten darüber
hinaus Vorlesungen zur sozialen Sicherheit
und zum Arbeitsrecht an der Universität Jo-
hannesburg.

Am 29. und 30. Juni 2005 fand im Rahmen
dieses Projektes eine Tagung in Frank-
furt/Main statt. Diese Tagung befasste sich
mit der Einbeziehung des Arbeitsrechts und
des Rechts der sozialen Sicherheit in der Re-
gion der Southern African Development
Community (SADC). Die Vorträge dieser Ta-
gung widmeten sich der Entwicklung der
Systeme der sozialen Sicherheit und der Ar-
beitsrechtsordnungen in den Ländern der
SADC. Die Themen waren: Die Entwick-
lung von Minimumstandards für die soziale
Sicherheit in der SADC: der Nutzen von
Vergleichserfahrungen; Die Harmonisierung
der Arbeitsrechtsordnungen in der Region
der SADC; Die Umgestaltung der Arbeitslo-
senschutzsysteme in den Ländern der
SADC: Vergleichserfahrungen; Die Koordi-
nierung der Systeme der sozialen Sicherheit:
Lehren aus einer vergleichenden Perspekti-
ve; Regionale, die soziale Sicherung regelnde
Grundrechts-Chartas: Die Bedeutung der
europäischen Erfahrungen für die SADC;
Unterschiedliche Ansätze der Arbeitsrechts-
harmonisierung innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft und ihre Bedeutung für die
SADC. Darüber hinaus wurde auf der Kon-
ferenz im Zusammenhang mit der Erfahrung
und den Perspektiven von LLM- und LLD-
Programmen im Bereich des Arbeits- und
Sozialrechts über die Erarbeitung eines Stu-
dienplans für ein strukturiertes Doktoran-
denstudium, die Verstärkung der For-
schungsbefähigung für Postgraduierte und
die Erfordernisse der Kapazitätssteigerung
für historisch benachteiligte Institutionen
und Studenten gesprochen.

George L. Mpedi

3.4. Solaris

Die Länderberichte des Instituts geben ei-
nen Überblick über die rechtliche, wirt-
schaftliche,  und gesellschaftliche Situation
eines jeweiligen Staates, insbesondere hin-
sichtlich seines Rechtes der sozialen Sicher-
heit und seiner Sozialpolitik. Die jährlichen
Berichte beschreiben die gegenwärtigen
Entwicklungen, Tendenzen und Verände-
rungen. Sowohl die Länderberichte als auch
die jährlich ergänzenden Berichte sind zu-
verlässige Quellen bei der Forschung zum
Sozialrecht des einzelnen Landes.
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Da die Autoren im Berichtsstaat arbeiten,
entsteht ein internationales Korresponden-
tennetzwerk zwischen diesen Forschern und
den Mitarbeitern des Institutes. Zusätzlich
zu den persönlichen Kontakten bietet das
Netzwerk auch den Vorteil der effizienten
Informationsbeschaffung und des -aus-
tauschs.

Das Berichtssystem wird momentan neu
konzipiert, um die neue Datentechnologien
gewinnbringend zu nutzen. Die Idee ist, so-
wohl einen direkten Datenzugriff als auch
Informationsvergleiche zu ermöglichen, wo-
bei die Integrität und die Stetigkeit des Be-
richtes gewährleistet wird. Unter diesen Be-
dingungen ist Solaris – the Social Law Re-
form Information System – konzipiert wor-
den.

Der Kern und der Anfangspunkt des Solaris-
Systems bleiben die Länderberichte. In Ge-
gensatz zu früher enthält der Bericht sowohl
den Ursprungsbericht als auch die jährli-
chen Ergänzungen in einem Text. Die Ak-
tualisierungen werden hervorgehoben durch
entsprechende Vermerke. Die Quellen der
jeweiligen Landesberichte, wie etwa Ge-
setzestexte, Statistiken und Gerichtsent-
scheidungen, werden, soweit urheberrecht-
lich möglich, entsprechend verlinkt.

Die Berichterstatter des Korrespondenten-
netzwerkes sind in der Planung der Platt-
form bereits einbezogen worden und werden
auch an der weiteren Entwicklung teilha-
ben. Die Autoren haben die Möglichkeit, auf
ihre Berichte zuzugreifen und diese direkt zu
bearbeiten. Darüber hinaus haben sowohl
die beteiligten als auch die interessierten
Forscher die Möglichkeit, Wissen auszutau-
schen, Fragen zu stellen und über Themen
von allgemeinem Interesse zu berichten. Im
Ergebnis wird Solaris dazu führen, dass die
internationale Sozialrechtsforschung auf ei-
ne zuverlässige und aktuelle Vergleichs-
grundlage gestellt wird.

Carlos L. Cota

4. Themenübergreifende
Forschung

4.1. Gleichheit durch Recht

Eine grundlegende Fragestellung der Vertei-
lungsethik befasst sich mit der Verteilung
von Leistungen und Belastungen innerhalb
der Gesellschaft. Eine seit langem geltende
Antwort darauf findet sich im Ideal der
Gleichheit. Möglicherweise hat die Gleich-
heit mittlerweile die Freiheit als zentrale
Thematik des zeitgenössischen Politik- und
Rechtsdiskurses verdrängt. Dabei ragen zwei
Fragen aus der Gleichheitsdebatte heraus.
Die eine wird von Amartya Sen formuliert
und lautet: „Gleichheit von was?“. Wolle man
Leistungen und Belastungen gleichmäßig
verteilen, so müsse man zunächst ermitteln,
welche persönlichen Lebensbereiche mitei-
nander verglichen werden sollten, um fest-
zustellen, ob es einer Person schlechter er-
gehe als einer anderen. Mit anderen Worten
gilt es zu klären, welche Bedürfnisse denn
„gleichgestellt“ werden sollen. Gleichheit
müsse sich auf etwas beziehen, so Sen wei-
ter, damit ein fundierter egalitärer Grundsatz
aufgestellt werden könne. Dabei sei eine auf
Akzeptanz beruhende Wahl zu treffen, und
diese Wahl führe unweigerlich zu einer Un-
gleichbehandlung in anderer Hinsicht. Ein –
in der Tat wichtiger – Vorteil dieses Ansatzes
liegt im Hinweis darauf, dass gewisse, auf
Gleichheit zielende Maßnahmen anderswo
zu Ungleichheit führen.

An zweiter Stelle fragt Joseph Raz, ob nicht
die zahlreichen Appelle an die Gleichheit
sich in Wahrheit eher an tiefer liegende nor-
mative Werte, wie etwa Menschenwürde,
Umverteilung, partizipative Demokratie,
richteten als an egalitäre Grundsätze. Raz
gibt zu bedenken, dass oft über Gleichheit
geredet werde, weil in unserem Kulturkreis
der gute Ruf der „Gleichheit“ sich günstig
auswirke. Dennoch berge dies die Gefahr,
von Gleichheit zu sprechen, wenn man ei-
gentlich andere Werte meint. Der Preis, den
man dafür zu bezahlen habe, sei die „intel-
lektuelle Konfusion“.

Diese Überlegungen liegen den theoreti-
schen Annahmen für das Projekt „Equality
Through Law“ (Gleichheit durch Recht) zu-
grunde. Auf der Suche nach einer Antwort
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auf die Frage, ob rechtliche Strategien einen
Beitrag zum Gleichheitsideal leisten kön-
nen, muss in jedem Einzelfall ermittelt wer-
den, was man durch rechtliche Strategien
faktisch gleichzustellen versucht, wobei an-
zuerkennen ist, dass dies zu einer Ungleich-
behandlung anderer führen kann. Schließ-
lich ist darauf zu achten, den Begriff der
„Gleichheit“ nicht als bloßes rhetorisches
Mittel zu verwenden, wenn in Wirklichkeit
tiefer liegende Werte damit gemeint sind,
die mit strengen egalitären Grundsätzen
nichts zu tun haben.

Affirmative Action

Der Begriff „affirmative action“ bezieht sich
auf eine Reihe von Förderungsmaßnahmen,
die zugunsten spezifischer Zielgruppen ge-
troffen werden, um Ungleichheiten infolge
diskriminierender Praktiken zu beseitigen.
Im weitesten Sinne spiegelt sich diese Art
Förderung in zwei Politiklinien wider, die ei-
nerseits eine Strukturveränderung im Er-
werbsleben und andererseits eine Erhöhung
des Repräsentationsgrades von Regierung,
öffentlichen Ausschüssen sowie Bildungs-
einrichtungen zum Ziel haben. So verstan-
den, wird „affirmative action“ in vielen Län-
dern praktiziert: in Südafrika, den USA, vie-
len EU-Mitgliedsstaaten, Indien und Kana-
da, um nur einige aufzuführen.

Im engeren Sinne nimmt „affirmative
action“ mehrere Formen an. Oft wird zwi-
schen „schwachen“ und „starken“ Maßnah-
men unterschieden. Schwache Maßnahmen
bestehen im Wesentlichen aus Bemühungen
zur Sicherung von Chancengleichheit für
Gruppen, die bisher Ziel von Diskriminie-
rungen waren. Beispiele hierfür sind die ak-
tive Vermittlung qualifizierter Bewerber aus
ehemals ausgegrenzten Gruppen, spezielle
Weiterbildungsprogramme, die diesen Per-
sonen helfen, Einstellungskriterien zu erfül-
len, sowie Maßnahmen zur Sicherstellung
ihrer gerechten Berücksichtigung in den
Auswahlverfahren. Starke Maßnahmen be-
stehen demgegenüber in einer Vorzugsbe-
handlung, die auch als „positive Diskriminie-
rung“ bezeichnet wird. Diese umfasst min-
destens zwei Vorgehensweisen für Situatio-
nen, in denen bestimmte Gruppen – etwa
innerhalb der Belegschaft eines Unterneh-
mens – unterrepräsentiert sind. Entweder
besteht die bevorzugte Behandlung darin,

dass Entscheidungen zwischen an sich
gleichberechtigten Kandidaten beeinflusst
werden dürfen (so zum Beispiel in der Euro-
päischen Union), oder sie geht einen Schritt
weiter und erlaubt die Bevorzugung eines
Zielgruppenmitglieds vor anderen Kandida-
ten, die für die Position de facto besser ge-
eignet sind (wie zum Beispiel in Südafrika).

Nach Auffassung vieler stellt die „affirmative
action“ eine Ungerechtigkeit dar – eine Ab-
weichung von der weit verbreiteten Über-
zeugung, der Mensch sollte ohne Rücksicht
auf Eigenschaften wie Rasse oder Ge-
schlecht behandelt werden. Die Weise, in
der solche politischen Maßnahmen gerecht-
fertigt werden, spielt daher eine entschei-
dende Rolle bei ihrer erfolgreichen Verteidi-
gung. Dabei sind die jeweiligen Rechtferti-
gungsgründe in der Vergangenheit nicht im-
mer klar zum Ausdruck gebracht worden.
Allzu oft verlassen sich sowohl Befürworter
als auch Gegner der „affirmative action“ auf
nicht umfassend artikulierte Überzeugungen
hinsichtlich der Richtigkeit beziehungsweise
Unrichtigkeit derartiger Maßnahmen und
bestreiten einfach die Gültigkeit überzeu-
gender Gegenmeinungen. Der häufigste
Rechtfertigungsgrund für die „affirmative
action“ liegt in ihrer Betrachtung als eine
Form von Wiedergutmachung für vergange-
ne Diskriminierungen. Sofern also ihre Be-
fürwortung auf eine solche Kompensierung
hinausläuft, zielen die entsprechenden Ar-
gumente in erster Linie auf ungerechte
Handlungen aus der Vergangenheit und sind
mithin im Kern rückwärtsgewandt. Diese
Art der Rechtfertigung führt zu einer Reihe
gängiger (mitunter auch verhängnisvoller)
Einwände. Gleichwohl kann „affirmative ac-
tion“ auch auf eine vorausschauende Weise
gerechtfertigt werden, wobei es weniger auf
vergangenes Unrecht als auf die Vision für
eine erstrebenswerte Gesellschaftsform an-
kommt – eine Gesellschaft, deren Mitglie-
der als bürgerlich Gleichgestellte behandelt
werden. Mögen auch die Einzelheiten einer
solch vorausschauenden Rechtfertigung va-
riieren, ihre Grundaussage ist stets eine
zweifache: Erstens dient die „affirmative ac-
tion“ dazu, Vorurteile zu überwinden, indem
sie weit verbreitete Haltungen gegenüber
benachteiligten Gruppen ändert (haltungs-
änderndes Argument). Zweitens ist sie ein
notwendiges Instrument zur Eingliederung
benachteiligter Gruppen in eine demokrati-
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sche Gesellschaft und dient somit dazu, den
sich andernfalls endlos fortsetzenden Kreis-
lauf von Armut, Unterwerfung und sozialer
Ungleichheit zu durchbrechen (Integrati-
onsargument).

Broad-Based Black Economic 
Empowerment (BBBEE)

Als Sozial- und Rechtssystem hatte die
Apartheid eine verheerende Auswirkung auf
das soziale, wirtschaftliche, politische und
kulturelle Leben insbesondere schwarzer
Südafrikaner. Trotz ihrer Abschaffung An-
fang der neunziger Jahre hinterlässt die Ras-
sentrennung bleibende Spuren im Land.
Zum Beispiel wurde in einer 1992 von der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
durchgeführten Länderstudie festgestellt,
dass Südafrika verglichen mit jedem ande-
ren Land der Erde, für das der IAO Zahlen
vorlagen, ein Höchstmaß an Ungleichbe-
handlungen aufwies. Zehn Jahre später sah
der Weltentwicklungsbericht 2002 nur fünf
weitere Länder auf einer höheren Stufe der
Ungleichverteilung als Südafrika, gemessen
am Gini-Koeffizienten. Die Statistik zeigt,
dass die Armut auf überwältigende Weise in
den afrikanischen und farbigen Bevölke-
rungsgruppen konzentriert ist und diese Un-
gleichheit sich überdies in den Arbeitslosen-
zahlen widerspiegelt. Nach dem neuesten
Jahresbericht der Commission for Employ-
ment Equity werden derzeit von allen Posi-
tionen im oberen Management 81,5% von
Weißen, 10% von Afrikanern, 5% von Indern
und 3,4% von Farbigen gehalten. Ende 2003
waren lediglich 21 von mehr als 400 an der
Johannesburger Börse notierten Unterneh-
men in schwarzer Hand.

Um diese Missverhältnisse zu beheben, ver-
folgt nun die südafrikanische Regierung ein
ehrgeiziges Programm, das auf die wirt-
schaftliche „Ermächtigung“ schwarzer Per-
sonen abzielt, wobei dieser Personenkreis
eingeborene Afrikaner sowie Farbige und In-
der mit südafrikanischer Staatsbürgerschaft
umfasst. Es erhielt die Bezeichnung “Broad-
Based Black Economic Empowerment”
(BBBEE). Der Zweck des BBBEE-Pro-
gramms liegt in der Befähigung aller als
„schwarz“ bezeichneten Gruppen, ein-
schließlich Frauen, Arbeiter, Jugendlicher,
Menschen mit Behinderungen und der
Landbevölkerung, und beinhaltet folgende

Ziele: (i) Erhöhung der Zahl schwarzer Per-
sonen, die Wirtschaftsunternehmen und
Produktivvermögen verwalten, besitzen und
kontrollieren; (ii) Erleichterung des Erwerbs
und der Führung von Unternehmen und
Produktivvermögen durch Gemeinschaften,
Arbeitnehmer, Genossenschaften und ande-
re kollektiv geführte Unternehmungen; (iii)
Entwicklung menschlicher Ressourcen und
Fähigkeiten; (iv) Förderung durch “affirmati-
ve action”, d.h. Erzielung einer gleichbe-
rechtigten Vertretung schwarzer Personen in
allen Berufskategorien und -ebenen inner-
halb der Erwerbsbevölkerung; (v) bevorzugte
Beschaffungen von BEE-konformen Unter-
nehmen; und (vi) Investitionen in Unterneh-
men, die sich im Eigentum schwarzer Perso-
nen befinden oder von ihnen geführt wer-
den. Zur Erreichung dieser Ziele sind eine
Anzahl von Instrumenten, einschließlich
Gesetze und Vorschriften, vorgesehen, die
bevorzugte Beschaffungen, institutionelle
Unterstützungsmaßnahmen für schwarze
Unternehmen sowie finanzielle und andere
Anreizmodelle zum Inhalt haben. Fest steht,
dass die Debatte in Südafrika nicht mehr da-
rüber geführt wird, ob das BBBEE-Pro-
gramm notwendig sei, sondern vielmehr wie
dessen Ziele am besten zu verwirklichen
sind bei gleichzeitiger Gewährleistung von
Wachstum und kontinuierlichen Investitio-
nen im Land.

Ockert C. Dupper

4.2. Emeritus-Arbeitsplatz Hans F. Zacher

(1) Die Lebensvorgänge, auf die sich das So-
zialrecht bezieht, lassen sich nicht auf den
Geltungsraum einer nationalen oder gar
gliedstaatlichen Rechtsordnung begrenzen;
sie überschreiten vielmehr vielfach deren
Grenzen. Daraus ergeben sich die Erforder-
nisse begleitender oder aufnehmender Inklu-
sion, wie sie vor allem durch das Staatsange-
hörigkeits- und Aufenthaltsrecht sowie durch
das Sozial-Kollisionsrecht aufgegriffen und
erfüllt werden. Daraus ergeben sich aber
auch die Erfordernisse übergreifender Ord-
nungen, welche die Unterschiede der natio-
nalen Rechtsordnungen durch gemeinsame
Institutionen und Regelungen relativieren
und die Ordnung  binnennationaler Verhält-
nisse und Prozesse durch die Ordnung trans-
nationaler, supranationaler und internationa-
ler Verhältnisse und Prozesse ergänzen.  Alle
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diese außer- und übernationalen Regelungen
fördern ebenso den Wandel des nationalen
Sozialrechts wie sie selbst den immanenten
und externen Triebkräften ihres Wandels
ausgesetzt sind. Diese Verschränkung des un-
gleichzeitigen Nacheinander verschiedenen
nationalen und übernationalen Sozialrechts
mit dem gleichzeitigen Nebeneinander ver-
schiedenen nationalen und übernationalen So-
zialrechts kennzeichnete das thematische
Ensemble des Emeritus-Arbeitsplatzes in be-
sonderer Weise.

Die Verschränkung zeigte sich in der Ge-
schichte des deutschen Sozialrechts auf extre-
me Weise. Diese Zusammenhänge wurden in
zwei Untersuchungen dargestellt: in der ei-
nen über den ganzen historischen Zeitraum
hin (Deutschland den Deutschen ? Die
wechselvolle Geschichte des sozialen Ein-
schlusses im Deutschland des 19. und 20.
Jahrhunderts. 2004); in der anderen unter
Konzentration auf den Zeitraum der deut-
schen Teilung (Sozialer Einschluss und Aus-
schluss im Zeichen von Nationalisierung
und Internationalisierung. 2004). Eine wei-
tere Untersuchung reflektierte die Entwick-
lung des  Sozialrechts in dem weiteren Zu-
sammenhang mit dem Weg, den das Recht,
nach dem die deutsche Gesellschaft lebt,
von einer nationalstaatlichen Rechtsord-
nung zu einer Gemengelage von nationalem,
europäischem, internationalem und transna-
tionalem Recht genommen hat (Sechs Jahr-
zehnte Rechtsgeschichte. 2005).

(2) In einzelnen Arbeiten trat der Zusam-
menhang zwischen dem nationalen Recht
und dem Europarecht in den Vordergrund.
Im Rahmen einer Tagung des Forschungs-
netzwerkes Alterssicherung wurde über das
Thema „Das Soziale als Begriff des deutschen
und des europäischen Rechts“ berichtet (im
Druck). Dabei konnte dargestellt werden,
wie deutlich sich die weitere, europäische
Offenheit des Sozialen, wie sie etwa in der
Diskussion um das „Europäische Sozialmo-
dell“ zutage tritt, von der engeren, deutschen
Offenheit unterscheidet, wie sie von der In-
terpretation des sozialen Staatsziels des
Grundgesetzes her bekannt ist. Aufschluss-
reich ist dabei, wie sehr das Soziale gerade
auch in diesem Zusammenhang darauf ange-
wiesen ist, von seinem historischen Hinter-
grund her verstanden zu werden. Dazu liegt
es nahe, die politischen und rechtlichen,

insbesondere die gesetzgeberischen Ent-
wicklungen zu vergleichen, durch die sich
das Soziale in der gesellschaftlichen Erinne-
rung eingegraben hat. Dieser historische
Hintergrund mag im nationalen Kontext
(wie beispielhaft in Deutschland) eine ge-
wisse Geschlossenheit aufweisen. Für Euro-
pa als Ganzes lässt sich eine vergleichbar ge-
schlossene historische Grundlage aber nicht
ermitteln. Von Mitgliedstaat zu Mitglied-
staat sind die Unterschiede der historischen
Pfade des Sozialen doch zu groß. Ähnlich
aufschlussreich ist ein Vergleich der  Prinzi-
pien, welche die Entwicklung des Sozialen
im nationalen Rahmen getragen haben (im
deutschen etwa: Gerechtigkeit, Solidarität,
Teilhabe, Sicherheit usw. – oder allgemeiner
und elementarer: „mehr Gleichheit“). Für
Europa als Ganzes fehlt wiederum ein ge-
meinsames Ensemble von vergleichbarer Er-
kennbarkeit. Und in den einzelnen Mitglied-
staaten  wurden die prinzipiellen Akzente
sehr unterschiedlich gesetzt.

Einen wesentlich anderen Zugang nahm das
Colloquium, das vom Max-Planck-Institut
für Geistiges Eigentum und Steuerrecht und
vom Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht gemeinsam
zum Thema „Steuerstaat und Sozialstaat im
europäischen Systemwettbewerb“ abgehalten
wurde. Hans F. Zacher durfte dazu „Schluss-
bemerkungen“ vortragen (2005). Die Veran-
stalter hatten sich – bei der Schwierigkeit
des Anfanges wohl zu Recht – auf einen sehr
pragmatischen Anfang eingelassen. Dieser
Zugang erschloss eine Fülle von Zusammen-
hängen zwischen dem Steuerrecht und dem
Sozialrecht, zwischen den verschiedenen na-
tionalen Steuer- und Sozialrechtsordnungen,
schließlich zwischen dem europäischen und
dem nationalen Recht. Die Schlussbemer-
kungen versuchte diese reiche Ernte von 
Anregungen in systemischer Absicht weiter-
zuführen – anders gewendet: die partikula-
ren Ergebnisse zu einer größeren Ganzheit
zusammenzuführen. Doch konnte auch 
diese Bemühung nicht über erste Ansätze
hinausführen.

(3) Gleichermaßen ein nationales, ein europä-
isches und ein globales Thema sind die
sozialen Grundrechte (Soziale Grundrechte.
2005).
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(4) In anderen Untersuchungen trat demge-
genüber die historische Dimension des natio-
nalen Rechts in den Vordergrund. So wurde
die Mitarbeit an dem umfassenden Sammel-
werk „Geschichte der Sozialpolitik in
Deutschland seit 1945“ (herausgegeben vom
Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung und Bundesarchiv) weitergeführt.
Diese Mitarbeit konzentrierte sich im Be-
richtszeitraum zwar auf die effektive He-
rausgeberverantwortung des Wissenschaftli-
chen Beirates (Hans Günter Hockerts,
Franz-Xaver Kaufmann, Gerhard A. Ritter,
Peter Rosenberg, Hartmut Weber, Hans F.
Zacher). Doch wurde im Rahmen des Eme-
ritus-Arbeitsplatzes auch ein eigener Text-
beitrag geleistet. Er berichtet im Rahmen
des 11. Bandes (1989 – 1994) über „Ge-
meinsame Fragen des Rechts und der Organi-
sation sozialer Leistungen“ (im Druck). Der
Beitrag stellt nicht nur die tatsächliche Ent-
wicklung der Gemeinsamkeiten des Sozial-
leistungsrechts dar. Er sucht vor allem auch
die endogenen und die exogenen Gründe
dafür auf, warum die bis zum Berichtszeit-
raum des Bandes 11 verwirklichten Lösun-
gen in Frage gestellt sind. Mit anderen Wor-
ten: Die Untersuchung stellt dar, inwiefern
sich Reformen als notwendig erweisen, in
welche Richtung sie angedacht sind und an-
gedacht werden sollten. Für diese Diagnos-
tik und die Therapie des Sozialleistungs-

rechts spielen übrigens die Europäisierung
und die Globalisierung der sozialen Proble-
me und Lösungen eine wesentliche Rolle.

(5) Bedingt durch die Vielzahl wesentlicher
Entwicklungen bedurfte auch der Sozialstaat
einer erneuten Darstellung (Das soziale
Staatsziel. 2004; Sozialstaat. 2005).

(6) Zu den sozialen Problemen, die in vielen
Staaten der Welt, insbesondere aber auch in
Deutschland, einer neuen Wahrnehmung
und Lösung bedürfen, gehört das Verhältnis
zwischen den Generationen. In Westdeutsch-
land hatte man seit den fünfziger Jahren ge-
glaubt, auf die Frage nach dem angemesse-
nen sozialpolitischen Verhältnis zwischen
den Generationen mit dem „Generationen-
vertrag“ eine besonders gute und endgültige
Antwort gefunden zu haben. In Wirklichkeit
hatte man nicht nur die Distanz zwischen ei-
nem „Vertrag“ und einem politischen Kon-
zept unterschätzt. Mehr noch: auch das po-
litische Konzept war unzulänglich. Es betraf,
so wie es verwirklicht wurde, nur zwei von
drei Generationen (die mittlere und die älte-
re Generation), während die dritte (die jün-
gere) Generation nur sehr unvollkommen
einbezogen war. Die Alterung der Gesell-
schaft, die nachlassenden Erwerbsmöglich-
keiten der mittleren Generation, vor allem
aber die „Kinderarmut“ der deutschen Ge-
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sellschaft machten auf die Notwendigkeit
einer kritischen Diskussion unübersehbar
aufmerksam. Inzwischen war auch beobach-
tet worden, dass es sich um ein Problem ei-
ner jeden menschlichen Gesellschaft – also
auch ein Problem aller Sozialpolitik – han-
delt, dass die vorfindlichen strukturellen
und normativen Verhältnisse dem Problem
eine jeweils andere Gestalt  geben und je-
weils eine  andere Lösung sinnvoll erschei-
nen lassen. Es war daher geboten, die drin-
gend notwendige Analyse der deutschen
Entwicklung in den internationalen Zusam-
menhang zu stellen (Children and the futu-
re. 2004; Kinder und Zukunft. 2005; Das
Wichtigste aber sind die Kinder, im Druck).

(7) Alle zurückliegenden und aktuellen For-
schungen zum Sozialstaat und zu den Ver-
fassungsaussagen über ein soziales Staatsziel
haben ergeben, dass die Entwicklung und
die Implementation des nationalen Sozial-
rechts sehr viel weniger von normativen politi-
schen Vorgaben abhängt als von den Herr-
schaftsstrukturen und von den tatsächlichen
gesellschaftlichen Verhältnissen. Entsprechen-
des ist für die Entwicklung und die Imple-
mentation supranationalen, internationalen
und transnationalen Rechts zu vermuten.
Dass hier das Zusammenspiel zwischen den
Herrschaftsstrukturen und den Wirklichkei-
ten, die insofern jeweils die Entstehungs-
und Wirkungsräume des supranationalen,
internationalen und transnationalen Rechts
ausfüllen, sehr viel vielfältiger ist und sehr
viel unübersichtlicher sein kann als nationa-
le gesellschaftliche Verhältnisse, ist offen-
sichtlich. Dass das Wissen über diese Ge-
staltungs- und Wirkungsbedingungen supra-
nationalen, internationalen und transnatio-
nalen Rechts noch viel unvollständiger und
unzuverlässiger ist als das Wissen über die
gesellschaftlichen Gestaltungs- und Wir-
kungsbedingungen nationalen Rechts, ist
freilich nicht weniger offensichtlich. Darum
war es zu begrüßen, dass Hans F. Zacher in
einem weltweiten und interdisziplinären
Forschungszusammenhang (Päpstliche Aka-
demie für Sozialwissenschaften. 2005) Ge-
legenheit hatte, an Untersuchungen über
die Wirkungsbedingungen der nationalen
Demokratien verantwortlich Anteil zu neh-
men, die im Raum supranationalen, interna-
tionalen und transnationalen Rechts an die
Stelle demokratischer Staatlichkeit treten
(Report on democracy. 2004; Democracy in

debate. 2005; Demokratie als Gestaltungs-
aufgabe. 2005).

(8) Ein besonderes Stück rechtsvergleichen-
der Arbeit ergab sich daraus, dass Professor
Makoto Arai (Tokyo) eine Sammlung grund-
legender Arbeiten von Hans F. Zacher zum
deutschen Sozialrecht in japanischer Sprache
herausgab (Doitsu Shakaiho no Kozo to
Tenkai.  Das Sozialrecht in Deutschland.
2005). Das Projekt war von Professor Arai
ausgegangen. Er verwirklichte es auch. Je-
doch erfolgten Planung und Realisierung in
enger Zusammenarbeit mit Hans F. Zacher.

Hans F. Zacher

4.3. Emeritus-Arbeitsplatz 
Bernd Baron von Maydell

Europäische Sozialpolitik

Zu den zentralen Arbeitsfeldern des Instituts
gehören europäisches Sozialrecht und euro-
päische Sozialpolitik, die geschaffen werden
durch ein Zusammenwirken der Mitglied-
staaten und der EU-Institutionen. Mit die-
ser Problematik beschäftigte sich eine inter-
national zusammengesetzte interdisziplinäre
Projektgruppe unter deutscher Leitung (von
Maydell). Nach Abschluss ihrer Arbeiten hat
die Projektgruppe am 8. Dezember 2005 in
Brüssel die Studie: “Enabling Social Europe”
vorgestellt, die im Springer Verlag erschie-
nen ist. In der Projektgruppe waren die Dis-
ziplinen Philosophie, Rechtswissenschaft
sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten vertreten. Die Mitglieder stammten aus
West-, Nord- und Osteuropa. Das interdis-
ziplinäre Arbeiten erwies sich im Verlauf der
Studie als hilfreich, die vielen Facetten des
Untersuchungsgegenstandes zu erfassen
und Strategien für eine zukünftige europäi-
sche Sozialpolitik zu entwickeln.

Der Untersuchungsgegenstand „Europäi-
sche Sozialpolitik“ wird in der politischen
Debatte sehr kontrovers diskutiert. Einer-
seits besteht weitgehende Einigkeit darüber,
dass die Sozialpolitik nach wie vor Aufgabe
der Nationalstaaten ist und bleiben soll. Von
Europa werden aus dieser nationalen Sicht
vor allem Gefährdungen für das eigene Sozi-
alsystem befürchtet, etwa im Zusammen-
hang mit der Migration von Ost nach West.
Andererseits wird eine europäische Sozial-
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politik als – jedenfalls in Ansätzen – bereits
vorhanden angesehen und als wichtige 
Voraussetzung für die Herausbildung einer
europäischen Identität im Bewusstsein der
Bürger bezeichnet. Insoweit war das europä-
ische Sozialmodell als Realität oder zumin-
dest als anzustrebendes Ziel beschworen.

Hintergrund für die ambivalente Bewertung
einer europäischen Sozialpolitik sind unzu-
längliche Vorstellungen darüber, dass bereits
heute die EU die Sozialpolitik in wichtigen
Punkten determiniert und zwar über die
schon vergemeinschaftete soziale Sicherheit
der Wanderarbeitnehmer hinausgehend.
Unklarheiten bestehen aber auch über die
Ziele und Instrumente einer modernen Sozi-
alpolitik unter den Bedingungen der Globa-
lisierung. Dieser Hintergrund verstärkte den
Reiz des Projektthemas, erforderte aber
gleichzeitig sehr vielschichtige Herange-
hensweisen und Analysen.

Das Verständnis von Zielen und Instrumen-
ten der Sozialpolitik hat sich in den letzten
100 Jahren grundlegend gewandelt. Ur-
sprünglich ging es vor allem um die Gewäh-
rung von Sozialleistungen, um Armut zu ver-
hindern und Ungleichheit abzubauen. Mo-
derne Vorstellungen von Sozialpolitik jedoch
knüpfen an das Konzept von sozialen
Grundrechten des Einzelnen an. Die Entfal-
tung des einzelnen Bürgers in der Gesell-
schaft soll gefördert werden, damit er am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen kann.
Dieses Ziel kann nicht allein durch die Zah-
lung von Sozialleistungen erreicht werden.
Vielmehr ist ein breiterer Ansatz notwendig,
der die Bildungspolitik, die Familienpolitik,
die Arbeitsmarktpolitik und weitere Politi-
ken mit umfasst und integriert. Dieses Kon-
zept wird mit dem Schlagwort „fördern und
fordern“ umschrieben.

Dieses moderne sozialpolitische Konzept,
das auf die Entfaltung des Einzelnen in der
Gesellschaft abstellt, findet sich auch in den
Grundsatzwertungen der Europäischen Ge-
meinschaftsverträge, was durch den Grund-
rechtsteil des Verfassungsvertrages unterstri-
chen wird. Davon abgesehen ergibt eine Be-
standsaufnahme, dass neben dem Koordi-
nierungsrecht, durch das die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer in der Gemeinschaft ab-
gesichert werden soll, vielfältige weitere
Einflüsse der Europäischen Gemeinschaft

auf die Sozialpolitik bestehen, wie etwa die
Reflexwirkungen der Grundfreiheiten des
EG-Vertrages. So hat der Europäische Ge-
richtshof in Luxemburg aus der Warenver-
kehrs- und der Dienstleistungsfreiheit gefol-
gert, dass grundsätzlich Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung auch in an-
deren Mitgliedstaaten der EU in Anspruch
genommen werden können. Man spricht da-
her trotz der nationalen Ausrichtung der Ge-
sundheitssysteme von einem entstehenden
europäischen Markt für Gesundheitsleistun-
gen.

Ein gemeinschaftlich europäisches Element
kann aber auch darin bestehen, dass die So-
zialsysteme in den Mitgliedstaaten in wichti-
gen Punkten übereinstimmen. Auf dieser
Annahme beruht die These von dem ein-
heitlichen europäischen Sozialmodell. Sie
ließe sich verifizieren durch einen umfassen-
den Vergleich der nationalen Sozialsysteme.
Diese Aufgabe konnte die Projektgruppe in
der vorgegebenen Zeit nicht leisten. Sie
musste sich vielmehr auf einzelne Beispiele
beschränken, indem Teilbereiche der Sozial-
politik, nämlich Gesundheitspolitik, Famili-
enpolitik, Alterssicherung, und Vermeidung
von Armut für jeweils zwei Staaten unter-
sucht und miteinander verglichen wurden.
Diese vergleichenden Länderstudien, in die
auch zwei Transformationsstaaten mit ein-
bezogen worden sind, zeigt eine Vielzahl von
Gemeinsamkeiten, gleichzeitig aber auch
viele Unterschiede. Sehr deutlich konnte
herausgearbeitet werden, dass es den ver-
schiedenen Staaten in unterschiedlichen
Maße gelingt, den Ansatz des Enabling Wel-
fare State zu realisieren. Der Vergleich zeigt
aber gleichzeitig, dass durch ihn wertvolle
Anregungen vermittelt werden können, wie
wirkungsvolle und weniger wirkungsvolle
Reformen gestaltet werden könnten.

Eine ethisch fundierte Sozialpolitik kann so-
zialen Zusammenhalt und Integration in der
Gesellschaft sichern. Daraus folgt die Forde-
rung nach einer Politik, die es auf eine Integ-
ration der Bürger abstellt. Diese Forderung
bezieht sich auf die nationale und die euro-
päische Ebene. Welche Forderungen sich
daraus konkret ergeben, hat die Projektgrup-
pe für die einzelnen Sozialpolitikfelder, die
in den nationalen Vergleich einbezogen sind,
untersucht. Die erarbeitete Zielvorgabe er-
fordert nicht eine Harmonisierung der natio-
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nalen Sozialsysteme. Sie kann vielmehr wir-
kungsvoll durch eine Politik, die auf einer
Konvergenz der nationalen und supranatio-
nalen Ebene und gleichzeitig der Abstim-
mung der Sozialpolitik mit anderen Politik-
feldern ausgerichtet ist, vorangebracht wer-
den. Dabei ist die offene Methode der Koor-
dinierung ein durchaus geeignetes Instru-
ment, wenn diese Methode die Zielvorgabe
beachtet und nicht zu einer versteckten
Harmonisierung führt.

Die Sozialpolitik auf nationaler und suprana-
tionaler Ebene sollte darauf ausgerichtet
sein, zu einer Gesellschaft beizutragen, in
der die Ziele Produktivität und Effektivität
mit den Prinzipien der Fairness und Gerech-
tigkeit in Einklang gebracht werden. Dazu
kann auch eine weiter zu entwickelnde euro-
päische Sozialpolitik beitragen.

Deutsch-japanische Kooperation

Mit Japan unterhält das Max-Planck-Institut
seit langer Zeit besonders intensive wissen-
schaftliche Kontakte, die in den letzten bei-
den Jahren fortgesetzt und intensiviert wor-
den sind. Näher ist das bereits im Rahmen
der Forschungen zur Anpassung von sozialen
Sicherungssystemen in entwickelten Län-
dern beschrieben worden (vgl. oben, II. 2. 10.
und 2.11.). Daneben ist auf ein weiteres, zur

Zeit in der Vorbereitungsphase befindliches
Projekt hinzuweisen, das einer gemeinsamen
Untersuchung über die Familienpolitik in Ja-
pan und Deutschland dienen soll. Auf japani-
scher Seite wird dieses Projekt, das von der
japanischen Regierung und dem japanisch-
deutschen Zentrum in Berlin mit organisiert
wird, von Frau Prof. Motozawa (Universität
Tsukuba) geleitet. Im März 2006 werden ein
Symposium in der Universität Tsukuba und
eine Konferenz in Tokio stattfinden.

Was die Aktivitäten im Berichtszeitraum
angeht, so verdient im Rahmen der deutsch-
japanischen Kooperation neben der Mitwir-
kung an den genannten Projekten des Insti-
tuts ein einmonatiger Forschungs- und Vor-
tragsaufenthalt in Japan Erwähnung. Er fand
im Oktober 2004 auf Einladung der Japan
Society for the Promotion of Science statt.
Zentraler Gegenstand der wissenschaft-
lichen Arbeiten in diesem Monat war die
Entwicklung der sozialen Sicherung in Japan
– im Vergleich zu Europa und unter beson-
derer Berücksichtigung der Globalisierung.
Im einzelnen erfolgte eine Befassung mit
Fragen der Pflege älterer Menschen und der
Sicherung der Qualität dieser Pflege. Über
dieses Thema wurden mehrere Vorträge an
verschiedenen Universitäten und vor Beam-
ten von Sozialverwaltungen gehalten. Ein
anderer thematischer Schwerpunkt lag bei
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der Internationalisierung des Sozialrechts.
Zu erwähnen sind in diesem Zusammen-
hang ein Referat an der Universität Tsukuba
über die sozialpolitischen Einflüsse des Eu-
roparats und der Europäischen Union sowie
ein Vortrag auf Einladung der japanischen
Gesellschaft für Sozialrecht in Tokio über
das Thema „Der Einfluss des europäischen
und internationalen Rechts auf das deutsche
Sozialrecht“. Unter Einbeziehung von vier
japanischen Koreferaten wurde dieser Vor-
trag intensiv von den Mitgliedern der Ge-
sellschaft für Sozialrecht diskutiert.

Der Aufenthalt in Japan, der auch eine Teil-
nahme an einem internationalen Kongress
über Alzheimer-Erkrankungen in Kyoto ein-
schloss, gab Gelegenheit, mit zahlreichen,
bereits bekannten japanischen Kollegen, zu
einem erneuten Gedankenaustausch zu-
sammenzutreffen und gleichzeitig neue Be-
kanntschaften zu schließen. Dabei war es
vor allem erfreulich, eine Reihe von jünge-
ren Kollegen und Studenten kennen lernen
zu können. Beeindruckend erscheint die Art
und Weise, wie Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Universitäten, verschiedenen
Disziplinen und unterschiedlichen Alters in
sogenannten Forschungsgemeinschaften zu-
sammenarbeiten und übergreifende The-
men untersuchen. Sicher könnten auch
deutsche Wissenschaftler von dieser Form
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit
profitieren.

Bernd Baron von Maydell
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1. Doktorandenkolleg
„Staatliche Verantwor-
tung für die soziale
Sicherung im Wandel“

Zur Themenstellung

Mit der Entwicklung der Wohlfahrtsstaatlich-
keit ab der zweiten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts begannen die Industriestaaten
„soziale Verantwortung“ für ihre Bürger zu
übernehmen. Die Gesetzgeber gestalteten ein
„System der sozialen Sicherheit“, in das auch
der Staat – in ganz unterschiedlichen Formen
und Funktionen – als Akteur einbezogen wur-
de. Im Laufe ihrer Geschichte wurden die so-
zialen Sicherungssysteme immer stärker
(auch rechtlich) ausdifferenziert: es kam zu
einer Systematisierung und Verbesserung von
Leistungen und zur Ausweitung der Leis-
tungskataloge; die wachsende wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit der Gesellschaft erlaubte
es, immer größere Teile der Bevölkerung in
die sozialen Sicherungssysteme einzubezie-
hen und den Schutz auf weitere, teilweise
neue soziale Risiken auszudehnen.

Weil die Ausgestaltung der sozialen Siche-
rungssysteme bidirektional mit der sozioöko-
nomischen Wirklichkeit zusammenhängt,
stehen die Gesetzgeber in den Industriestaa-
ten heute, wenngleich in unterschiedlichem
Maße, vor neuen Problemen, die teilweise
durch die sozialen Sicherungssysteme selbst
(mit-)verursacht worden sind: Zu nennen
sind der demographische Wandel, die Mas-
senarbeitslosigkeit, die Kostenentwicklung
im Gesundheits- und Pflegewesen, der Sozi-
alleistungsmissbrauch und die hohen Lohn-
nebenkosten.

Sicher ist, dass bereits entstandene und
künftig drohende Finanzierungslücken in
den sozialen Sicherungssystemen nicht un-
begrenzt durch Beitrags- oder Steuererhö-
hungen geschlossen werden können. Schon
jetzt werden hohe Lohnnebenkosten als
Standortnachteil deutscher Unternehmen
im internationalen Wettbewerb angesehen.
Zudem stoßen die Erhöhung der Beitragssät-
ze in der Sozialversicherung sowie der Steu-
erlast bei den Betroffenen auf Akzeptanz-
probleme, wodurch der politischen Durch-
setzbarkeit Grenzen gesetzt werden.

In den aktuellen Reformdebatten und Re-
formgesetzen findet der Begriff der Verant-
wortung regen Gebrauch, sei es als „Eigen-
verantwortung“ (individual oder personal
responsibility), „unternehmerische“ oder
„staatliche Verantwortung“. „Verantwortung“
ist nicht nur ein ursprünglich rechtlicher,
sondern ein ebenso konkretisierungsbedürf-
tiger wie relativer Begriff. Je nach Verant-
wortungsobjekt und -subjekt changiert das
Wesen der Verantwortung; das gilt gerade
auch im Bereich der sozialen Sicherheit, in
dem ganz unterschiedliche Risiken (Alter,
Krankheit, Arbeitslosigkeit) als Verantwor-
tungsobjekte und auch ganz unterschiedli-
che Akteure (Staat, Sozialpartner, Arbeitge-
ber, Arbeitnehmer, Arbeitslose) als Verant-
wortungssubjekte in Betracht zu ziehen
sind. Das Sozialrecht kennt nicht nur ver-
schiedene Verantwortungsbereiche, sondern
es gestaltet sie sogar. Dabei spielen auch das
Verfassungsrecht sowie andere Rechtsmate-
rien eine Rolle: So kann die Verfassung eines
Landes dem Staat Verantwortung zuschrei-
ben und gleichzeitig das Ausländerrecht
staatliche Verantwortung für Bürger und
Nichtbürger variieren.

Zur Untersuchung der Verantwortungsberei-
che in verschiedenen Rechtsordnungen ist
zunächst der Begriff der Verantwortung zu
bestimmen und sein Wesen im konkreten
Zusammenhang zu ergründen. Sodann kann
mit Blick auf Deutschland untersucht wer-
den, welche Auswirkungen eine teilweise
Privatisierung der Leistungserbringung im
Bereich der Langzeitpflege oder die aktuel-
len Reformen im Gesundheitswesen und am
Arbeitsmarkt (Hartz-Gesetze) auf die staatli-
che Verantwortung und Eigenverantwortung
des Individuums haben. Aus rechtsverglei-
chender Perspektive kann erkundet werden,
welche rechtlichen Mittel zur Gestaltung
der Verantwortungsbereiche verwendet wer-
den, wie sichergestellt wird, dass jeder Ak-
teur der ihm obliegenden Verantwortung ge-
recht wird und welche (rechtlichen) Gründe
es für bestehende Unterschiede im Zu-
schnitt der Verantwortungsbereiche gibt.
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Organisation und Einzelthemen

Beginnend im Jahre 2004 wurde ein Dokto-
randenkolleg zum oben beschriebenen The-
ma „Staatliche Verantwortung im Bereich
der Sozialen Sicherheit“ aufgebaut. Im No-
vember 2004 war die Gruppe mit fünf Dok-
toranden (Grienberger-Zingerle, Landauer,
Matthäus, Mimentza und Quade) komplett
und die Teilnehmer begannen neben der in-
dividuellen Forschung mit der Ausarbeitung
eines Rahmenkonzeptes. Dabei handelt es
sich um ein gemeinsames Konzept zum Rah-
menthema „Staatliche Verantwortung“, um
die eigenen Dissertationsprojekte thema-
tisch zu grundieren und in einen gemeinsa-
men Kontext zu stellen. 

Das Konzept ist bis heute ein „lebendiges
Papier“ geblieben, das die Doktorandengrup-
pe immer wieder gemeinsam hinterfragt,
überarbeitet und ergänzt, wobei die Ergeb-
nisse der individuellen Untersuchungen –
vor allem aus der Beschäftigung mit den aus-
ländischen Rechtsordnungen – Eingang fin-
den. Ziel der Doktorandengruppe ist es,
nach der Beendigung aller Promotionspro-
jekte einen gemeinsamen auf dem Rahmen-
papier basierenden Aufsatz zu veröffentli-
chen, der das Wesen der staatlichen Verant-
wortung im Recht der sozialen Sicherheit
aus vergleichender Perspektive beschreibt
und gleichzeitig die Bedeutung der gesetzli-
chen Verantwortungszuschreibungen für die
sozialrechtlichen Beziehungen erklärt.

Während des Berichtszeitraums arbeiteten
die Doktoranden hauptsächlich an ihren
Dissertationsprojekten und waren auch teil-
weise in andere Projekte des Instituts einge-
bunden, die einen Zusammenhang zu ihrem
Promotionsvorhaben aufweisen.

Maria Grienberger-Zingerle widmet sich der
Einbindung des Einzelnen durch Vereinba-
rungen mit dem Leistungsträger, insbeson-
dere im Arbeitsförderungsrecht Deutsch-
lands und Englands. Ferner ist sie am Pro-
jekt „Arbeitsmarktpolitik“ beteiligt.

Martin Landauer beschäftigt sich mit der
Gewährleistungsverantwortung des Staates
bei der Leistungserbringung Privater im Be-
reich der Langzeitpflege im deutschen und
englischen Recht.

Claudia Matthäus untersucht die Eigenver-
antwortung bei krankheits- und behinde-
rungsbedingten Leistungen im deutschen,
österreichischen und schweizerischen
Recht.

Janire Mimentza befasst sich mit den sozia-
len Rechten von Ausländern ohne gesicher-
ten Aufenthaltsstatus in Deutschland und
Spanien.

Benno Quade vergleicht die rechtliche Ver-
antwortungs(ver)teilung im System der Ar-
beitsförderung in Deutschland und den Ver-
einigten Staaten von Amerika. Ferner arbei-
tet er an den Projekten „Principles“ und „Ar-
beitsmarktpolitik“ mit.

Aktivitäten

Gemeinsam mit dem Doktorandenkolleg
wurde auch ein Doktorandenkolloquium am
Institut pilotiert, an dem neben den Dokto-
randen Ulrich Becker und einige Referenten
(Dupper, Graser, Ross, Sichert) teilnahmen.
Im Berichtszeitraum fanden 15 Sitzungen
statt.

Im Rahmen des Kolloquiums hatten die
Doktoranden die Möglichkeit, Aspekte des
Rahmenthemas zur Diskussion zu stellen,
ihre Promotionsvorhaben vorzustellen sowie
Thesen, Einzelfragen und -probleme zu erör-
tern. Das Kolloquium hat sich im Berichts-
zeitraum – wie die Evaluation belegt – als
kritisches Fachforum bewährt, in dem
durchaus kontrovers über Sachfragen und 
-probleme gestritten worden ist.

Vom 4. bis 6. Februar 2005 hat das Institut
erstmalig den Workshop für junge Sozial-
rechtsforscher in Kooperation mit Eberhard
Eichenhofer (Universität Jena) ausgetra-
gen: Insgesamt trugen neun Teilnehmer
(Grienberger-Zingerle, Landauer, Matthäus,
Mimentza und Quade [alle LMU München
und MPI], Kremalis [LMU München],
Abig, Schultze, Wehner und Will [alle Uni-
versität Jena]) ihre Projekte vor und stellten
sich Einwänden und kritischen Fragen. Da-
rüber hinaus wurden den Vortragenden Hil-
festellungen und Anregungen mit auf den
Weg gegeben. Der Workshop war auch eine
Chance für die Promovierenden am Institut,
mit anderen jungen Sozialrechtsforschern in
Kontakt zu kommen und im ein oder ande-

III. NACHWUCHS-
FÖRDERUNG
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ren Fall den Grundstein für einen dauerhaf-
ten fruchtbaren Austausch zu legen. Vor
allem aber konnten die Teilnehmer – nach
eigenen Angaben – von den Referaten der
anderen Teilnehmer und der intensiven
Besprechung des eigenen Vortrages profitie-
ren.

Das Institut gab vier Doktoranden (Grien-
berger-Zingerle, Landauer, Mimentza, Quade)
die Gelegenheit, am Workshop for Young
Researchers 2005 des European Institute of
Social Security vom 22. bis 28. Mai 2005 in
Graz teilzunehmen. Insgesamt beteiligten
sich elf Promovierende aus europäischen
Ländern und Japan, die sich in ihren Disser-
tationsprojekten mit der sozialen Sicherheit
und dem Sozialrecht befassen.

Von November 2004 bis November 2005
war Benno Quade Sprecher des Doktoran-
dennetzwerks der Max-Planck-Gesellschaft
(PhDnet). Das Institut stellte am 18. Okto-
ber 2005 seine Infrastruktur für den Work-
shop „Wissenschaftliches Veröffentlichen“
des PhDnet zur Verfügung, an dem auch
drei Doktoranden des Instituts teilnahmen.

Benno Quade
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2. Doktorandenkolleg
„Einfluss des Verfas-
sungsrechts und des
internationalen Rechts
auf die Ausgestaltung
der sozialen Sicherheit“

Zur Themenstellung

Die Neuausrichtung der sozialen Siche-
rungssysteme spielt eine wichtige Rolle in
der politischen Auseinandersetzung nicht
nur in Deutschland, sondern auch in vielen
anderen Ländern. Die Diskussionen haben
zumeist die zunehmend schwierigere Finan-
zierung der Systeme zum Gegenstand. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen möglicher
Reformen stehen dagegen weniger im Mit-
telpunkt und erscheinen oft gar als lästige
Hindernisse auf dem Weg zur Umsetzung
der gefundenen Lösungen. Um eine umfas-
sende Antwort auf die sich stellenden Prob-
leme zu geben, müssen aber neben sozio-
ökonomischen auch rechtliche Faktoren in
den Blick genommen werden. Im Vorder-
grund stehen dabei die Vorgaben der Verfas-
sung und des internationalen Rechts, denn
der einfache Gesetzgeber muss sein Han-
deln nach diesen Normen ausrichten –
wenn auch die Einbeziehung internationa-
len Rechts in das nationale Recht auf ver-
schiedenen Wegen und mit unterschiedli-
chem Maß an Verbindlichkeit erfolgen kann.
Beide Normenkomplexe bilden insofern die
Grundlage für legislative Maßnahme im All-
gemeinen, und sie fordern Beachtung beim
Umbau von sozialen Sicherungssystemen
und der Ausgestaltung einzelner Sozialleis-
tungsansprüche im Besonderen. Eine Re-
form der Sozialschutzsysteme kann ohne die
Analyse der normativen Grundlagen nicht
Erfolg versprechend durchgeführt werden.

Dazu kommt, dass die Sozialsysteme zuse-
hends unter dem Einfluss der Internationa-
lisierung und Globalisierung stehen. Dies
führt nicht nur zu einem Wettbewerb der
ökonomischen Rahmenbedingungen, son-
dern auch zu einem Wettbewerb der natio-
nalen sozialen Sicherungssysteme. Die Be-
schaffenheit dieser Systeme und insbeson-
dere deren Finanzierung werden zuneh-
mend als Argumente bei der Verlagerung von

Produktionsstandorten und bei der Generie-
rung von Arbeitsplätzen angesehen. Ob tat-
sächlich ein Zielkonflikt zwischen einerseits
Erhaltung und Schaffung von sozialer Si-
cherheit und andererseits Erhaltung und
Schaffung von Arbeitsplätzen besteht, soll
dabei nicht Gegenstand der Untersuchung
sein. Entscheidend ist lediglich, dass dieser
Aspekt im Rahmen der Diskussionen an Be-
deutung gewinnt und sich damit auch hier
die Frage, welche Grenzen die Verfassung
und das internationale Recht den Sozialre-
formen setzen können, immer dringlicher
stellt.

Organisation und Einzelthemen

Das auf vier bis sechs Doktoranden angeleg-
te Doktorandenkolleg hat bereits die Arbeit
am Institut aufgenommen (Fülöp, Gibek,
Liu, Vergho). Das neue Kolleg weist in perso-
neller Hinsicht eine verstärkte internationa-
le Ausrichtung auf. Denn drei der bisher an-
gestellten Doktoranden stammen aus dem
Ausland und haben auch ihre schulische
und akademische Ausbildung bislang weit-
gehend im Ausland abgelegt. Im Vorder-
grund der Einzelarbeiten wird nicht der Ver-
gleich verschiedener Rechtsordnungen, son-
dern die ausführliche Darstellung der recht-
lichen Situation in einem Land stehen. Den
Einfluss des Verfassungsrechts und des in-
ternationalen Rechts untersuchen Viktoria
Fülöp für Ungarn, Anna Gibek für Polen,
Dongmei Liu für die V.R. China und Quirin
Vergho für Portugal. 

Durch die internationale und insbesondere
osteuropäische Ausrichtung des Doktoran-
denkollegs bietet sich dem Institut die Mög-
lichkeit, Kenntnisse über das Sozialrecht in
Ländern zu gewinnen, die bisher nicht im
Zentrum der Betrachtung standen. Auch
wird durch die Förderung junger Wissen-
schaftler aus den besagten Ländern sicher-
gestellt, dass das Institut auch in Zukunft
auf ein weit verzweigtes und tragfähiges
Netz internationaler Wissenschaftler zu-
rückgreifen kann.

In organisatorischer Hinsicht wird sich das
neue Doktorandenkolleg an der Betreuung
der ersten Doktorandengruppe orientieren.
So wird sich auch die neu gegründete Grup-
pe regelmäßig, zunächst in zweiwöchigen,
dann in etwas weiteren Abständen, zu einem

III. NACHWUCHS-
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Doktorandenkolloquium treffen, an dem ne-
ben den Doktoranden und Ulrich Becker
auch weiterhin einzelne Referenten und
Mitarbeiter des Instituts teilnehmen wer-
den. Im Rahmen dieses Kolloquiums sollen
die gemeinsamen Grundlagen des Themas
erarbeitet und die jeweiligen Entwicklungs-
schritte der eigenen Arbeit dargestellt wer-
den. Zum Auftakt wird eine kleine Klausur
stattfinden, um zu Beginn die wichtigsten
allgemeinen Fragen konzentriert erörtern
und den Zusammenhalt der Gruppe stärken
zu können. Daneben ist eine Einbindung ex-
terner, nicht am Institut selbst tätiger Dok-
toranden geplant, die sich ihrerseits mit in-
haltlich passenden Themenstellungen an ih-
ren Heimatuniversitäten beschäftigen. Die
abermalige Veranstaltung eines Seminars am
Institut ist angestrebt. Im Frühjahr/Sommer
2007 steht darüber hinaus erneut die Teil-
nahme der Doktoranden am EISS-Work-
shop auf dem Programm.

Quirin Vergho

3. Promotionen

Betreuer:
Bernd BARON VON MAYDELL
Ludwig-Maximilians-Universität, München

2004: Roland KLEIN: „Das Verhältnis der
Kollisionsnormen in der VO (EG) 1408/71
zum Internationalen Arbeitsrecht in EGBGB
und EVÜ“.

Betreuer: 
Ulrich BECKER
Universität Regensburg

2004: Markus SICHERT: „Die Grenzen der
Revision des EU-Primärrechts“.

2004: Ulrich FEIERLEIN: „Klägerlegitima-
tion und gewillkürte Prozessstandschaft im
Verwaltungsprozess“. 

2004: Hannah KREUZER: „Die Wirkung
der Grundrechte im deutschen und italieni-
schen Privatrecht – Eine rechtsvergleichen-
de Untersuchung“.
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1. Tagungen und 
Workshops

3. Juni 2004:
Tagung „Grenzüberschreitende Inanspruch-
nahme von Krankenhausleistungen“, Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht, München.

Arnold Schreiber Grenzüberschreitende
Inanspruchnahme von Krankenhausleistun-
gen aus Sicht des BMGS – Möglichkeiten
und Wirklichkeiten
Günter Danner Praxis grenzüberschreiten-
der Inanspruchnahme von Krankenhaus-
leistungen in verschiedenen EU-Mitglied-
staaten
Klaus Wambach Möglichkeiten wirtschaft-
licher Betätigung von Krankenhäusern am
Beispiel des Klinikums Nürnberg
Christopher Hermann Ökonomische Folgen
der aktuellen Rechtsprechung des EuGH
zur Dienstleistungsfreiheit in Bezug auf
stationäre Leistungen
Ulrich Becker Stationäre Leistungen in
Agrenzung zur ambulanten Leistungs-
erbringung im Krankenhaus
Stefan Wöhrmann, Christof Maaßen
Statements
Christina Walser Qualitative Voraussetzun-
gen der grenzüberschreitenden Inanspruch-
nahme von Krankenhausleistungen
Günter Danner, Sibylle Merk Statements
Arnold Schreiber, Gerhard Knorr, Monika
Kücking, Günter Danner, Klaus Wambach,
Christof Maaßen Abschließende rechtspoli-
tische Statements der Beteiligten zu den 
erforderlichen Rahmenbedingungen einer
effizienten europaweiten Inanspruchnahme
von Krankenhausleistungen.

15. Juni 2004: 
Workshop “South African and German
Perspective on Social Security Law and
Schemes”, CICLASS University of
Johannesburg und Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Sozial-
recht, München.

Nicola Smit South African Social Security
Law and Schemes
Marius Olivier Social Security Framework
of the SADC
Friso Ross German Social Security Law and
Schemes
Bernd Schulte Social Security Framework 
of the EU.

28. Juni – 2. Juli 2004: 
Tagung „Grundfragen und Organisation der
Sozialversicherung im Rechtsvergleich 
zwischen China und Deutschland“, Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht, München, Schloss
Ringberg/Tegernsee.

Yongxian Gao Überblick und aktuelle 
Probleme der Sozialversicherung in China 
Georg Recht Überblick und aktuelle
Probleme der Rentenversicherung in
Deutschland
Franz Knieps Überblick und aktuelle
Probleme der Krankenversicherung in
Deutschland
Ingwer Ebsen Grundgesetz und Soziale
Sicherung
Meixia Shi Verfassung und Soziale
Sicherung
Lutz Leisering Social Policy learning und
Wissensdiffusion in einer globalen Welt
Yiyong Yang Probleme bei der Übernahme
von Modellen aus Sicht eines Ent-
wicklungslandes
Hans Jürgen Rösner Übertragbarkeit von 
sozialpolitischen Erfahrungen der Industrie-
länder auf Entwicklungsländer
Liejun Wang Kommentar
Jia Lin Rechtsvergleich und -rezeption:
Bedeutung für die chinesische Gesetzge-
bung der sozialen Sicherheit
Barbara Darimont Diskussionsstand über
Rechtsrezeption in der sozialen Sicherheit
in Deutschland
Quanxing Wang Diskussion und Festlegung
des Begriffs „Sozialrecht“ in China
Bernd Baron von Maydell Definition und
Diskussion des deutschen Begriffs
„Sozialrecht“
Zhichao Lin Kommentar
Yi Lin Allgemeine Vorstellung der
Organisation der Sozialversicherung im
gegenwärtigen China
Guanyi Dai Probleme der Sozialversiche-
rungsbehörde in der V. R. China
Helmut Platzer Vorstellungen und
Funktionen der Selbstverwaltung in
Deutschland
Gongcheng Zheng Selbstverwaltung: 
Eine Alternative für die Organisation und
Verwaltung der chinesischen Sozialversiche-
rung?
Ulrich Becker Erfahrungen und Diskussion
über die Selbstverwaltung in Deutschland
Fangfang Yang Kommentar 
Ningning Ding Privatrechtlich organisierte
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Träger als Alternative zur staatlichen Orga-
nisation der individuellen Konten in der
Rentenversicherung?
Heinz-Dietrich Steinmeyer Diskussion über
privatrechtlich organisierte Träger in der
deutschen Rentenversicherung
Song Zhang Kommentar 
Otto Ernst Krasney Sozialrechtliche Streit-
beilegung in Deutschland
Yanyuan Cheng Beilegung von sozialrecht-
lichen Streitigkeiten in der V. R. China
Yisheng Gong Kommentar.

7. Juli 2004: 
Gesprächskreis „Sozialrecht“, Landessozial-
gericht München und Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales Sozi-
alrecht, München.

Friso Ross Sozialgerichtsbarkeit in Europa:
Eine Projektskizze.

24. Juli 2004: 
Wissenschaftliches Kolloquium zur Feier
des 70. Geburtstages von Bernd Baron von
Maydell „Die Rahmenvorgaben des inter-
und supranationalen Rechts für die aktuel-
len Reformen im Arbeits- und Sozialrecht“,
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, München.

Angelika Nußberger Einführung
Ulrich Becker Zu aktuellen Entwicklungen
im europäischen Sozialrecht und den Aus-
wirkungen auf die Reformdiskussion in
Deutschland
Winfried Schmähl Osterweiterung und
offene Methode der Koordinierung als 
Einflussfaktor  für die Alterssicherung in
der EU
Angelika Nußberger Die Sicherung des Sta-
tus quo im internationalen Sozialrecht und
die aktuelle Diskussion um Reformen und
Sparmaßnahmen
Heinz-Dietrich Steinmeyer Die Rolle des
Europarats im Sozialbereich am Beispiel
der Behindertenpolitik
Andreas Hänlein ILO-Standards und Leis-
tungen bei Mutterschaft in Deutschland
Winfried Boecken Kündigungsschutz:
Zurück zum Bestandsschutz
Jürgen Kruse Aktuelle Fragen zur Reform
des Gesundheitssystems.

12. November 2004: 
1st Workshop “Principles of Social Security
Law in Europe”, Research Unit European
Social Security der Katholischen Univer-

sität Leuven und Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Sozial-
recht, Leuven, Belgien.

Friso Ross Underlying Principles of 
Social Security Law in Europe: A project
proposal
Bernhard Zaglmayr Principles of Social
Security Case Law in Europe.

18./19. November 2004: 
Deutsch-Japanisches Sozialrechtssympo-
sium „Die Rolle Privater für die Gewährlei-
stung sozialer Sicherheit“, Max-Planck-In-
stitut für ausländisches und internationales
Sozialrecht und Japanisches Kulturinstitut,
Köln.

I. Arbeitsförderung
Rechtliche Aspekte:
Hisaaki Fujikawa, Angelika Nußberger
Wirtschaftliche Aspekte:
Kazutoshi Koshiro, Ulrich Walwei 
II. Rentenversicherung
Rechtliche Aspekte:
Hiroya Nakakubo, Bernd v. Maydell
Wirtschaftliche Aspekte:
Noriyuki Takayama, Holger Viebrok 
III. Kranken- u. Pflegeversicherung
Rechtliche Aspekte:
Kazuaki Tezuka, Ulrich Becker
Wirtschaftliche Aspekte:
Katsuaki Matsumoto, Jürgen Wasem.

3./4. Dezember 2004: 
Wissenschaftliches Kolloquium „Steuer-
und Sozialstaat im europäischen System-
wettbewerb“, Max-Planck-Institut für Gei-
stiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuer-
recht und Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht,
München.

I. Einnahmenerosion versus
Ausgabenexplosion?
Ulrich Becker Die sozialrechtliche
Perspektive
Wolfgang Schön Die steuerrechtliche
Perspektive
Kai A. Konrad Humankapitalbildung,
Besteuerung und Globalisierung
II. Auswirkungen der entstehenden
europäischen Marktordnung
Hanno Kube Nationales Steuerrecht und
europäisches Beihilferecht 
Wulf-Henning Roth Kommentar
Richard Giesen Nationales Sozialrecht und
europäisches Wettbewerbsrecht
Josef Drexl Kommentar

IV. VERANSTALTUNGEN

DES INSTITUTS
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Christian Waldhoff Abgrenzung von Steuern
und Sozialabgaben im europäischen Recht 
III. Steuer- und Sozialrecht in der Grenz-
überschreitung
Michael Lang Doppelbelastung und
Doppelbefreiung im Steuerrecht 
Thorsten Kingreen Sozialrechtliches
Korreferat
Jacob Joussen Sozialrechtliche Probleme der
Arbeitnehmerentsendung
Dietmar Wellisch Steuerrechtliches
Korreferat
Hans F. Zacher Schlussstatement.

4. – 6. Februar 2005: 
Workshop für junge Sozialrechtsforscher,
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, München.

Benno Quade Verantwortung und Solidarität
im Recht der Sozialen Sicherheit der USA
und der BRD
Claudia Matthäus Mitwirkung und Scha-
densminderung im Zivil- und Sozialrecht
Peter Wehner Der Ersatz immateriellen
Schadens bei Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten
Maria Grienberger-Zingerle Vereinbarungen
im Sozialrecht. Eine rechtsvergleichende
Untersuchung kooperativer Handlungsfor-
men der Arbeitsverwaltungen in Deutsch-
land und England
Ingmar Schultze Vertragsstrukturen in der
Arbeitsverwaltung
Judith Will Familienförderung im Sozial-
recht
Martin Landauer Staatliche Gewährleis-
tungsverantwortung im Bereich stationärer
Pflegeleistungen
Constanze Abig Die Europäisierung des 
Sozialrechts
Dimitrios K. Kremalis Freizügigkeit von An-
gehörigen der Heilberufe in der EU.

7. Februar 2005: 
Workshop des “Steering Committee of
German-Japanese Joint Research on Social
Security”, Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht,
München.

16. Februar 2005: 
Workshop „Gleichheit durch Recht?
Positive Diskriminierung in Brasilien und
Südafrika“, Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Sozialrecht,
München.

Ingo Sarlet Positive Diskriminierung in 
Brasilien
Ockert C. Dupper Positive Diskriminierung
in Südafrika.

6. April 2005: 
Deutsch-Japanischer Workshop 
„Sozialrecht in der alternden Gesellschaft 
-Reformpolitik in Japan und Deutschland“,
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht und Bundes-
ministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung, Berlin.

Katsuaki Matsumoto, Takeshi Tsuchida, Ken-
ji Shimazaki, Franz Knieps
Krankenversicherung
Katsuaki Matsumoto, Kenji Shimazaki,
Ulrich Becker Pflegeversicherung
Katsuaki Matsumoto, Takeshi Tsuchida, Ge-
org Recht Rentenversicherung.

15. April 2005: 
Workshop “Constitutional Litigation of
Welfare Reform – Concepts and Outcomes
in Israel and Germany”, Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und internationales
Sozialrecht, München.

Guy Mundlak Constitutional litigation of
welfare reform in Israel
Markus Sichert Constitutional litigation of
welfare reform in Germany and its impact
on social policy and law-making
Bernd Schulte The legal guarantee of a 
“social minimum” in German Law and in 
an international perspective.

5./6. September 2005: 
Workshop “Social Security in Germany and
Japan”, German-Japanese Joint Research on
Social Security, Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Sozial-
recht, Frauenchiemsee.
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28./29. Oktober 2005: 
Workshop „Implementierung internationaler
Sozialstandards und -rechte (IISR) – Be-
standsaufnahme und Weiterentwicklung“,
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, München.

Bernd von Maydell Einführung
Eibe Riedel Internationaler Pakt für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Jakob Schneider Kommentar
Rolf Birk Europäische Sozialcharta
Theo Öhlinger Kommentar
Angelika Nußberger Konventionen der
Internationalen Arbeitsorganisation und Eu-
ropäische Ordnung für Soziale Sicherheit
Wolfgang Heller Kommentar
Christoph Grabenwarter Europäische
Menschenrechtskonvention
Erika de Wet / Helen Keller Kommentar
Ulrich Becker Soziale Rechte in der EU
Julia Iliopoulos-Strangas Kommentar
Andreas Blüthner Sozialstandards der inter-
nationalen Finanzinstitutionen
Markus Sailer Der Einfluss von IWF und
Weltbank.

18./19. November 2005: 
Kolloquium «Les retraites professionnelles
d’entreprise en Europe», Institut de l’Ouest:
Droit et Europe der Universität Rennes 1
und Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht, Rennes,
Frankreich. 

O. Kaufmann La place des retraites
professionnelles d’entreprise dans la
protection vieillesse
S. Hennion-Moreau L’impact du droit
communautaire sur les retraites
professionnelles d’entreprise 
J. M. Dupuis, C. El Moudden Les enjeux
économiques des modes de retraite en
Europe
E.-M. Hohnerlein L’égalité de traitement
entre les hommes et les femmes
M. Le Barbier-Le Bris L’égalité de
traitement entre les hommes et les femmes
F. Muller Le régime professionnel dans la
Directive 2003/41 et les droits nationaux
M. Körner Promotion des retraites complé-
mentaires facultatives en Allemagne
M. Del Sol, J. Ferrion Les modes d’épargne-
retraite en France
F. Ross The Swiss Occupational Pension
Scheme and its impact on the Swiss Old
Age Pension System

J. Carby Hall Les modes de retraite
d’entreprise dans le système britannique
Ph. Martin Portabilité des retraites
professionnelles et mobilité salariale 
F. Wismer La fiscalité des dispositifs
français d’épargne d’entreprise
H.-J. Reinhard La fiscalité des dispositifs 
allemands d’épargne d’entreprise 
J.-P. Chauchard Synthèse des travaux.

25./26. November 2005: 
Tagung „Entwicklung der Sozialversiche-
rung in China und Deutschland“, 
Forschungszentrum für soziale Sicherheit
der Volksuniversität Beijing und 
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, Beijing.

Hong Yao Neueste Entwicklungen in der
Krankenversicherung in China
Ulrich Becker Neueste Entwicklungen in
der Kranken- und Pflegeversicherung in
Deutschland
Kaiping Jiao Neueste Entwicklungen in der
Rentenversicherung in China
Georg Recht Neueste Entwicklungen in der
Rentenversicherung in Deutschland 
Shunhua Sun Neueste Entwicklungen in
der chinesischen Unfallversicherung 
Joachim Breuer Neueste Entwicklungen in
der deutschen Unfallversicherung
Junling Jia Neueste Entwicklungen der 
sozialrechtlichen Gerichtsbarkeit in China 
Peter Udsching Neueste Entwicklungen der
sozialrechtlichen Gerichtsbarkeit in
Deutschland
Gongcheng Zheng Migration, Mobilität und
soziale Sicherheit in China
Ulrich Becker Arbeitnehmerfreizügigkeit
und soziale Sicherheit in der EU
Shuguang Shen Organisation der Sozialver-
sicherung in China
Thorsten Kingreen Soziale Selbstverwaltung
in Deutschland
Shangyuan Zheng Die Rolle der Familie im
Sozialrecht in China 
Barbara Darimont Die Rolle der Familie im
Sozialrecht in Deutschland 
Jitong Liu Ist das Modell des westlichen
Wohlfahrtsstaates in China implementier-
bar?
Stephan Leibfried Beipässe für ein „Sozia-
les Europa“: Lehren aus der Geschichte
des westlichen Föderalismus.
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7./8. Dezember 2005: 
2nd Workshop “Principles of Social
Security Law in Europe”, Research Unit
European Social Security der Katholischen
Universität Leuven und Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und internationales
Sozialrecht, Leuven, Belgien.

13. Dezember 2005: 
Buchpräsentation der japanischen Ausgabe
der Abhandlungen zum Sozialrecht von
Hans F. Zacher (Editor der japanischen
Fassung: Makoto Arai, Tsukuba Universität,
Japan) „Sozialrecht in Deutschland“, 
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, München.

Ulrich Becker Einführung
Makoto Arai Das deutsche Sozialrecht in 
Japan
Bernd Baron von Maydell Die Forschungs-
aktivität des Instituts zum deutsch-japani-
schen Sozialrechtsvergleich
Hans F. Zacher Sozialrecht in Deutschland.

19./20. Dezember 2005: 
Expert Workshop “Activating Labour
Market Policies in the United States”,
Institut für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung, Nürnberg, Institut zur Zukunft
der Arbeit, Bonn, und Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales
Sozialrecht, Lauf b. Nürnberg.

Jean Claude Barbier Keynote speech 
Benno Quade, Werner Eichhorst, Regina
Konle-Seidl Country Report Germany
Otto Kaufmann, Jean Claude Barbier
Country Report France
Ockert C. Dupper, Christopher O’Leary
Country Report USA
Niels Ploug Country Report Denmark
Bernd Schulte, Dan Finn Country Report
United Kingdom
Markus Sichert, Els Sol, Harm van Lieshout
Country Report Netherlands
Maria Hemstroem Country Report Sweden
Friso Ross Country Report Switzerland
Hans-Joachim Reinhard Country Report
Spain.
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2. Gastvorträge

11. Februar 2004: 
Dr. Katsuaki MATSUMOTO, Institut für
Bevölkerungsfragen und soziale Sicherheit,
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Wohlfahrt, Tokio, Japan: „Gesundheitsre-
form in Japan“.

8. März 2004: 
Prof. Dr. Kenichiro NISHIMURA, Faculty
of Integrated Human Studies, Kyoto Uni-
versity, Japan: „Neuere Entwicklungen des
japanischen Arbeitsunfallrechts“.

15. März 2004: 
Prof. Dr. Paul SCHOUKENS, Institute of
Social Law, Katholische Universität
Leuven/European Institute of Social
Security, Leuven, Belgien: “Illegal migrant
workers and access to social protection”.

10. Mai 2004: 
Prof. Dr. Ockert C. DUPPER, Stellenbosch
University, Südafrika: “Remedying the past
or reshaping the future? Race-based
affirmative action in the United States”.

27. Mai 2004: 
Prof. Dr. Eberhard EICHENHOFER,
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Sozial-
recht und Bürgerliches Recht, Friedrich-
Schiller-Universität Jena: „Eigentum – Ver-
schulden – Vertrag: Privatrechtsbegriffe als
Sozialrechtskonstrukte“.

16. Juni 2004: 
Dr. Grant DUNCAN, School of Social and
Cultural Studies, Massey University Albany,
Auckland, Neuseeland: “Social Security
and the Third Way in New Zealand: How
have third-way policies responded to the
legacy of neo-liberalism?”.

6. Juli 2004: 
Prof. Dr. Robert F. RICH, College of Law,
University of Illinois, Champaign; Institute
of Government and Public Affairs, Univer-
sity of Illinois, Urbana, USA: “Legal and
Political Challenges to Health Care Reform
in the United States and Germany”.

12. Juli 2004: 
Prof. Dr. Jürgen WASEM und Dr. Stefan
GRESS, Lehrstuhl für Medizin-Manage-
ment, Universität Duisburg-Essen: „Der
morbiditätsorientierte Risikostrukturaus-
gleich als Voraussetzung für die wettbe-
werbliche Weiterentwicklung der gesetz-
lichen Krankenversicherung“.

14. Juli 2004: 
Prof. Dr. Terry CARNEY, University of
Sidney, Australien: “Lessons from
Australia´s Fully Privatised Labour
Exchange Reform (Job Network): From
`rights´ to `management´”.

27. Oktober 2004: 
Prof. Dr. Ockert C. DUPPER, Stellenbosch
University, Südafrika: “Is there a right to 
affirmative action in South Africa? Two 
opposing views”.

18. Januar 2005: 
Dr. Clemens PROKOP, Präsident des
Deutschen Leichtathletik-Verbandes,
Frankfurt/Main: „Aktuelle Rechtsfragen des
Dopings – Nachweises, Verfahrensfragen,
Rechtsschutz“.

13. Juni 2005: 
Dr. Sara STENDAHL und Dr. Thomas
ERHAG, Department of Law, Göteborg
University, Schweden: “Are the different
legal strategies for `rehabilitation to work´
comparable?”.

15. Juni 2005: 
Prof. Dr. Rubén M. LO VUOLO, Akademi-
scher Direktor Centro Interdisciplinario
para el Estudio de Políticas Públicas
(Ciepp), Buenos Aires, Argentinien: “Social
protection in Latin America: different
approaches of managing social exclusion
and their probable outcomes”.

28. Juni 2005: 
Prof. Dr. Robert F. RICH, College of Law,
University of Illinois, Champaign; Institute
of Government and Public Affairs, Univer-
sity of Illinois, Urbana, USA: “Legal and
Policy Approaches to Health Care Cost Re-
duction”.
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13. Juli 2005: 
Prof. Dr. Ockert C. DUPPER, Stellenbosch
University, Südafrika: “Broad-based black
economic empowerment”.

6. Dezember 2005: 
Prof. Dr. Franz-Xaver KAUFMANN, Fakul-
tät für Soziologie, Universität Bielefeld:
„Der Bevölkerungsrückgang als Problemge-
nerator für alternde Gesellschaften“.
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1. Veröffentlichungen des
Instituts

Studien aus dem Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales
Sozialrecht. 
Hrsg.: Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht.
Baden-Baden, 1984 – 

- Bd. 32: Darimont, Barbara:
Sozialversicherungsrecht der V. R. China.
Baden-Baden, 2004.

- Bd. 33: Becker, Ulrich; Graser, Alexander
(Hrsg.): Perspektiven der schulischen
Integration von Kindern mit Behinde-
rung. Baden-Baden, 2004.

- Bd. 34: Becker, Ulrich; Schlachter,
Monika; Igl, Gerhard (Hrsg.): Funktion
und rechtliche Ausgestaltung zusätzlicher
Alterssicherung. Baden-Baden, 2005.

- Bd. 35: Becker, Ulrich; Boecken,
Winfried; Nußberger, Angelika;
Steinmeyer, Heinz-Dietrich (Hrsg.):
Reformen des deutschen Sozial- und
Arbeitsrechts im Lichte supra- und inter-
nationaler Vorgaben. Baden-Baden, 2005.

- Bd. 36: Becker, Ulrich; Zheng,
Gongcheng; Darimont, Barbara (Hrsg.):
Grundfragen und Organisation der
Sozialversicherung in China und
Deutschland. Baden-Baden, 2005.

Working Papers. 
Hrsg.: Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht.
München, 2005 – .

- Bd.1: The role of private actors in social
security. München, 2005. 136 S.

Zeitschrift für ausländisches und
internationales Arbeits- und Sozial-
recht (ZIAS). Hrsg.: Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales
Sozialrecht und Institut für Arbeitsrecht
und Arbeitsbeziehungen in der Europäi-
schen Gemeinschaft. Heidelberg, 1987 – 
Jg. 18. H. 1-4. 2004. 434 S. 
Jg. 19. H. 1-4. 2005. 426 S.

Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht.
Kernarbeitsnormen in Verträgen der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Eschborn,
2004.
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2. Veröffentlichungen der
Wissenschaftler

– B –

Becker, Ulrich: Avrupa’nın Sosyal
Politikası. In: Alpay Hekimler (Hrsg.), AB –
Türkiye & endüstri ili?kileri (EU – Türkei
und industrielle Beziehungen). Istanbul,
2004. S. 29-44.

Becker, Ulrich: Der Finanzausgleich in der
gesetzlichen Unfallversicherung. Baden-
Baden, 2004.

Becker, Ulrich: Die alternde Gesellschaft.
In: Juristenzeitung (JZ) 59 (2004) 19. 
S. 929-938.

Becker, Ulrich: Die soziale Dimension des
Binnenmarktes. In: Jürgen Schwarze
(Hrsg.), Der Verfassungsentwurf des
Europäischen Konvents. Baden-Baden,
2004. S. 201-219.

Becker, Ulrich: Einführung. In: Ulrich
Becker / Alexander Graser (Hrsg.),
Perspektiven der schulischen Integration
von Kindern mit Behinderung. Baden-
Baden, 2004. S. 9-14.

Becker, Ulrich: Generationengerechtigkeit
als juristisches Problem. In: Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger (Hrsg.),
Generationengerechtigkeit - Inhalt, Bedeu-
tung und Konsequenzen für die Alterssiche-
rung. Frankfurt a. M., 2004. S. 56-64.

Becker, Ulrich: Grenzüberschreitende
Versicherungsleistungen in der Krankenver-
sicherung. In: Jürgen Basedow / Ulrich
Meyer / Dieter Rückle / Hans-Peter
Schwintowski (Hrsg.), Lebensversicherung
– betriebliche Altersversorgung, VVG-Re-
form, grenzüberschreitende Versicherungs-
leistungen in der Krankenversicherung, der
Handel mit gebrauchten Versicherungspoli-
cen. Baden-Baden, 2004. S. 171-188.

Becker, Ulrich: Lockerung des Mehr- und
Fremdbesitzverbots von Apotheken im
Lichte des Grundgesetzes und der Grund-
freiheiten des EG-Vertrags. In: Elmar Mand
(Hrsg.), Neuregelung des Apothekenrechts.
Frankfurt am Main, 2004. S. 48-65.

Becker, Ulrich: Private und betriebliche
Altersvorsorge zwischen Sicherheit und
Selbstverantwortung. In: Juristenzeitung
(JZ) 59 (2004) 17. S. 846-855.

Becker, Ulrich: Rs. C-138/02 Brian Francis
Collins ./. Secretary of State for Work and
Pensions. Anmerkung zum Urteil des
EuGH vom 23.3.2004. In: Zeitschrift für
europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 
(ZESAR) 3 (2004) 11/12. S. 496-498.

Becker, Ulrich: Selbstbindung des Gesetz-
gebers im Sozialrecht. In: Matthias von
Wulffen (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre
Bundessozialgericht. Köln, 2004. S. 77-96.

Becker, Ulrich: The challenge of migration
to the welfare state. In: Eyal Benvenisti /
Georg Nolte (Hrsg.), The welfare state,
globalization and international law. Berlin,
2004. S. 1-31.

Becker, Ulrich: Arbeitnehmerfreizügigkeit
– § 9. In: Dirk Ehlers (Hrsg.), Europäische
Grundrechte und Grundfreiheiten. 2. Aufl.
Berlin, 2005. S. 257-283.

Becker, Ulrich: Artikel 16a GG. In:
Christian Starck (Hrsg.), Kommentar zum
Grundgesetz. 5., vollst. neubearb. Aufl.
München, 2005. S. 1541-1645.

Becker, Ulrich: Artikel 16 GG. In:
Christian Starck (Hrsg.), Kommentar zum
Grundgesetz. 5., vollst. neubearb. Aufl.
München, 2005. S. 1487-1540.

Becker, Ulrich: Das Gemeinschaftsrecht,
die deutschen Sozialleistungssysteme und
die Debatten um deren Reform. In: Ulrich
Becker / Winfried Boecken / Angelika
Nußberger / Heinz-Dietrich Steinmeyer
(Hrsg.), Reformen des deutschen Sozial-
und Arbeitsrechts im Lichte supra- und
internationaler Vorgaben. Baden-Baden,
2005. S. 15-32.

Becker, Ulrich: Deguo shehui baoxian de
zizhuquan (Soziale Selbstverwaltung in
Deutschland). In: Shehui baozhang yanjiu
(Social security studies) (2005) 1. 
S. 56-67.
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Becker, Ulrich: Die Harmonisierung der
Pensionssysteme in Österreich – Quadratur
des Kreises? In: Benjamin Kneihs (Hrsg.),
Wirtschaftssteuerung durch Sozialversiche-
rungsrecht? Wien, 2005. S. 222-245.

Becker, Ulrich: Die Regelungen des GMG
zu dem Verhältnis von privater und gesetz-
licher Krankenversicherung in nationaler
und europarechtlicher Perspektive. In:
Institut der Deutschen Zahnärzte (Hrsg.),
IDZ-Information (2005) 1. S. 32–43.

Becker, Ulrich: Gemeinschaftsrechtliche
Vorgaben für die Leistungserbringung im
Bereich der Sozial-, Kinder- und Jugend-
hilfe. In: Archiv für Wissenschaft und
Praxis der sozialen Arbeit 36 (2005) 3. 
S. 20-32.

Becker, Ulrich: Generalbericht unter
besonderer Berücksichtigung der Rechtsla-
ge in Deutschland. In: Monika Schlachter /
Ulrich Becker / Gerhard Igl (Hrsg.), Funk-
tion und rechtliche Ausgestaltung zusätz-
licher Alterssicherung. Baden-Baden, 2005.
S. 107-145.

Becker, Ulrich: German health and long-
term care insurance. In: Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und internationales
Sozialrecht ‹München› (Hrsg.), The role of
private actors in social security. München,
2005. S. 3-18.

Becker, Ulrich: Lockerung des Mehr- und
Fremdbesitzverbots von Apotheken im
Lichte des Grundgesetzes und der Grund-
freiheiten des EG-Vertrags. In: Apotheke &
Recht (ApoR) 8 (2005) 2. S. 37-45.

Becker, Ulrich: Nationale Sozialleistungs-
systeme im europäischen Systemwettbe-
werb. In: Ulrich Becker / Wolfgang Schön
(Hrsg.), Steuer- und Sozialstaat im europäi-
schen Systemwettbewerb. Tübingen, 2005.
S. 3-39.

Becker, Ulrich: Soziale Selbstverwaltung in
Deutschland. In: Ulrich Becker / Gong-
cheng Zheng / Barbara Darimont (Hrsg.),
Grundfragen und Organisation der Sozial-
versicherung in China und Deutschland.
Baden-Baden, 2005. S. 225-243.

Becker, Ulrich: Verfassungsrechtlicher
Schutz rentenrechtlicher Positionen. In:
Landesversicherungsanstalt Oberfranken
und Mittelfranken (Hrsg.), LVA-Mitteilun-
gen 47 (2005) 5. S. 228-240.

Becker, Ulrich; Boecken, Winfried;
Nußberger, Angelika; Steinmeyer, Heinz-
Dietrich (Hrsg.): Reformen des deutschen
Sozial- und Arbeitsrechts im Lichte supra-
und internationaler Vorgaben.
Baden-Baden, 2005.

Becker, Ulrich; Darimont, Barbara: Deguo
shehui baozhang zhidu zuixin gaige (Most
recent reforms in the German social
security systems). In: Shehui baozhang
yanjiu (Social security studies) (2005) 2.
S. 41-51.

Becker, Ulrich; Darimont, Barbara
(Hrsg.): Shehui baozhang yanjiu (Social
security studies). H. 1, 2005. Beijing, 2005.

Becker, Ulrich; Darimont, Barbara;
Hekimler, Alpay: Alman Sosyal Güvenlik
Sisteminde Son Reformlar (Most recent
reforms in the German social security
systems). In: Mercek (2005) 10. 
S. 139-146.

Becker, Ulrich; Graser, Alexander (Hrsg.):
Perspektiven der schulischen Integration
von Kindern mit Behinderung. 
Baden-Baden, 2004.

Becker, Ulrich; Heckmann, Dirk;
Kempen, Bernhard; Manssen, Gerrit: 
Öffentliches Recht in Bayern. 3. Aufl.
München, 2005.

Becker, Ulrich; Landauer, Martin: 
Beschäftigungs- und bildungspolitische
Gehalte der EU-Einwanderungspolitik. In:
Recht der Jugend und des Bildungswesens
(RdJB) 52 (2004) 1. S. 91-107.

Becker, Ulrich; Matthäus, Claudia:
Rehabilitation in der Europäischen Union.
In: Deutsche Rentenversicherung 50
(2004) 11/12. S. 659-678.

Becker, Ulrich; Schlachter, Monika; Igl,
Gerhard (Hrsg.): Funktion und rechtliche
Ausgestaltung zusätzlicher Alterssicherung.
Baden-Baden, 2005.
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Becker, Ulrich; Schön, Wolfgang (Hrsg.):
Steuer- und Sozialstaat im europäischen 
Systemwettbewerb. Tübingen, 2005.

Becker, Ulrich; Seewald, Otfried: Fälle
zum Sozialrecht. München, 2004.

Becker, Ulrich; Sichert, Markus: Hartz IV
in Diensten des Sports. In: SpuRt 12
(2005) 5. S. 187-191.

Becker, Ulrich; Walser, Christina:
Stationäre und ambulante Krankenhaus-
leistungen im grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehr. In: Neue Zeitschrift
für Sozialrecht (NZS) 14 (2005) 9. 
S. 449-456.

Becker, Ulrich; Zheng, Gongcheng;
Darimont, Barbara (Hrsg.): Grundfragen
und Organisation der Sozialversicherung in
China und Deutschland. 
Baden-Baden, 2005.

– C –

Cheng, Yanyuan: The development of
labour disputes and the regulation of
industrial relations in China. In: The
international journal of comparative labour
law and industrial relations 20 (2004) 2. 
S. 277-295.

– D –

Darimont, Barbara: Antworten aus Beijing.
In: Kristin Kupfer (Hrsg.), Sozialer Spreng-
stoff in China?. Essen, 2004. S. 67-78.

Darimont, Barbara: Sozialversicherungs-
recht der V. R. China. Baden-Baden, 2004.

Darimont, Barbara: Alterssicherung in
China auf dem Hintergrund konfuziani-
scher und marxistischer Lebensvorstel-
lungen. China analysis No. 48 (July 2005).

Darimont, Barbara: Rezeption und die
Bedeutung für das deutsche Sozialrecht. 
In: Ulrich Becker / Gongcheng Zheng /
Barbara Darimont (Hrsg.), Grundfragen
und Organisation der Sozialversicherung in
China und Deutschland. 
Baden-Baden, 2005. S. 127-137.

Darimont, Barbara; Becker, Ulrich: Deguo
shehui baozhang zhidu zuixin gaige (Most
recent reforms in the German social
security systems). In: Shehui baozhang
yanjiu (Social security studies) (2005) 2.
S. 41-51.

Darimont, Barbara; Becker, Ulrich
(Hrsg.): Shehui baozhang yanjiu (Social
security studies). H. 1, 2005. Beijing, 2005.

Darimont, Barbara; Becker, Ulrich;
Hekimler, Alpay: Alman Sosyal Güvenlik
Sisteminde Son Reformlar (Most recent
reforms in the German social security
systems). In: Mercek (2005) 10. 
S. 139-146.

Darimont, Barbara; Becker, Ulrich;
Zheng, Gongcheng (Hrsg.): Grundfragen
und Organisation der Sozialversicherung in
China und Deutschland. 
Baden-Baden, 2005.

Darimont, Barbara; Cheng, Yanyuan:
Deguo shehui baozhang zhengyi chuli
(Streitbeilegung in der deutschen sozialen
Sicherheit). In: Shehui baozhang zhidu
(Social security system) (2004) 5. 
S. 58-60.

Darimont, Barbara; Cheng, Yanyuan:
Deguo shehui baozhang zhengyi chuli
(Streitbeilegung in der deutschen sozialen
Sicherheit). In: Zhongguo shehui baozhang
(China social security) (2004) 3.
S. 24-25.

Darimont, Barbara; Cheng, Yanyuan:
Deguo shehui baozhang zhengyi chuli
(Streitbeilegung in der deutschen sozialen
Sicherheit). In: Journal of Beijing Admini-
strative College 36 (2005) 2. S. 55-59.

Darimont, Barbara; Cheng, Yanyuan:
Occupational accident insurance reform
and legislation in China. In: International
social security review 58 (2005) 1. 
S. 85-97.

Darimont, Barbara; Cheng, Yanyuan:
Reform und Gesetzgebung der chinesi-
schen Arbeitsunfallversicherung. 
In: Internationale Revue für soziale Sicher-
heit 58 (2005) 1. S. 107-122.
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Dupper, Ockert: In defence of affirmative
action in South Africa. In: The South
African law journal 121 (2004) 1. 
S. 187–215.

Dupper, Ockert: The current legislative
framework. In: Elize Strydom (Hrsg.),
Essential employment discrimination law.
Lansdowne, 2004. S. 15-30.

Dupper, Ockert: The Employment Equity
Act in context. In: Elize Strydom (Hrsg.),
Essential employment discrimination law.
Lansdowne, 2004. S. 1-14.

Dupper, Ockert: Remedying the past or
reshaping the future? In: The international
journal of comparative labour law and indu-
strial relations 21 (2005). S. 89-130.

Dupper, Ockert; Garbers, Christoph:
Affirmative action. In: Elize Strydom
(Hrsg.), Essential employment discrimina-
tion law. Lansdowne, 2004. S. 258-286.

Dupper, Ockert; Garbers, Christoph:
Justifying discrimination. In: Elize Strydom
(Hrsg.), Essential employment discrimina-
tion law. Lansdowne, 2004. S. 66-96.

Dupper, Ockert; Garbers, Christoph: 
The prohibition of unfair discrimination. 
In: Elize Strydom (Hrsg.), Essential
employment discrimination law.
Lansdowne, 2004. S. 31-65.

Dupper, Ockert; Garbers, Christoph;
Landman, Adolph; Christianson, Marylyn;
Basson, Annali: Essential employment
discrimination law. Lansdowne, 2004.

Dupper, Ockert; McEwan, Martin; Louw,
André: Employment equity in the higher
education sector. Stellenbosch, 2005.

– G –

Graser, Alexander: “Dismissal protection is
overrated”. In: Max Planck Research
(2004) 4. S. 54-57.

Graser, Alexander: Grenzenlose Solidarität?
In: Rechtsgeschichte (RG) 3 (2004) 5. 
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1. Vorträge

Ulrich BECKER: 

8. Januar 2004: „Mögliche Konsequenzen
der Anwendung des Wettbewerbsrechts auf
die Vertragsstrukturen“, Workshop „Zur An-
wendbarkeit des Wettbewerbsrechts auf die
gesetzliche Krankenversicherung“, Verband
der Angestellten-Krankenkassen e.V. – Ar-
beiter-Ersatzkassen-Verband e.V., Siegburg,
Erkner b.Berlin.

14. Januar 2004: „Primäres EU-Recht vs.
EuGH-Rechtsprechung“, Sitzung des EU-
Ausschusses der Gesellschaft für Versiche-
rungswissenschaft und –gestaltung, Kol-
pinghaus International, Köln.

26. Januar 2004: „Grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung in Europa“, Veran-
staltungsreihe „Dahlemer Forum – Gesund-
heitsversorgung in Europa“, Europäisches
Zentrum für Staatswissenschaften und
Staatspraxis, Berlin. 

2. März 2004: „Freie Berufe im Binnen-
markt“ Politischer Europäischer Gesprächs-
abend „Dienstleistungen der Heilberufe im
europäischen Kontext – zwischen Binnen-
markt und Gemeinwohl“, Bundesärztekam-
mer, Brüssel. 

5. Mai 2004: Einführung zum Workshop
„Binnenmarkt – Chancen und Risiken“,
Veranstaltung „Tag der Freien Berufe 2004
– Freiberuflichkeit im neuen Europa“,
Bundesverband der Freien Berufe, Urania,
Berlin.

7. Mai 2004: Moderation der Podiumsdis-
kussion „AusSicht(en) der erweiterten EU
– was erwartet uns?“, Europawoche 2004,
Ost-West-Zentrum (Europaeum) der Uni-
versität Regensburg.

13. Mai 2004: „Rehabilitation im Recht
der Europäischen Gemeinschaft“, Gemein-
same Fortbildungsveranstaltung der LVA
Braunschweig für die Richter der Sozialge-
richtsbarkeit in Niedersachsen und
Bremen, Bad Pyrmont.

3. Juni 2004: Einführung und Diskus-
sionsleitung zum Workshop „Grenzüber-
schreitende Inanspruchnahme von Kran-
kenhausleistungen”, Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales So-
zialrecht, München.

8. Juni 2004: „Rechtliche Aspekte des Soli-
daritätsprinzips in der umlagefinanzierten
Alterssicherung“, Seminar „Fortentwicklung
des Sozialstaats, europäische Benchmarks –
Handlungsbedarf für die umlagefinanzierte
und ergänzende Alterssicherung“, Hans
Böckler Stiftung und Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Sicherung „Zukunft
des Sozialstaats – Wandel der Erwerbstäti-
genstruktur und Alterssicherung“, Köln. 

29. Juni/1. Juli 2004: Einführung und Vor-
trag „Erfahrungen und Diskussion über die
Selbstverwaltung in Deutschland: Ist eine
Reform der Selbstverwaltung in Deutsch-
land notwendig?“, Konferenz „Grundfragen
und Organisation der Sozialversicherung im
Rechtsvergleich zwischen China und
Deutschland“, Max-Planck-Institut für aus-
ländisches und internationales Sozialrecht,
Schloss Ringberg/Tegernsee.

15. September 2004: „Das Verhältnis von
privater und gesetzlicher Krankenversiche-
rung in nationaler und europarechtlicher
Perspektive“, Werkstattgespräch „Zu rechts-
wissenschaftlichen Implikationen des
GMG für die versorgungspolitischen Per-
spektiven“, Institut der deutschen Zahnärz-
te, Köln.

25. September 2004: „Soziale Gerechtig-
keit – Anspruch und Wirklichkeit“, 52.
Juristentag des Evang.-Luth. Dekanats
München, Evangelische Akademie, Tutzing.

29. September 2004: „Sozialgerichtliche
Praxis im europäischen Ausland”, 50jähri-
ges Jubiläum und 36. Richterwoche des
Bundessozialgerichts unter dem General-
thema „50 Jahre Bundessozialgericht – 50
Jahre Sozialgerichtsbarkeit“, Kassel.

5. Oktober 2004: „Spaltet Hartz die Ge-
sellschaft? Zu den Verteilungswirkungen
der jüngsten Arbeitsmarktreformen“, Sozio-
logiekongress, Bundesagentur für Arbeit,
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung, München.
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6./7. Oktober 2004: „The rights of the
European citizen – balancing equity with
choice“, PARALLEL FORUM A1 „Values,
principles and objectives of health policy in
Europe: The need for a European
consensus as the basis for a new concerted
health strategy”, 7th European Health
Forum Gastein: „Global Health Challenges
– European Approaches and Responsi-
bilities”, Bad Hofgastein.

22. Oktober 2004: „Abwendung und Aus-
gleich von Benachteiligungen als Aufgabe
des Sozialrechts aus deutscher Sicht“,
Tagung der türkischen und der deutschen
Sektion der IGRAS „Neuere Entwicklun-
gen des türkischen und des deutschen
Arbeits- und Sozialrechts“, Freiburg.

19. November 2004: „Die Rolle Privater in
der deutschen Kranken- und Pflegeversi-
cherung“, Deutsch-Japanisches Sozial-
rechtssymposium 2004 „Die Rolle Privater
für die Gewährleistung sozialer Sicherheit“,
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, München,
Japanisches Kulturinstitut, Köln.

3./4. Dezember 2004: Einführung und
Referat „Die sozialrechtliche Perspektive“
Workshop „Steuer- und Sozialstaat im euro-
päischen Systemwettbewerb“, Max-Planck-
Institut für Geistiges Eigentum, Wettbe-
werbs- und Steuerrecht und Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationa-
les Sozialrecht, München.

11. Dezember 2004: „Aktuelle Reformen
in der deutschen Sozialversicherung“,
Workshop über den Vergleich des
deutschen und chinesischen Sozialrechts,
Renmin University of China, Peking, 
China.

25. Januar 2005: „Europarechtliche
Dimensionen der Leistungsgestaltung und
Beispiele der Leistungserbringung im euro-
päischen Ausland“, Workshop des Deut-
schen Vereins „Neugestaltung der Leis-
tungsbeziehungen unter Berücksichtigung
wettbewerblicher Verfahren“, Berlin.

4. März 2005: „Verfassungsrechtlicher
Schutz rentenrechtlicher Positionen“, Sozi-
alrechtstage, Bayreuth.

15. März 2005: „Sozial- und verfassungs-
rechtliche Kernfragen der Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe“, 3. Köl-
ner Sozialrechtstag, Köln.

6. April 2005: Einführung und Diskussi-
onsleitung zum Referat „Pflegeversiche-
rung“ von Katsuaki Matsumoto, Gemeinsa-
mer Deutsch-Japanischen Workshop „Sozi-
alrecht in der alternden Gesellschaft – Re-
formpolitik in Japan und Deutschland“,
Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung, Berlin.

7. April 2005: „Die so genannte Harmoni-
sierung der Pensionssysteme – Eine Quad-
ratur des Kreises?“, Tagung „Wirtschafts-
steuerung durch Sozialversicherungsrecht?“,
Wien.

12. April 2005: Einführung und Ge-
sprächsleitung der Diskussionsrunde mit
Prof. Robert Rich zum Thema „Ist der Ge-
sellschaftsvertrag noch zu retten? Deutsch-
amerikanische Betrachtungen zur Zukunft
der öffentlichen Sozial- und Gesundheits-
systeme“, Amerika Haus, München.

22. April 2005: Kurzbeitrag als Arbeits-
gruppenmitglied der Leopoldina/acatech-
Arbeitsgruppe „Chancen und Probleme ei-
ner alternden Gesellschaft: Die Welt der
Arbeit und des lebenslangen Lernens“,
Konstituierende Sitzung der Leopoldi-
na/Acatech-Arbeitsgruppe im Hinblick auf
das zu erstellende Arbeitsprogramm der
Gruppe, Schloss Marbach, Oehningen/Bo-
densee.

25. April 2005: „Sozial- und verfassungs-
rechtliche Fragen der Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe“, Richterfort-
bildungstagung der Sozialgerichtsbarkeit
des Landes Baden-Württemberg für Berufs-
richter/innen in der Sozialgerichtsbarkeit
des Landes Baden-Württemberg, Ludwigs-
burg.

3. Mai 2005: Moderation der Podiumsdis-
kussion „Europa XXL – Eine Gefahr für die
Stabilität der Europäischen Union?“, Ost-
West-Zentrum (Europaeum) der Universität
Regensburg.
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21. Juni 2005: „The legal problems in com-
plying with ILO Instruments”, Gemeinsame
Veranstaltung „Legal and non-legal impedi-
ments to the application of international la-
bour standards: German experts meet ILO”
Friedrich-Ebert-Stiftung und International
Labour Organization, Genf, Schweiz.

29. Juni 2005: „Co-ordination of social
security: lessons from a comparative per-
spective“, Rechtsvergleichende Tagung
„Integration of labour and social security
law in the SADC-Region”, Frankfurt/Main.

1. September 2005: „Sozialpolitische
Geschichte/Sozialgeschichte“, Kolloquium
„Arbeitnehmer/innen-Solidarität oder
Bürger/innen-Solidarität? Die Schweiz und
Deutschland im sozialpolitischen Vergleich“,
Universität Basel, Schweiz.

16. September 2005: „Altern, Zivilgesell-
schaft und Politik“, Sitzung „Chancen und
Probleme einer alternden Gesellschaft: Die
Welt der Arbeit und des lebenslangen Ler-
nens“, Leopoldina/Acatech-Arbeitsgruppe
Altern, Potsdam.

28. September 2005: „Die Zusammenle-
gung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in
sozial- und verfassungsrechtlicher Frage-
stellung“, Fortbildungsveranstaltung der
Berufsrichter der bayerischen Sozialge-
richtsbarkeit, Dillingen.

13. Oktober 2005: Statement zum Thema
„Standards in der EU“, Themenblock „In-
novationen im europäischen Gesundheits-
wesen“, Europäischer Gesundheitskongress,
München.

22. Oktober 2005: „Wettbewerb und sozia-
le Sicherung“, Tagung „Soziale Sicherung
und Wettbewerb – Europäische Vorgaben
und Nationale Regelungen“, Universität Ri-
jeka, Kroatien.

29. Oktober 2005: „Soziale Rechte in der
EU“, Workshop „Implementierung interna-
tionaler Sozialstandards und -rechte
(IISR)“, Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht,
München.

8. November 2005: „Reformen und
Perspektiven der sozialen Sicherheit in
Deutschland und Europa“, Procuradoria
Geral do Município, Rio de Janeiro,
Brasilien.

10. November 2005: „Reformen und
Perspektiven der sozialen Sicherheit in
Deutschland und Europa“ und „Gesetzliche
und private Versicherung in Deutschland
(Schwerpunkt Krankenversicherung)“,
Juristische Fakultät, Katholische Universi-
tät, Porto Alegre, Brasilien.

11. November 2005: „Reformen und
Perspektiven der sozialen Sicherheit in
Deutschland“, Associação dos Magistrados
Catarinenses – AMC/Escola Superior da
Magistratura do Estado de Santa Catarina,
Florianopolis, Brasilien.

25. November 2005: „Neueste Entwick-
lungen in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung in Deutschland und China“, Konfe-
renz „The development of social insurance
in China and Germany“, Forschungszent-
rum für soziale Sicherheit, Volksuniversität
Peking, China.

26. November 2005: „Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit und soziale Sicherheit in der EU:
Die Koordinierung der sozialen Sicherungs-
systeme“, Konferenz „The development of
social insurance in China and Germany“,
Forschungszentrum für soziale Sicherheit,
Volksuniversität Peking, China.

1. Dezember 2005: „Das ‚Soziale’ und der
Wettbewerb“, Jahrestagung 2005 „Das So-
ziale in der Alterssicherung“, Forschungs-
netzwerk Alterssicherung, Erkner b. Berlin.

Barbara DARIMONT:

24. April 2004: „Rechtsrezeption und Kul-
tur: Praxis des chinesischen Sozialrechts“,
Kuratorium, Max-Planck-Institut für Sozial-
recht, München.

25. Mai 2004: „Entwicklungshilfe im Be-
reich Recht: Die ‚Law and Development’-
Diskussion und die Auswirkungen in der
Praxis auf die rechtliche Entwicklungshilfe
zwischen Deutschland und VR China“,
Otto-Suhr-Institut der Freien Universität
Berlin.
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30. Juni 2004: „Diskussionsstand der
Rechtsrezeption in der sozialen Sicherheit in
Deutschland“, Schloß Ringberg/Tegernsee.

20. September 2004: „Dezentralisierung
und die Auswirkungen auf die Gesetzge-
bung in der Volksrepublik China“, Max-
Planck-Institut für Rechtsgeschichte,
Frankfurt/Main.

12. November 2004: „Recent efforts at
social security reform in China”, Universität
Trier. 

25. November 2004: „Pluralismus von
Rechtssystemen“, Rechtsanthropologisches
Seminar der Ludwig-Maximilians-
Universität München.

20. Januar 2005: „Alterssicherung in
China auf dem Hintergrund konfuzianisch-
marxistischer Lebensvorstellungen“,
Rechtsanthropologisches Seminar der
Ludwig-Maximilians-Universität München.

21. Juni 2005: „The legal problems in
complying with ILO Instruments“, Work-
shop „Legal and non-legal impediments to
the application of international labour 
standards: German experts meet ILO“ 
Friedrich-Ebert-Stiftung und International
Labour Organization, Genf, Schweiz.

21. Oktober 2005: „Rentenversicherung in
der Volksrepublik China“, Tagung „Alters-
icherung im internationalen Vergleich“,
VDR, Erkner b. Berlin.

26. November 2005: „Deguo jiating zai
shehuifa zhong de juese“ (Die Rolle der Fa-
milie im Sozialrecht in Deutschland), Kon-
ferenz: Entwicklung der Sozialversicherung
in Deutschland und China, Peking, China.

Ockert C. DUPPER:

8. Februar 2004: „The Equal Protection
Model in the United States: Overview and
Recent Developments”, Seminar: Dimen-
sionen Rechtlicher Gleichheit, Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationa-
les Sozialrecht, Hochries/Chiemgau.

18. Mai 2004: „Remedying the Past or
Reshaping the Future? Justifying Race-
Based Affirmative Action in South Africa
and the United States”, Johann Wolfgang
Goethe-Universität, Frankfurt/Main. 

22. Juni 2004: „Affirmative action in
South Africa and the United States:
Justifying the unjustifiable?”, Ludwig-
Maximilians-Universität, München.

13. März 2005: „Ensuring Equality
through Law: Issues in Affirmative Action
from a Comparative Perspective”, Seminar:
„European Employment and Equality Law”,
Venice International University, San
Servolo, Venedig, Italien.

7. April 2005: „Justifying Affirmative
Action Measures”, Equality and Unfair
Discrimination in Employment, Nelson
Mandela Metropolitan University, Port
Elizabeth, Südafrika.

7. April 2005: „Affirmative Action as a De-
fence”, Equality and Unfair Discrimination
in Employment, Nelson Mandela Metropo-
litan University, Port Elizabeth, Südafrika.

8. Juli 2005: „Broad-Based Black Econo-
mic Empowerment in South Africa: A
Critical Analysis“, Deutsch-Südafrikanische
Juristenvereinigung, Köln.

10. Dezember 2005: „Affirmative Action in
South Africa: Recent Developments and
Future Challenges“, Deutsch-Südafrikani-
sche Juristenvereinigung e.V., Jahreshaupt-
versammlung, Hamburg.

19. Dezember 2005: „Activating Labour
Market Policies in the United States“, Ex-
pert Workshop “Activating Labour Market
Policies”, Institut für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung, Lauf b. Nürnberg.

Alexander GRASER:

13. April 2004: „Der gekündigte Arbeit-
nehmer als Objekt gesetzgeberischer Für-
sorge“, Kolloquium Recht und Ökonomie,
Universität Kassel.
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23. September 2005: „Approaching the
Social Union?“, Vortrag im Rahmen der
Abschlusskonferenz „Law and Democracy
in Europe’s Post-National Constellation“
zum Projekt „Citizenship and Democratic
Legitimacy in the EU“, Robert Schuman
Centre for Advanced Studies, Europäisches
Hochschulinstitut, Florenz.

3. November 2005: „Law and Aging –
Perspectives for an Interdisciplinary
Cooperation”, 2. Konferenz des Max Planck
International Research Network on Aging,
Marbella.

Eva-Maria HOHNERLEIN:

22. Juni 2005: „Sozialstaat und soziale Si-
cherheit - Herausforderungen und Reform-
tendenzen im europäischen Vergleich“,
Schulvortrag am Gymnasium Teterow (im
Rahmen der Jahreshauptversammlung der
MPG in Rostock), Teterow.

20. September 2005: Seminar über Ren-
tenreformen in Italien, Institut de Travail
der Université Strasbourg im Rahmen der
Reihe „Rentenreformen in Europa“, Straß-
burg, Frankreich. 

20. Oktober 2005: „Flexible Work and So-
cial Security. How earnings-related pension
schemes cope with part-time workers. The
case of Germany and other foreign experi-
ence“, türkischer Sozialversicherungsträger
SSK, Ankara, Türkei.

21. Oktober 2005: „Policies to improve the
social protection of part-time workers”, vor
türkischen Sozialpartnern, Turk-Is, Ankara,
Türkei.

18. November 2005: „L’égalité de
traitement entre hommes et femmes dans
les retraites professionnelles d’entreprise-
les évolutions récentes en Allemagne“,
Colloque International sur les retraites
professionnelles d’entreprise en Europe,
Institut de l’Ouest: Droit et Europe (IODE)
der Universität Rennes I, Centre
d’excellence Jean Monnet und Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationa-
les Sozialrecht, Rennes, Frankreich.

Otto KAUFMANN:

11. März 2004: „Bürgerliches Recht und
Sozialrecht“, Diskussionsveranstaltung
„Droit social et droit commun“, Université
Strasbourg, Frankreich.

2. Juli 2004: „Soziale Sicherheit und die
EU-Erweiterung“, Tagung des Institut de la
Protection Sociale Européenne, Budapest,
Ungarn.

26. November 2004: „Le droit commun (le
code civil) et le droit social“, Zweihundert-
jahrfeier des code civil, ausgerichtet von der
Universität Rijeka und der Botschaft der
französischen Republik, Rijeka, Kroatien.

17. November 2004: „Tendenzen in der
deutschen Sozialversicherung insbesondere
in der Krankenversicherung“, Institut de la
Protection Sociale Européenne, Paris,
Frankreich.

19. Januar 2005: „Les retraites
complémentaires en Europe et le droit
communautaire“, Assemblée constitutive
MV4-Parunion, Paris, Frankreich.

25. Februar 2005: „Les travailleurs âgés en
Allemagne“, Kolloquium „La sortie du
travail des travailleurs âgés“, Palais des
Congrès, veranstaltet u.a. von der Universi-
tät Straßburg und der Inspection du Travail,
Alsace, Straßburg, Frankreich.

4./5. Juli 2005: „Reformen in der sozialen
Sicherung: Gründe und Wege“, Tagung
„Efficiences des réformes de la protection
sociale: attentes, résultats actuels et
avenir“, Institut de la Protection Sociale
Européenne und Europäische Kommission,
London, England.

3. Juni 2005: „La cohésion sociale en
Allemagne“, Kolloquium „La cohésion
sociale“, Institut régional de
l´Administration de Metz, Frankreich.

20. Oktober 2005: „Die französische Al-
terssicherung“, Veranstaltung „Alterssiche-
rung im internationalen Vergleich“,
DRVBund, Erkner b. Berlin.
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18. November 2005: „La place des retrai-
tes professionnelles d´entreprise dans la
protection vieillesse“, Colloque Internatio-
nal sur les retraites professionnelles d’entre-
prise en Europe, Institut de l’Ouest: Droit
et Europe (IODE) der Universität Rennes
I, Centre d’excellence Jean Monnet und
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, Rennes, Frank-
reich.

6. Dezember 2005: „Mitbestimmung in
Deutschland/Partizipation“, Seminar
„Partizipation CGT Confédération“, CGT,
Courcelle, Frankreich.

Peter A. KÖHLER:

31. März 2004: „Gesundheitswesen in
Schweden“, Kölner Sozialrechtstage, Köln.

27. – 28. Mai 2004: Seminar (mit Teil-
nehmern von Svenska Metall): „Auf dem
Weg zu einem zweistufigen System der
Arbeitsbeziehungen in Deutschland?“,
Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf.

Claudia MATTHÄUS:

6. Oktober 2005: „Perspektiven der Reha-
bilitation im erweiterten Europa“, 50. Fort-
bildungslehrgang der Fachgruppe Rehabili-
tation im Verband der Krankenhausdirekto-
ren in Deutschland, Bad Steben.

Bernd BARON VON MAYDELL:

21. Januar 2004: „Wandlungen im Kon-
zept der Daseinsvorsorge und das Sozial-
recht“, Vorlesungsreihe „Sozialrecht in
Rechtsprechung und Wissenschaft“, Uni-
versität Kassel.

24. April 2004: „Rationierung im Gesund-
heitswesen in Europa“, Arbeitsgemeinschaft
für Arztrecht, Frankfurt/Main.

5. Mai 2004: „Zur Zulässigkeit der Vermitt-
lung von Versicherungsverträgen durch ge-
setzliche Krankenkassen“, Verband der Ver-
sicherungsmakler, Köln.

27./28. Mai 2004: „International Social
Security Standards in the Southern (Eas-
tern) Mediterrian Countries”, Seminar des
Europarats, Limassol, Zypern.

30. Juni 2004: „Der Begriff Sozialrecht“,
Konferenz „Grundfragen und Organisation
der Sozialversicherung in Rechtsvergleich
zwischen China und Deutschland“, Max-
Planck-Institut für Sozialrecht, Schloss
Ringberg/Tegernsee.

29 September 2004: „Europarat und 
EU-Organisation und sozialpolitischer
Einfluss“, Universität Tsukuba, Japan.

7. Oktober 2004: „Sozialpolitik und inter-
nationales Recht“, Universität Tsukuba,
Japan.

8. Oktober 2004: „Rechtliche Regelung
des Pflegedienstvertrags in Deutschland“,
Universität Meiji, Japan

9. Oktober 2004: „Weiterentwicklung der
Pflegeversicherung“, Forschungsgemein-
schaft für Pflege verschiedener Universitä-
ten, Tokio, Japan.

13. Oktober 2004: „Sicherung der Qualität
der Pflege“, Stadtverwaltung Kobe, Japan.

14. Oktober 2004: „Pflege und Qualitäts-
sicherung“, Präfektur Osaka, Japan.

16. Oktober 2004: „Die internationale
Dimension des Arbeits- und Sozialrechts“,
Kyushu Universität Fukuoka, Japan.

21 Oktober 2004: „Sozialrechtsstudium in
Deutschland“, Universität Nagasaki, Japan.

23. Oktober 2004: „Der Einfluss des euro-
päischen und internationalen Rechts auf
das deutsche Sozialrecht“, Gesellschaft für
japanisches Sozialrecht, Tokio, Japan.

30. Oktober 2004: „Pflichtversicherung –
Segnung oder Sündenfall?“ und „Muß Sozi-
alversicherung eine Pflichtversicherung
sein?“, Hamburger Gesellschaft zur Förde-
rung des Versicherungswesens mbH,
Hamburg.

11. November 2004: „Reformen des
Sozialstaats im internationalen Vergleich“,
Frankfurter Juristische Gesellschaft,
Frankfurt/Main.
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12./13. November 2004: „Herausforderun-
gen der Altersvorsorge im 21. Jahrhundert“,
10. Münsterische Sozialrechtstagung,
Münster.

16. November 2004: „Verbindung von
Steuer- und Sozialrecht“, Universität
Hohenheim, Stuttgart.

19. November 2004: „Soziale Sicherung
durch Privatvorsorge – Alterssicherung“,
Deutsch-Japanisches Sozialrechtssymposi-
um „Die Rolle Privater für die Gewährleis-
tung sozialer Sicherheit“, Japanisches Kul-
turzentrum, Köln.

26. November 2004: „Arzthaftung oder
Behandlungsschadensversicherung. Die
Situation in anderen europäischen
Ländern“, Arbeitsgemeinschaft der wissen-
schaftlichen medizinischen Fachgesell-
schaften Düsseldorf, Arbeitskreis Ärzte und
Juristen, Göttingen.

3./4. Dezember 2004: „Auswirkungen der
entstehenden europäischen Marktordnung“,
Wissenschaftliches Kolloquium „Steuer-
und Sozialstaat im europäischen System-
wettbewerb“, Max-Planck-Institut für
Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und
Steuerrecht und Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Sozial-
recht, München.

12. Januar 2005: „Lösungsansätze für
soziale Zukunftsfragen in Deutschland“,
Gustav Stresemann- Institut, Bonn

28. Januar 2005: „Die alternde Gesell-
schaft in Japan“, Rotary Club, München.

2. Februar 2005: „Die Überwachung sozia-
ler Standards durch den Sachverständigen-
ausschuss der ILO“, Juristische Fakultät
der Universität Zagreb, Kroatien.

15. März 2005: „Das System sozialer
Sicherheit in Deutschland und die Not-
wendigkeit seiner Reform“, Günter Stöhr-
Gymnasium, Icking-Irschenhausen.

9. Juni 2005: „Die Neuordnung der Sozial-
hilfe und der Arbeitslosenhilfe im System
des Sozialrechts der Bundesrepublik
Deutschland“, Universität Danzig.

27. Juni 2005: „Zur Reform des Kranken-
versicherungssystems in Deutschland”,
Rotary Club, München.

1. September 2005: „Zur Verwirklichung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes in der
Alterssicherung”, Inner Wheel Club, Bonn.

15. September 2005: „Ziele der Altenpoli-
tik“ und „Zur Frage der Rationalität von Al-
tersgrenzen“, Bertelsmann Stiftung Exper-
tenkommission, Berlin.

21. Oktober 2005: „Kassenwettbewerb
(Wettbewerb zwischen privater und gesetz-
licher Krankenversicherung)“, Universität
Rijeka, Kroatien.

28. Oktober 2005: Einführung, Workshop
„Implementierung internationaler Sozial-
standards und –rechte (IISR) – Bestands-
aufnahme und Weiterentwicklung“, Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht, München.

9. November 2005: „Entwicklungen des
Sozialrechts in Europa“, Universität Porto
Alegre, Brasilien.

11. November 2005: „Entwicklungen des
Sozialrechts in Europa“, Verwaltungshoch-
schule in Florianapolis, Brasilien.

13. Dezember 2005: „Die deutsch-japani-
sche Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Sozialrechts“, Buchpräsentation der japani-
schen Ausgabe des Werkes von Professor
Dr. Hans F. Zacher „Sozialrecht in
Deutschland“, Max-Planck-Institut für aus-
ländisches und internationales Sozialrecht,
München.

George MPEDI:

23. Juni 2004: „The Extension of Social
Protection to Non-formal Sector Workers –
Experiences from SADC and the Carib-
bean”, IIRA 5th Regional Congress, Seoul,
Korea (zus. mit M. Olivier).

Tätigkeitsbericht_2006  09.02.2006  15:37 Uhr  Seite 90  



91

17. September 2004: „Formulating an in-
tegrated social security response – Perspec-
tives on developing links between informal
and formal social security in SADC region”,
EGDI-WIDER Conference on Unlocking
Human Potential: Linking the Informal and
Formal Sectors, Helsinki, Finnland (zus.
mit M. Olivier und E. Kaseke).

26. Januar 2005: „Systematising Social
Security Law as a Means to Extending
Access to Social Security in South Africa”,
CROP/CICLASS Law and Poverty VI
Workshop, Johannesburg, Südafrika.

30. Juni 2005: „Unemployment Protection
in SADC Countries: Trends and Challen-
ges”, DAAD Conference on the Integration
of Labour and Social Security Law in the
SADC-Region, Frankfurt/Main.

11. November 2005: „The role of religious
networks in extending social protection:
Observations from a South African perspec-
tive”, Konferenz „Social Security in Religi-
ous Networks: Changes in Meanings, Con-
tents and Functions”, Max-Planck-Institut
for evolutionäre Anthropologie, Halle/Saale.

12. November 2005: „Extending social
security and labour law protection to the
South African informal sector: An enquiry
into recent developments in the taxi
sector”, Annual African Law Association
Conference, Heidelberg.

29. November 2005: „The extension of
labour law and social security protection to
non-formal sector workers – Experiences
from SADC and the Caribbean”, 4th Inter-
national Industrial Relations Association
African Regional Congress, Mauritius (zus.
mit M. Olivier).

30. November 2005: „Informal Social Se-
curity and Formal Social Security: Develop-
ment an Integrative Approach”, 4th Interna-
tional Industrial Relations Association Afri-
can Regional Congress, Mauritius (zus. mit
M. Olivier und E. Kaseke).

13. Dezember 2005: „Extending unemp-
loyment protection to the excluded and
vulnerable: Perspectives on developments
in South Africa”, Second Global Labour
Forum, New Delhi, Indien (zus. mit M.
Olivier und A. Govindjee).

Hans-Joachim REINHARD:

30. Januar 2004: „Consumer Protection
through EU-Directives - The acquis com-
munautaire in the field of consumer law,
Seminar European Unfair Competion
Law”, Garmisch-Partenkirchen.

18. Mai 2004: „Soziale Sicherung und
Erwerbstätigkeit – eine reformbedürftige
Verbindung“, Fachhochschule Fulda.

24. Juni 2004: „A previdenência social
pública e privada, as suas inter-relações e o
seu custeio: A tributação dos fundos de
pensão abertos e fechados”, VIII Congreso
de Tributário da Abrats, Belo Horizonte,
Brasilien.

13. Juli 2004: „El papel del federalismo en
la reforma de la organización del Sistema
de la Seguridad Social en Alemanna”,
Universidad Melendez Pelayo, Santander,
Spanien.

15. März 2005: „La Ley de Sostenibilidad
de las Pensiones, Seminario sobre prolong-
ación de la vida activa”, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Madrid,
Spanien.

20. September 2005: „Europäisches Sozi-
alrecht“, Universität Moskau-Sergiev Posad,
Moskau, Russland.

18. November 2005: „La fiscalité des
dispositifs allemands d’épargne
d’entreprise”, Université de Rennes,
Frankreich.

20. Dezember 2005: „Beschäftigungspoli-
tik in Spanien“, Institut für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung, Lauf b. Nürnberg.
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Friso ROSS:

15. Juni 2004: „German Social Security
Law and Schemes: An Introduction“, Work-
shop „South African and German Perspecti-
ve on Social Security Law and Schemes“,
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht und CICLASS
der RAU Johannesburg, München.

7. Juli 2004: „Sozialgerichtsbarkeit in Eu-
ropa: Eine Projektskizze“, Gesprächskreis
„Sozialrecht“, Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Sozial-
recht und Landessozialgericht München,
München.

12. November 2004: „Underlying Princi-
ples of Social Security Law in Europe: A
project proposal“, 1st Workshop „Principles
of Social Security Law in Europe“, 
Research Unit European Social Security
der Katholischen Universität Leuven und
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, Leuven, 
Belgien.

18. November 2004: „Kulturrelativismus,
Kulturevolutionismus und die Rechtswis-
senschaft: Franz Boas in seiner Zeit“,
Rechtsanthropologisches Seminar unter
Leitung von Wolfgang Fikentscher, Ludwig-
Maximilians-Universität, München.

18. November 2005: „The Swiss Occup-
ational Pension Scheme and its impact on
the Swiss Old Age Pension System“, Kollo-
quium „Les retraites professionnelles
d’entreprise en Europe“, Institut de l’Ouest:
Droit et Europe (Université de Rennes 1)
und Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht, Faculté de
Droit et de Science Politique, Rennes,
Frankreich.

20. Dezember 2005: „Labour Market Acti-
vation in Switzerland: Background, Strate-
gies and Legal Aspects”, Workshop „Activa-
ting Labour Market Policies”, Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürn-
berg, Institut zur Zukunft der Arbeit, Bonn,
und Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht, Führungs-
akademie der Bundesagentur für Arbeit,
Lauf b. Nürnberg.

Bernd SCHULTE:

1. März 2004: „Europäische Sozialpolitik –
eine Bestandsaufnahme nach dem Verfas-
sungskonvent und vor der Erweiterung“,
Veranstaltung „Julius-Leber-Forum: Bremer
Dialog“, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bremen.

14. März 2004: „Perspektiven Europäi-
scher Sozialpolitik – Die rechtliche Konsti-
tutionalisierung des Sozialen und die politi-
sche Strategie der offenen Methode der
Koordinierung –”, Gesprächskreis Arbeit
und Soziales „Das Europäische Sozialmo-
dell im 21. Jahrhundert“, Friedrich-Ebert-
Stiftung, Berlin.

1. – 2. April 2004: „Social Inclusion Work-
shop 1: The Access to Social Protection
and Information for Migrants”, Irish Presi-
dency of the EU/European Commission
Conference „Reconciling Mobility and
Social Inclusion – The role of employment
and social policy”, Bundoran, Irland.

7. April 2004: „Europa als Herausforde-
rung und Chance für den deutschen Sozial-
staat”, Forum 6: Europa des Sozialstaats-
kongresses, „Mut zur Gerechtigkeit!“, IG
Metall, Berlin.

7. und 8. Mai 2004: „1st Session – Imple-
mentation of Regulation 1408/71: Prepara-
tions by new Member States”, Conference
„Co-ordination of Social Security in an
Enlarged Europe: now and tomorrow”, Irish
EU Presidency/Commission of the Europe-
an Union /Ministry of Labour and Social
Affairs, Budapest, Ungarn.

13. Mai 2004: „Statement: Binnenmarkt
und Daseinsvorsorge aus rechtlicher Sicht“,
Hearing „Soziale Dienste und Wettbewerb
in Europa“, Arbeiterwohlfahrt – Bundesver-
band e. V., Frankfurt/Main. 

5. Juni 2004: „Brauchen wir eine neue
Seniorenpolitik?“ Hearing „Soziale Dienste
und Wettbewerb in Europa“, Gerontologica
2004 „Zukunft Alter“, Wiesbaden. 

18. Juni 2004: „Die Europäische Verfas-
sung aus Sicht der Kinder- und Jugendhil-
fe“, 12. Deutscher Jugendhilfetag,
Osnabrück.
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30. Juni 2004: Statement „Integration
strategies – learning from experience“,
Dialogue „What EU Strategy for Integrating
Migrants”, European Policy Centre – King
Baudouin Foundation – Bertelsmann
Foundation, Brüssel, Belgien.

6. Juli 2004: „Die Sozialgesetzgebung der
neuen EU-Mitgliedstaaten – Stand und
Perspektiven“, Vierte Fachkonferenz mit
EU-Beitritts- und deutschsprachigen Nach-
barstaaten „Der soziale Dialog in Mitteleu-
ropa – Ein Erfahrungsaustausch zu sozialen
Diensten und damit zusammenhängenden
Fragen“, Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge, Frankfurt/Main.

26. August 2004: „Das Europäische Sozial-
modell im 21. Jahrhundert“, Steuerungs-
kreis, Sozialmodell der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Berlin.

16. September 2004: „La prise en charge
de la dépendance en Allemagne“, 11ème
Journée de droit de la santé „Santé et
Dépendance“, Institut de droit de la
santé/Université de Neuchâtel, Neuchâtel,
Schweiz.

23. September 2004: „Grundzüge europäi-
scher Sozialstaatsmodelle im Vergleich“, Po-
litische Sommerakademie für Studierende
„Der Sozialstaat unter Globalisierungs-
druck“, Katholische Akademie, Berlin.

4. Oktober 2004: „Überblick über rechtli-
che Rahmenbedingungen in der Migrati-
onsarbeit – Europa –“, Tagung „Polen in der
EU und Europäisches Recht – Fit für Mig-
ration ...?“, Caritasverband Wuppertal e. V.,
Wuppertal.

8. Oktober – 18. Oktober 2004: Vortrags-
reise „Alterssicherung in Deutschland und
Europa“, „Reform der sozialen Sicherheit in
der Bundesrepublik Deutschland“ und „Das
soziale Europa – die soziale Dimension der
Europäischen Union“, Konrad-Adenauer-
Stiftung, Rio de Janeiro, Florianapolis, 
Sao Paulo, Brasilien.

11. November 2004: „Betreuung: Rechts-
fürsorge im Sozialstaat aus sozialrechtlicher
Perspektive“, 9. VormundschaftsGerichts-
Tag „Was ist ‚Betreuung’? Rechtsfürsorge im
Sozialstaat“, Erkner b. Berlin.

16. November 2004: „Auf dem Weg zu
einem europäischen Sozialstaat?“ – Die
Entwicklung der Europäischen Union zum
sozialpolitischen Akteur“, Sozialpolitisches
Colloquium „Sozialpolitik der Europäischen
Union“, Universität/Gesamthochschule
Kassel.

24. November 2004: „Europäisches Recht
und Gesundheitsmarkt“, Forum 2: Europäi-
sches Recht im Gesundheitswesen, Euro-
pean Health Care Congress „Contact,
Communication, Cognition, Contract“, Mi-
nisterium für Gesundheit, Soziales, Frauen
und Familie des Landes Nordrhein-Westfa-
len, Düsseldorf.

26. November 2004: „Perspektiven der
wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung in Euro-
pa”, „Forum für soziale Gerechtigkeit in
Europa: Sozialreform oder Sozialabbau in
Europa?“, Forum II: Reform der Wohl-
fahrtsstaaten in Europa/Sozialpolitik als
Wettbewerbsfaktor in Europa?, Osnabrück.

3. Dezember 2004: „Alterssicherung und
Sozialhilfe (Grundsicherung)“, Jahrestagung
2004 „Interdependenzen in der sozialen 
Sicherung – Wirkungen und Reform-
optionen“, Verband Deutscher Renten-
versicherungsträger/Forschungsnetzwerk 
Alterssicherung, Leipzig.

2. Februar 2005: „Recht und Politik der
Europäischen Union – Risiken und Chan-
cen für die Freie Wohlfahrtspflege –“, Klau-
surtagung 2005, Landesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern,
Kloster Ettal.

2. März 2005: „Die Sozialwirtschaft als
Europäischer Marktplatz“, Sozialwirtschaft-
liche Managementtagung “BENCH-
MARKING. Politische und betriebliche
Implikationen aus benchmarking Prozes-
sen“, Fachhochschule Mainz, Mainz.
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11. März 2005: „The legal guarantee of a
“social minimum“ in German law and in an
international perspective”, Workshop
„Constitutional Litigation of Welfare
Reform – Concepts and Outcomes in Israel
and Germany”, Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Sozial-
recht, München.

17. März 2005: „Die Europäische Union
als sozialpolitischer Akteur“, Jahrestagung
2005 „SOZIALRAUM EUROPA“, Soziale
Sicherung in den EU-Mitgliedstaaten Ost-
europas, Gesellschaft für Programmfor-
schung und Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit, Berlin.

7./8. April 2005: „The implementation
capacity of the Open Method of Coordina-
tion in related policy areas: selected cases”,
Seminar „The Open Method of Coordina-
tion (OMC) as a new mode of governance”,
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.

4. Mai 2005: „Soziale Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse – soziale Da-
seinsvorsorge – und Europäisches Wettbe-
werbsrecht – ein Problemaufriss –“, Sozial-
amtsleitertagung 2005, Arbeiterwohlfahrt
Bundesverbandes e. V., Remagen-Roland-
seck.

20. Juni 2005: „Die Erbringung von Ge-
sundheits- und Sozialdienstleistungen nach
Europäischem Gemeinschaftsrecht“, Ein-
führungsreferat Fachgespräch, Ministerium
für Gesundheit, Soziales, Frauen und Fami-
lie des Landes Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf. 

1. Juli 2005: „Einführung in die Thematik
des Europäischen koordinierenden Sozial-
rechts und seine Anwendung in Deutsch-
land“, Seminar „Die Gemeinschaftsrechtli-
che Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit in der Europäischen Union“, Eu-
ropäische Kommission/Training and Report-
ing on Social Security (trESS)-Netzwerk,
Berlin.

4. Juli 2005: „Der Sozialstaatsgedanke –
Modell oder Auslaufmodell?“, Jahrestagung
2005 „Soziale Verantwortung neu denken“,
Katholischer Akademikerverband, Bonn.

2. September 2005: „Einführung in die
Thematik des Europäischen koordinieren-
den Sozialrechts und seine Anwendung in
Deutschland“, Seminar „Die gemeinschafts-
rechtliche Koordinierung der sozialen Si-
cherheit in der Europäischen Union“, Euro-
päische Kommission/Training and Report-
ing on European Social Security (trESS)-
Netzwerk, Berlin.

15. September 2005: „Die Europäische
Rechtsentwicklung im freien Dienstleis-
tungsverkehr und ihre Auswirkungen auf
die Leistungserbringung in der sozialen Si-
cherheit“, Tagung „Das europäische Koordi-
nationsrecht der sozialen Sicherheit und die
Schweiz“, Europainstitut an der Universität
Zürich/Kompetenzzentrums für Fragen des
Europarechts/Stiftung für Juristische Wei-
terbildung Zürich, Zürich, Schweiz.

17. September 2005: „The EU and
Pension Policy“, International Conference
„Transformation of the Modern State. From
State Provision to State-Regulated Markets
in European Old-Age Security?”, Verband
Deutscher Rentenversicherungsträger
(VDR), Universität Bielefeld/Fachbereich
Soziologie und Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG), Erkner b. Berlin.

21. September 2005: „Reform der Alterssi-
cherung in Deutschland“ und „Die soziale
Integration von Migranten in Deutschland
und in der Europäischen Union“, Konrad-
Adenauer-Stiftung, Mexiko-Stadt, Mexiko.

23. September 2005: „Seguro de Pensión
de Jubilación en Alemania (Alterssicherung
in Deutschland)“, Internationales Seminar
„Reform der Rentensysteme – Erfahrungen
und Herausforderungen für die Politik in
Europa und Lateinamerika”, Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, Mexiko-Stadt, Mexiko.

26. September 2005: „Wie kann soziale
Gerechtigkeit in Europa erreicht werden?“,
Stipendiatentagung 2005, Cusanus-Werk,
Oldenburg.
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29. September 2005: „Politische Aspekte
des Generationenzusammenhalts in Euro-
pa“, Fachtagung „Generationen in Familie
und Gesellschaft in einem zusammenwach-
senden Europa“, Deutsche Gesellschaft für
Gerontologie und Geriatrie, Mannheim.

10. Oktober 2005: „Aktuelle Rahmenbe-
dingungen des Sozialstaats“, Konsultation
der Diakonie ‚Arme habt Ihr alle Zeit bei
Euch’ – Perspektivenwechsel der Diako-
nie?, Diakonisches Werk der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern e. V.,
Tutzing.

31. Oktober 2005: „Impulse geben.
Wachstum und Innovation für Deutschland
und Europa“, Steuerungskreis „Europäi-
sches Sozialmodell“, Friedrich-Ebert-
Stiftung, Berlin.

3. November 2005: „Rechtsakte und recht-
liche Rahmenbedingungen auf EU-Ebene”,
Observatorium für die Entwicklung der 
Sozialen Dienste in Europa, Konferenz 
„Die Zukunft des Europäischen Sozialmo-
dells – Eine deutsche Perspektive“, Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Berlin.

10. November 2005: „Europäischer
Dienstleistungswettbewerb – Chancen für
die soziale Arbeit?“, „ConSozial 2005“: 
7. Fachmesse und Kongress für den Sozial-
markt in Deutschland, Bayerisches Staats-
ministerium für Arbeit, Soziales und Fami-
lie, Nürnberg.

15. November 2005: Statement auf der
Podiumsdiskussion „Zukunft der Altersvor-
sorge in Deutschland“, 6. SOKA-BAU Prak-
tiker Tagung „Perspektiven der Altersversor-
gung in Deutschland“, SOKA-BAU Service-
Vorsorge über Wirtschaft, Wiesbaden.

28. November 2005: „Die offene Methode
der Koordinierung – eine kritische Bewer-
tung“, Sitzung der Kleinen Länderarbeits-
gruppe der Europareferenten der Arbeits-
und Sozialminister der Länder, Mainz.

2. – 4. Dezember 2005: „Der Einfluss der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs auf die Koordination der Systeme der
sozialen Sicherheit der EU-Mitgliedstaaten“,
Seminar, Ministerium für Arbeit, Soziales
und Familie, Rumänien, und Hanns-Seidel-
Stiftung, Sinaia, Rumänien.

8. Dezember 2005: „Poverty Alleviation
Policies”, Conference „Social Conditions in
the Enlarged Europe“, Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung/European
Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions, Berlin.

14. Dezember 2005: „Internationaler Ver-
gleich der Absicherung gesundheitlicher Ri-
siken“, Grundkurs Sozialmedizin/Rehabilita-
tion Teil 2, Bayerisches Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit/Akade-
mie für Gesundheit, Ernährung und Verbrau-
cherschutz/Bayerische Akademie für Arbeits-,
Sozial- und Umweltmedizin, München.

19. Dezember 2005: „Country Report Uni-
ted Kingdom“, Expert Workshop „Activating
Labour Market Policies“, Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, Lauf b. Nürn-
berg.

Markus SICHERT:

15. April 2005: „Constitutional Litigation
of Welfare Reform in Germany and its
Impact on Social Policy and Law-making“,
Workshop „Constitutional Litigation of
Welfare Reform – Concepts and Outcomes
in Israel and Germany“, Max-Planck-In-
stitut für ausländisches und internationales
Sozialrecht, München.

21./22. Oktober 2005: „Kooperative Ver-
sorgungsformen in einer solidarischen
Wettbewerbsordnung – Integrierte Versor-
gung und Medizinische Versorgungszent-
ren”, Universität Rijeka, Rijeka, Kroatien.

19./20. Dezember 2005: “Activating
Labour Market Policies – Country Report
Netherlands (Law)”, Workshop “Activating
Labour Market Policies”, Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung, Lauf b.
Nürnberg.
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Christina WALSER:

15. Januar 2004: „Reformen der niederlän-
dischen Krankenversicherung“, Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht, München.

11. März 2004: «Le système de santé aux
Pays-Bas avec les réformes actuelles»,
Université Robert Schuman Strasbourg,
Straßburg, Frankreich.

3. Juni 2004: „Qualitative Voraussetzungen
der grenzüberschreitenden Inanspruchnah-
me von Krankenhausleistungen“, Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht, München.

Hans F. ZACHER:

1. Mai 2004: “Children and the Future. 
A Few Remarks on Intergenerational
Solidarity”, X. Plenarversammlung der
Päpstlichen Akademie für Sozialwissen-
schaften, Vatikanstadt.

3. Mai 2004: Report on Democracy.
Colloquium on the Tenth Anniversary of
the Pontifical Academy of Social Sciences,
Vatikanstadt.

24. Mai 2004: Tischrede beim Festbankett
der Chinesischen Akademie der Wissen-
schaften anlässlich des 30jährigen Jubilä-
ums der Zusammenarbeit Max-Planck-
Gesellschaft/CASS in Peking, China.

23. Juni 2004: „Verantwortung für den
Sozialstaat: gesamthafte Rationalität und
institutionelle Reform“, Veranstaltung
„Sozialstaats-TÜV Grundlagen einer lang-
fristigen Reformpolitik“, Katholisches
Forum Niedersachsen, Hannover.

30. Juni 2004: Ansprache (auch i.V. des
Präsidenten) anlässlich des Emeritierungs-
kolloquiums Dr. Rosenbauer, Max-Planck-
Institut für Aeronomie, Lindau.

11. Oktober 2004: „Kinder und Zukunft –
einige Anmerkungen zur intergenerationel-
len Solidarität“, Juristische Fakultät, Uni-
versität Breslau, Polen.

6. November 2004: „Für einen Sozialrat in
Deutschland!?“, Jahrestagung 2004 der
Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft sozial-
ethischer Institute, Münster.

4. Dezember 2004: Schlussstatement,
Kolloquium „Steuer- und Sozialstaat im
europäischen Systemwettbewerb“, Max-
Planck-Institut für Geistiges Eigentum,
Wettbewerbs- und Steuerrecht und Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht, München.

10. Januar 2005: Gratulation für Hans-
Heinrich Jescheck (i.V. des Präsidenten),
Kolloquium zum 90. Geburtstag von Pro-
fessor Jescheck, Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Straf-
recht, Freiburg/Br.

25. Januar 2005: „Über einige Schwierig-
keiten, das Soziale zu lehren – Zur Ent-
wicklung der katholischen Soziallehre“,
Fachhochschule Fulda.

14. Februar 2005: (i.V. des Präsidenten)
„Peter Hans Hofschneider: Verantwortung
für die Wissenschaft“, Akademische
Gedenkfeier zu Ehren von Peter Hans
Hofschneider, Max-Planck-Institut für
Biochemie, Martinsried.

19. April 2005: Ansprache beim Dinner
anlässlich des Symposiums zum 70. Ge-
burtstag von Professor Herbert Walther,
Max-Planck-Institut für Quantenoptik,
Garching.

29. Juni 2005: Ansprache (i.V. des Präsi-
denten) aus Anlass der 25-Jahrfeier der Er-
öffnung des Deutsch-Spanischen Astrono-
mischen Zentrums auf dem Calar Alto und
der Neuordnung der spanisch-deutschen
Zusammenarbeit in Bezug auf die gemein-
samen astronomischen Einrichtungen auf
dem Calar Alto, Spanien.

22. September 2005: „Sozialstaat und
Rechtsschutz“ , Bundestagung 2005,
Deutscher Sozialrechtsverband, Leipzig.

1. Dezember 2005: „Das ‚Soziale’ als Be-
griff des deutschen und des europäischen
Rechts“, FNA-Jahrestagung 2005, Erkner b.
Berlin.
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2. Lehrveranstaltungen

Ulrich BECKER:

Ludwig-Maximilians-Universität, 
München:

WS 2003/2004: Vorlesung im Öffentlichen
Recht: Verwaltungsrecht II (Kommunal-
recht) (2st.).

WS 2003/2004: Vorlesung im WF 12 –
Sozialrecht: „Sozialversicherungsrecht“
(2st.).

WS 2003/2004: Seminar zum Öffentli-
chen Recht: „Dimensionen rechtlicher
Gleichheit – dogmatische, vergleichende
und theoretische Aspekte“ (zus. mit A.
Graser) (2st.).

SS 2004: Seminar zum Öffentlichen
Recht: „Sportrecht“ (2st.).

WS 2004/2005: Vorlesung im WF 12 –
Sozialrecht I (2st.).

WS 2004/2005: Vorlesung im Öffentlichen
Recht: Verwaltungsrecht II – Kommunal-
recht – (2st.). 

WS 2004/2005: Seminar zum Öffentli-
chen Recht: „Perspektiven des Sozialstaats
– Verfassungs-, europa- und zivilrechtliche
Bezüge“ (zus. mit A. Graser) (2st.).

SS 2005: Seminar zum Öffentlichen
Recht: „Rechtsfragen des Sports“ (2st.).

WS 2005/2006: Vorlesung im WF 12 –
Sozialrecht I (2st.).

WS 2005/2006: Vorlesung im Schwer-
punktbereich 5 – „Grundlagen des Sozial-
versicherungsrechts“ (2st.).

WS 2005/2006: Seminar zum Öffentli-
chen Recht: „Antidiskriminierungsrecht in
Deutschland / Antidiscrimination law in
Germany“ (zus. mit O. Dupper) (2st.).

WS 2005/2006: Seminar im Rahmen des
Schwerpunktbereichs 5: Unternehmens-
recht: Arbeits- und Sozialrecht; ehemals
Teil des Schwerpunktbereichs 4: Unterneh-
mens- und Arbeitsrecht: „Arbeits- und Sozi-

alrecht in Europa“(zus. mit M. Coester u.
P. Tröster) (in Koop. mit der Univ. Prag).

Gastvorlesungen:

2003/2004; 2004/2005: Course „Euro-
pean and International Social Security“ im
Rahmen des Programms „European Master
in Social Security“, Katholische Universität
Leuven, Belgien.

15./16. April 2004: Dozentenbesprechung
(European Master in Social Security),
Leuven, Belgien.

17. August 2004: „Introduction to Euro-
pean Social Policy” (Diploma Class), 
University of Johannesburg, Südafrika.

17. August 2004: „European Social Policy
and Social Security Coordination” (Master
Class), University of Johannesburg, Süd-
afrika.

18. August 2004: „Introduction to the
Coordination of Social Security Systems in
the EU” (Diploma Class), University of
Johannesburg, Südafrika.

20. August 2004: „European Social Policy
and Social Security Coordination” (Master
Class), Mafikeng Campus, Northwest Uni-
versity, Südafrika.

11. Dezember 2004: „Entwicklungen des
Sozialrechts in internationaler Perspektive“,
Renmin University of China (Volksuniversi-
tät), Peking, China.

2004/2005: Dozentur an der Athinisin
Ethnikon Kai Kapodistriakon Panepistimi-
on, Athen, im Rahmen des Programms
SOKRATES/ERASMUS Dozentenmobilität
2004/2005, Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München/Law Faculty of the University
of Athens, Griechenland.
16. Mai 2005: „European social law and the
EC coordination of social security systems”.
16. Mai 2005: “Introduction to European
social policy”, Doktorandenseminar „Sozial-
versicherungsrecht“.
17. Mai 2005: “The German statutory
halth care insurance and cross-border
medical treatment”, Doktorandenseminar
„Gesundheitsrecht“.
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10. August 2005: “The impact of constitu-
tional law on social security” (Master
Class), University of Johannesburg, Süd-
afrika.

11. August 2005: “Fundamental rights and
social security”, Mafikeng Campus, North-
west University, Südafrika.

12. August 2005: “Fundamental rights and
social security”, Campus Wilderness b.
George, Südafrika.

15. August 2005: “The impact of constitu-
tional law on social security” (Post-
Graduate Diploma in Social Security),
University of Johannesburg, Südafrika.

28. November 2005: „Entstehung, Ent-
wicklung und Perspektiven der Sozialversi-
cherung in Deutschland“; Renmin Univer-
sity of China (Volksuniversität), Peking,
China. 

Carlos L. COTA:

2004 – 2005: „Basics in Legal English“,
Juristische Fakultät, Ludwig-Maximilians-
Universität, München (2st.).

Ockert C. DUPPER:

WS 2004/2005: LLM in Labour Law,
Nelson Mandela Metropolitan University,
Port Elizabeth, Südafrika (zus. mit A. van
der Walt) (2st.).

WS 2004/2005: Employment Discrimina-
tion Law, University of Stellenbosch, Süd-
afrika (zus. mit Chr. Garbers) (2st.).

WS 2005/2006: Antidiskriminierungsrecht
in Deutschland –internationale und verglei-
chende Perspektiven, Ludwig-Maximilians-
Universität, München (zus. mit U. Becker)
(2st.).

Gastvorlesungen:

18. Mai 2004: “Remedying the Past or
Reshaping the Future? Justifying Race-
Based Affirmative Action in South Africa
and the United States”, Juristische Fakultät,
Johann Wolfgang Goethe-Universität,
Frankfurt/Main.

22. Juni 2004: „Affirmative action in
South Africa and the United States: Justify-
ing the unjustifiable?”, Juristische Fakultät,
Ludwig-Maximilians-Universität, München.

13. März 2005: „Ensuring Equality
through Law: Issues in Affirmative Action
from a Comparative Perspective”, Venice
International University, San Servolo,
Venedig, Italien.

Alexander GRASER:

Ludwig-Maximilians-Universität,
München:

WS 2003/2004: Seminar: Dimensionen
rechtlicher Gleichheit (zus. mit U. Becker)
(2st.).

WS 2003/2004: Arbeitsgemeinschaft im
Kommunalrecht (1st.).

WS 2004/2005: Seminar: Perspektiven des
Sozialstaats (zus. mit U. Becker) (2st.).

WS 2004/2005: Arbeitsgemeinschaft im
Kommunalrecht (1st.).

Eva-Maria HOHNERLEIN:

20. September 2005: «La Réforme des
Retraites en Italie de 2004», Seminar über
Rentenreformen in Italien, Institut de
Travail, Universität Straßburg, Frankreich.
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Otto KAUFMANN:

Université Robert Schuman de
Strasbourg, Frankreich:

2004: Institut du travail: Seminare, dt., fr.,
europäisches Recht.

2004: Faculté de droit: Europäisches
Sozialrecht, deutsches und französisches
Arbeits- und Sozialrecht.

1. Juni 2004: Vorlesung IAE (institut
d’administration de l´entreprise), Grund-
züge des dt. Arbeitsrechts.

11. Dezember 2004: Promotionsgutachten
(rapporteur de thèse).

2005: Institut du travail: Seminare, dt., fr.,
europäisches Recht.

2005: Master (ehem. DEA; Master 2) :
Europäisches Sozialrecht; Grundprinzipien
der Mitbestimmung (Partizipation); Grund-
prinzipien des Betriebsübergangs (jeweils
europ. Grundlage und nat. Recht).

2005: Magistère franco-allemand: deut-
sches Arbeitsrecht.

2005: Institut d’Administration de
l’Entreprise, IAE: Internationales u. europ.
Arbeits- und Sozialrecht; Deutsches
Arbeitsrecht.

Andere Universitäten:

15./16. Oktober 2004: Vorlesung über
deutsches Sozialrecht und Alterssicherung
im internationalen Vergleich im Rahmen
des Master protection sociale, (vorm.DESS
protection sociale), Université Rennes I
und Ecole nationale de la santé publique,
ENSP (9st.).

2./3. Dezember 2004: 1. Seminar internat.
Projekt Alter als soziales Risiko?, Université
Bordeaux IV, Comptrasec/CNRS (dt. Be-
richt).

Dezember 2005: Univ. Rennes I und Ecole
nationale de la santé publique, ENSP:
Master droit, santé, éthique und Master
protection sociale: droit de la protection
sociale „Zu Entstehung und aktueller Situa-
tion des Sozialrechts; Krankenversicherung
und Rentenversicherung in Deutschland“
(in französisch) (9st.).

Bernd BARON VON MAYDELL:

30. Januar – 1. Februar 2005: Einführung
in das Europäische Arbeits- und Sozial-
recht, Universität Rijeka, Kroatien (in engli-
scher Sprache) (8st.).

April 2005: Einführung in das deutsche
Schuldrecht unter besonderer Berücksichti-
gung der Schuldrechtsreform, Universität
Tartu, Estland (20st.).

Hans-Joachim REINHARD:

Verschiedene Lehrveranstaltungen im
Rahmen seiner Fachhochschulprofessur an
der  Fachhochschule Fulda, Fachbereich
Sozial- und Kulturwissenschaften, Studien-
gang Sozialrecht.

Friso ROSS:

WS 2004/2005: Examinatorium im 
Öffentlichen Recht: Staats-, Verfassungs-
und Europarecht, Ludwig-Maximilians-
Universität München (zus. mit C. Ohler, 
C. Herrmann, K. Engelbrecht) (6st.).
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1. Stipendiaten

01.01.2004 – 31.12.2005: Prof. Dr.
Ockert C. DUPPER, Stellenbosch Univer-
sity, Südafrika, „Entwicklungen und Refor-
men des Sozialrechts in den USA in ver-
gleichender Perspektive“.

01.01.2004 – 31.12.2004: Dr. Katsuaki
MATSUMOTO, Institut für Bevölkerungs-
fragen und soziale Sicherheit, Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Wohlfahrt,
Tokoio, Japan, „Anpassung von Sozialversi-
cherungssystemen an die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Entwicklung – Japan
und Deutschland im Rechtsvergleich“ 
(gefördert durch das Brückenprogramm der
Volkswagen Stiftung).

01.06.2004 – 28.07.2004: Prof. Dr.
Robert F. RICH, College of Law, University
of Illinois, Champaign, USA, „Social Con-
tract and Health Policy”.

14.06.2004 – 02.07.2004:  Dr. Grant
DUNCAN, School of Social and Cultural
Studies, Massey University Albany,
Auckland, Neuseeland, „Concepts and
indicators of well-being as basic objectives
for social security”.

01.07.2004 – 30.07.2004: Prof. Dr.
Sidnei BENETI, Rechtsfakultät São
Bernardo do Campo, São Paulo, Brasilien,
„Sozialrecht und Sozialgerichtsbarkeit“.

01.10.2004 – 24.03.2005: Dr. Alpay
HEKIMLER, Faculty of Economics, Dept.
of Labor Economics and Industrial Rela-
tions, Universität Istanbul, Türkei, „Flexible
Arbeitszeitmodelle in Deutschland im
Lichte des europäischen Arbeits- und
Sozialrechts”.

23.05.2005 – 17.06.2005: Dr. Grant
DUNCAN, School of Social and Cultural
Studies, Massey University Albany,
Auckland, Neuseeland, „New Zealand’s 
family assistance/tax credit policy, as
announced in the 2004 Budget and to be
implemented over the next two years”.

01.07.2005 – 30.09.2005: Dr. David
MONTOYA, Dept. of Labour Law and
Social Security, University of Alicante,
Spanien, „Pension plans in the European
Union from a comparative perspective”.

01.08.2005 – 31.12.2005: Dr. Fangfang
YANG, Renmin University of China,
Peking, China, “Systematic comparison of
governments´ responsibility for social
insurance between Germany and China”.
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2. Gäste

01.01.2004 – 23.04.2004: Yaraslau
KRYVOI, Director International Human
Resources Centre ‚Professional’, Minsk
Institute of Contemporary Technologies
and Marketing, Minsk, Weißrußland,
„Auswirkungen der Globalisierung auf die
Systeme sozialer Sicherheit”.

01.03.2004 – 30.06.2004: Dr. Matteo
BORZAGA, Universität Trento, Italien,
„Bibliotheksrecherchen im Rahmen eines
Equal-Projekts der EU“.

02.07.2004 – 21.07.2004: Prof. Dr. Terry
CARNEY, Faculty of Law, University of
Sydney, Australien, „European experience
with neoliberal (semi-privatization)
contracting arrangements in welfare (e.g.
some of the UK so-called third-way ideas),
mental health issues, adult guardianship“.

05.07.2004 – 20.07.2004: Dr. Peter
HERRMANN, Dept. of Applied Social
Studies, University College Cork, Irland,
„Personenbezogene Dienstleistungen und
soziale Einrichtungen in vergleichender und
europäischer Perspektive”.

16.07.2004 – 23.08.2004: Prof. Dr.
Miyoko MOTOZAWA, Institut f. Sozial-
wissenschaft, Tsukuba Universität, Tokio,
Japan, „Bibliotheksrecherchen“.

02.08.2004 – 20.08.2004: Prof. Dr.
Makoto ARAI, The Institute for Advanced
Postgraduate Studies of Business Law,
Tsukuba Universität, Tokio, Japan, „Das
Betreuungsgesetz im Zusammenhang mit
dem deutschen und japanischen Sozial-
recht”.

02.09.2004 – 14.09.2004: Prof. Dr.
Kazuaki TEZUKA, Dept. of Law, Faculty of
Law & Economics, Chiba University,
Chiba, Japan, Vorbereitung der deutsch-
japanischen Tagung am 18./19. Nov. 2004
in Köln: „Reforming Social Security in Ja-
pan and Germany: Comparative Studies“,
Bibliotheksrecherchen.

27.09.2004 – 22.10.2004: Hui-Hua
SHIH, Section Chief of the Bureau of
National Health Insurance, Underwriting
Division, Taipei, Taiwan, „Health security
for the poor and other disadvantaged groups
in Germany and other European countries”.

18.10.2004 – 31.10.2004: Prof. Dr. Ute
KÖTTER, FB Sozialarbeit, Fachhochhschu-
le Köln, Recherchen zu einer rechtsverglei-
chenden Untersuchung zum Thema „Re-
form des Sozialhilferechts in Deutschland,
den Niederlanden und Großbritannien“.

01.12.2004 – 28.06.2005: Wenyong
DONG, The Institute of Law, CASS,
Peking, China, „Juridical comparison of
German and Chinese health insurance”.

13.12.2004 – 30.11.2005: Prof. Dr.
Satoshi KURATA, School of Law, Hokkaido
University, Sapporo, Japan, „Rechtsverglei-
chende Untersuchung der Organisationssy-
steme japanischen und deutschen Sozial-
versicherungsrechts“.

13.12.2004 – 30.11.2005: Dr. Kayo 
KURATA, School of Law, Hokkaido Univer-
sity, Sapporo, Japan, Recherchen zu „Ren-
tenversicherungssysteme in Deutschland
und Japan und der demografische Faktor,
Schutz der Familie, Pflegeversicherung,
Krankenversicherung“.

01.01.2005 – 30.06.2005: Dr. Katsuaki
MATSUMOTO, Institut für Bevölkerungs-
fragen und soziale Sicherheit, Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Wohlfahrt, 
Tokio, Japan, „Anpassung von Sozialversi-
cherungssystemen an die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Entwicklung – Japan
und Deutschland im Rechtsvergleich“.

07.02.2005 – 18.03.2005: Prof. Dr.
Thomas GÄCHTER, Rechtswissenschaftl.
Institut, Universität Zürich, Schweiz,
„Grundlagen des schweizerischen Sozial-
versicherungsrechts. Das schweizerische
Sozialversicherungsrecht in seiner völker-,
verfassungs- und verwaltungsrechtlichen
Einbettung“.
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11.07.2005 – 19.07.2005: Prof. Dr. Terry
CARNEY, Faculty of Law, University of
Sydney, Australien, „Australian Social 
Security Law & Policy. Welfare State or
Welfare Market?”.

20.07.2005 – 22.08.2005: Prof. Dr.
Miyoko MOTOZAWA, Institut für Sozial-
wissenschaft, Tsukuba Universität, Tokio,
Japan, Gemeinsames Projekt „Familien-
politik“.

02.08.2005 – 25.08.2005: Prof. Dr.
Makoto ARAI, The Institute for Advanced
Postgraduate Studies of Business Law,
Tsukuba Universität, Tokio, Japan, „Zweites
Betreuungsänderungsgesetz im Zusammen-
hang mit dem deutschen Sozialrecht”.

04.08.2005 – 31.10.2005: Jakub
PAWELEC, Jagellonen-Universität, Krakau,
Polen, „Betriebliche Altersversorgung in
Polen, Deutschland und Österreich“.

01.09.2005 – 31.10.2005: Prof. Dr. Yu-
Jun LEE, Dept. of Public Policy and
Administration, National Chi-Nan Univer-
sity, Puli, Taiwan, „Die Errichtung von Sozi-
alkammern in der Verwaltungsgerichts-
barkeit und die Einbindung ehrenamtlicher
Richter in Taiwan”.

01.10.2005 – 31.12.2005: Surab
KWIRKWAIA, Institute of State and Law,
Georgian Academy of Sciences, Tiflis, 
Georgien, „Möglichkeiten und Grenzen für
den Aufbau des Sozialstaates in postkom-
munistischen Gesellschaften“.

04.10.2005 – 28.10.2005: Prof. Dr.
Kazuaki TEZUKA, Faculty of Law and
Economics, Chiba University, Japan, „Ge-
sundheitsreform in Deutschland und Japan“
sowie „Demographische Entwicklung in
Deutschland und Japan und der Einfluss
auf die Rentenpolitik“.

21.11.2005 – 31.12.2005: Prof. Dr.
Leonie STANDER, Faculty of Law, North-
West University, Potchefstroom, Südafrika,
Bibliotheksrecherchen.

104

TÄTIGKEITSBERICHT

2004-2005

Tätigkeitsbericht_2006  09.02.2006  15:38 Uhr  Seite 104  



VIII. Das Institut

Tätigkeitsbericht_2006  09.02.2006  15:38 Uhr  Seite 105  



106

TÄTIGKEITSBERICHT

2004-2005

1. Personalia 

Wissenschaftliche Mitglieder

Prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI) 
Geschäftsführender Direktor
Prof. Dr. Bernd Baron von Maydell
Emeritus 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans F. Zacher
Emeritus 

Referenten/innen

Carlos L. Cota (Internet und CMS)
Dr. Barbara Darimont 
Dr. Alexander Graser
Dr. Eva-Maria Hohnerlein
Dr. Otto Kaufmann
Dr. Peter A. Köhler
George Mpedi, LL.M.
Prof. Dr. Hans-Joachim Reinhard
Dr. Friso Ross
Dr. Bernd Schulte
Dr. Markus Sichert (ab 12/2004)
Dr. Christina Walser

Doktoranden

Monika Goller (bis 06/2005)
Maria Grienberger-Zingerle (ab 02/2004)
Thomas Köster (04/2004 bis 06/2004)
Martin Landauer 
Claudia Matthäus (bis 09/2005)
Janire Mimentza (ab 12/2004)
Benno Quade (ab 03/2004)
Quirin Vergho (ab 07/2005)
Ariane Wiedmann (bis 03/2005)

Wissenschafliche Mitarbeiter/innen

Katharina Beckmann (ab 10/2005)
Stefan Berger (09/2004 bis 05/2005)
Martin Breuer 
Nuria Homfeld (ab 10/2005)
Susanne Jagla (ab 10/2004)
Sabine Keseberg (bis 07/2004)
Simone Knab (bis 08/2004)
Dr. Matthias Knecht
Claudia Laes
Claudia Matthäus (ab 10/2005)
Douglas von Rittberg (ab 09/2005)
Alexander Sopp (08/2004 bis 12/2005)
Franziska Thanner (bis 06/2004)
Quirin Vergho (bis 06/2005)

Studentische Mitarbeiter/innen

Lena Dobnig (ab 08/2004)
Carolin Drägert (bis 01/2005; 03/2005 bis
07/2005)
Pia Jaeger 
Eirini-Nektar Kitsara (bis 03/2004)
Doreen Knöfel (10/2004 bis 09/2005)
Claudia Mayer
Hana Meyer (bis 03/2005)
Christine Regnauer (bis 04/2004)
Markus Schön (ab 03/2004)
Robert Spisiak (ab 12/2004)
Ralf Suhre (ab 03/2004)
Dan Tidten (bis 07/2005)
Christine Wachter (bis 01/2004)
Felix Walther (03/2004 bis 08/2004; ab
11/2005)
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Christiane Hensel (Leitung)
Melanie Jackenkroll (ab 11/2004)
Silke Klöckner (ab 06/2005)
Irina Neumann 
Eliane Rammler (bis 05/2005)
Andrea Scalisi
Michaela Tokosova (bis 03/2005)
Melanie Winkler (ab 2003 ATZ bis 2004)

Verwaltung
(gemeinsam mit dem MPI für 
Kognitions- und Neurowissenschaften 
- Bereich München -)

Josef Kastner (Leitung)
Annemarie Batzek
Jutta Czöppan
Daniela Gratzl
Elfriede Hurmer
Karl-Heinz Katzbach
Sylvia Klemm
Christine Moser
Hans Puchberger
Michael Reinert
Hermann Spiegl (bis 03/2005)

Sekretariate und weitere 
Serviceleistungen

Roswitha Ellwanger 
Marlin Freise
Hertha Fricke 
Werner Pfaffenzeller
Vera Rosburg 
Dr. Martha Roßmayer 
Ingrid Werner-Böll (ab 2003 ATZ bis 2005)
Heike Wunderlich

Übersetzungsdienst
Esther Ihle
Eva Lutz

EDV
(gemeinsam mit dem MPI für 
Kognitions- und Neurowissenschaften 
- Bereich München -)

Dr. Andreas Wohlschläger (Leitung)
Fiorello Banci (bis 02/2005)
Karl-Heinz Honsberg (bis 06/2004)
Henryk Milewski (bis 09/2005)
Axel Römmelmayer
Andreas Schmidt
Max Schreder (bis 06/2005)
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2. Fachbeirat und
Kuratorium

Fachbeirat

Prof. Dr. Franz Ruland, Frankfurt/M. 
(Vorsitzender)
Prof. Dr. Jos Berghman, Leuven
Prof. Dr. Dagmar Coester-Waltjen,
München
Prof. Dr. Danny Pieters, Leuven
Prof. Dr. Bruno Simma, München
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Stolleis,
Frankfurt/M.
Prof. Dr. Petr Tröster, Prag 

Kuratorium

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Papier, 
Karlsruhe (Vorsitzender)
Prof. Dr. Friedrich Buttler, Genf
Dr. Rob Cornelissen, Brüssel 
Dr. Günther Sokoll, St. Augustin
Staatsministerin Christa Stewens,
München
Dr. Werner Tegtmeier, St. Augustin
Johan Verstraeten, Brüssel
Prof. Dr. Georg Wannagat, Kassel
Dr. Manfred Wienand, Berlin
Matthias von Wulffen, Kassel
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3. Bibliothek

Die Bibliothek bietet mit ihrer Sammlung an
Spezialliteratur zum ausländischen und
internationalen Sozialrecht einen einzigarti-
gen Bestand an Gesetzesmaterialien und Li-
teratur aus über 100 Ländern, zum überwie-
genden Teil in Originaltexten. Hinzu kom-
men sehr spezifische Sammelgebiete zu je-
weiligen Forschungsprojekten und Literatur
zu Themen, die aufgrund der aktuellen poli-
tischen Entwicklungen in Europa an Bedeu-
tung gewinnen, wie beispielsweise die EU-
Osterweiterung. Ergänzende Rechtsgebiete
(z.B. Europarecht, Arbeitsrecht, Wirt-
schaftsrecht) sind in ihrer wesentlichen Ba-
sisliteratur repräsentiert.

Die Bibliothek umfasst derzeit ca. 84.000
Bände, davon 170 Loseblattsammlungen,
ca. 7.570 gebundene Zeitschriften und Fort-
setzungswerke und 255 laufende Zeitschrif-
ten – davon 124 deutsche und 131 ausländi-
sche – sowie 7 Zeitungen. Der Bestand
wuchs in den letzten beiden Jahren um
6.500 Veröffentlichungen.

Die Publikationen der wissenschaftlichen
Mitarbeiter/innen werden  archiviert und
auf einem zentralen elektronischen Server
der Max-Planck-Gesellschaft (eDoc) zur
Verfügung gestellt. Außerdem werden vier-

bis fünfmal jährlich Neuerwerbungslisten in
gedruckter Form und auf der Homepage der
Bibliothek veröffentlicht.

Im Rahmen eines Bibliotheksförderungspro-
grammes für die geisteswissenschaftlichen
Max-Planck-Bibliotheken konnte unsere Bi-
bliothek durch finanzielle Verstärkungsmit-
tel in zwei Bereichen den Ausbau und die
Erschließung ihrer Bestände beträchtlich er-
weitern.

Die Sondermittel wurden für Lückenergän-
zungen im Bibliotheksbestand verwendet.
Darüber hinaus konnten bestimmte Sam-
melgebiete besser erschlossen werden. Das
betrifft Länder wie beispielsweise China,
Südafrika, Österreich, Schweiz, aber auch
Transformationsprozesse in Entwicklungs-
ländern und interdisziplinäre Forschungs-
vorhaben mit Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlern. Die zusätzlichen Anschaffungen
haben den Bestandszuwachs in den letzten
beiden Jahren um ein Drittel erhöht.

Ein zweites großes Projekt im Rahmen der
Bibliothekssondermittel steht kurz vor der
Realisierung: Die Institutsveröffentlichun-
gen von 1976 bis heute werden auf unserer
Homepage in einer Datenbank zur Verfü-
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gung gestellt. In der Datenbank werden die
Publikationsdaten so erfasst, dass sie flexi-
bel verwendbar, nach verschiedenen for-
malen und inhaltlichen Kriterien recher-
chierbar und in diversen gewünschten For-
maten zitiert werden können. So kann z.B.
die Bibliographie für den Tätigkeitsbericht
automatisch erstellt werden. Die Daten-
bank bietet allen Interessenten einen Zu-
griff auf die publizierten Forschungsergeb-
nisse des Instituts. Ein weiterer Schritt wä-
re der Zugang zu Volltexten, die in Form
von eingescannten PDF-Files im Intranet
vorliegen.

Der gesamte Bestand an Monographien und
Zeitschriften sowie alle Bestellungen sind
im Online-Katalog nachgewiesen und er-
möglichen Bibliotheksbenutzern und Mitar-
beitern einen schnellen und effektiven Zu-
griff auf den Bibliotheksbestand. Im Februar
2006 wird eine neue Version der Biblio-
thekssoftware Aleph eine erhebliche Erwei-
terung des Systems darstellen. Das bedeutet
in einigen Modulen eine komplette Verände-
rung der bisherigen Oberfläche mit zusätz-
lichen Funktionalitäten (z.B. im Web-
OPAC) und vor allem zwei neue Komponen-
ten, die im Laufe der nächsten Jahre in der
Bibliothek eingesetzt werden:

Mit Hilfe des Selbstverbuchungsmoduls
wird das Ausleihverfahren auf ein elektroni-
sches Verbuchungssystem umgestellt.

Das Modul ADAM ermöglicht ein so ge-
nanntes „Catalog Enrichment“, d.h. Inhalts-
verzeichnisse insbesondere von Zeitschriften
und Festschriften werden eingescannt, in
den Online-Katalog eingebunden und re-
cherchierbar gemacht. Das Projekt sieht die
Zusammenarbeit mehrerer überwiegend ju-
ristischer Bibliotheken vor, die ihre eigenen
Bestände einscannen, auf einen zentralen
Server laden und allen Bibliotheken zur Ver-
fügung stellen. Demnächst setzen 34 Max-
Planck-Institute Aleph ein, das System wird
auf  einem zentralen Server in Göttingen
verwaltet, die einzelnen Bibliotheken greifen
auf die von ihnen entwickelte und für ihre
Bedürfnisse spezifische Anpassung zu.
Außerdem bietet das Informationsportal der
Max-Planck-Gesellschaft VLib (Virtual Li-
brary) die Möglichkeit, auf die Bestände fast

aller MPI-Bibliotheken und auf viele andere
speziell für die eigene Bibliothek wichtige lo-
kale Ressourcen zuzugreifen.

Mit der neuen Aleph-Version wird sich die
Bibliothek gemeinsam mit der Bibliothek
des Max-Planck-Instituts für Geistiges Ei-
gentum in München dem Bibliotheksver-
bund Bayern (BVB) anschließen, der seit
über einem Jahr Aleph als Verbundsoftware
einsetzt. Der Vorteil ist die Übernahme be-
reits vorhandener Titel für die lokale Daten-
bank, die Nutzung diverser Fremddaten an-
derer großer Bibliotheken (z.B. Library of
Congress) und das hohe Niveau einheitlich
erstellter Katalogaufnahmen. Darüber hin-
aus bietet die Teilnahme für auswärtige Nut-
zer einen großen Informationswert über den
Bestand dieser Spezialbibliothek.

Neben dem Online-Katalog stehen dem Be-
nutzer Online-Datenbanken und Datenban-
ken auf CD-ROM zur Verfügung. Die Bi-
bliothek bietet darüber hinaus Informatio-
nen und Recherchemöglichkeiten zu be-
stimmten Themen aus juristischen und all-
gemeinbibliographischen Quellen im Inter-
net. Das betrifft sowohl die für die Max-
Planck-Institute frei zugänglichen elektroni-
schen Zeitschriften innerhalb der Elektroni-
schen Zeitschriftenbibliothek (EZB) als
auch Online-Datenbanken einiger Verlags-
konsortien,  mit denen institutsübergreifend
Verträge bestehen. Über Internet bestehen
weitere Nutzungsmöglichkeiten von Biblio-
theken, Datenbanken, elektronischen Zeit-
schriften und anderen relevanten Diensten. 

Bücher, die in der Bibliothek nicht vorhan-
den sind, werden aus der Bayerischen
Staatsbibliothek  oder anderen umliegenden
Bibliotheken besorgt. Für dringend benötig-
te Literatur, die nicht in München verfügbar
ist, wird ein Dokumentlieferdienst genutzt,
der sowohl Zeitschriftenaufsätze (in der Re-
gel per E-Mail) als auch Bücher verschickt.

Zusätzlich zu den ausländischen Gästen, die
über einen längeren Zeitraum im Institut 
arbeiteten, benutzten ca. 520 Gäste die Bi-
bliothek.

Christiane Hensel
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4. Homepage und Internet

Durch eine langjährige Zusammenarbeit mit
dem Arbeitsbereich Psychologie des Max-
Planck-Instituts für Kognitions- und Neuro-
wissenschaften (MPI CBS, bis 2003 Max-
Planck-Institut für Psychologische For-
schung) ist die gemeinsame EDV-Abteilung
der beiden Institute entstanden. Was am
Anfang als eine Ressourcen-Zusammenle-
gung der gemeinsamen Bürogebäude und
Netzwerksysteme begründet worden ist, hat
sich für beide Institute zu sehr interessanten
und produktiven Ressourcenverwaltungs-
und Austauschlösungen entwickelt. Die ge-
meinsame Abteilung schuf mit der Entwick-
lung von Open-Source-Lösungen im Be-
reich der Netzwerksicherheit, des externen
und internen Datenaustausches sowie der
Entwicklung und Einrichtung von Daten-
banken erhebliche Fortschritte. Schließlich
wurden dank dieser Forschritte die Bereiche
Datenspeicherung, Kontakt- und Adress-
verwaltung sowie Publikationsinformationen
effizienter gestaltet.

Der Umzug der Münchner Abteilung des
MPI CBS nach Leipzig führt dazu, dass die
gemeinsame EDV-Abteilung aufgelöst wird.
Allerdings sind die Auswirkungen nicht so
gravierend, weil beide Institute im Bereich
des internen Informationsaustauschs im
Jahr 2005 Forschritte gemacht haben. Zu-
sätzlich ist auch die Grundlage für externe
Anwendungen gelegt worden. Dafür wurden
entsprechende Datenbanken geschaffen,
welche dazu dienen, Kontakte zu pflegen
und zu verwalten sowie eine Basis für die
Weiterentwicklung der Alumni-Plattform
und -Foren zu schaffen. Ziel der Vorhaben
ist es, Veröffentlichungen,  Veranstaltungen
und Projekte des Instituts leichter zugäng-
lich zu machen und zu archivieren.

Internet: 
EDV für Recht oder Recht durch EDV?

Die Kooperation der rechtswissenschaftli-
chen Max-Planck-Institute auf dem Gebiet
des Internets hat nicht nur die Informations-
strukturen harmonisiert, sondern hat auch
die Grundlage für eine konsolidierte elektro-
nische Veröffentlichungsplattform geschaf-
fen. Ziel der Plattform ist es, den Benutzern
einen schnellen Zugang und Überblick zu
institutionellen Informationen zu ermögli-

chen. Die Zusammenarbeit begann mit der
Feststellung gemeinsamer Bedürfnisse und
der Bewertung effizienter Internetlösungen.
Diese Aufgabe führte zur Bildung einer Pro-
jektgruppe, welche sich aus Mitgliedern der
jeweiligen EDV-Abteilungen sowie For-
schern der einzelnen Institute zusammen-
setzte.

Die technische Seite

Die erste fachspezifische Frage bestand da-
rin, Lösungen zu finden, die für die Umset-
zung, Anpassung und umfassende Neuge-
staltung verschiedener Datenquellen und
elektronischer Datenspeichersysteme geeig-
net sind und auch die technischen Vorgaben
der Max-Planck-Gesellschaft für Im- und
Exportierung, Sicherung und Publikations-
systeme erfüllen.

Die rechtliche Seite

Aus der Sicht des Forschers sind nicht nur
die Inhalte, sondern auch die Struktur und
der effiziente Zugang zu diesem Wissen ent-
scheidend.  Die Arbeit der Gruppe hat dazu
geführt, dass die beteiligten Institute benut-
zerfreundliche und anwenderbezogene Ge-
staltungen geschaffen haben, die auch die
zukünftige inter-institutionelle Weiterarbeit
verbessern.

CMS

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe führten
zum neuen Contents Management System
(CMS), wobei die einzelnen Institute noch
unterschiedliche Instanzen und Webserver
behalten werden. Nach Festlegung von Rah-
menbedingungen wurden Untergruppen ge-
bildet, um die Einzelheiten der Bereichsge-
staltung auszuarbeiten. Die Kooperation hat
auch zu einer vollständigen Analyse der ver-
schiedenen allgemeinen elektronischen Ver-
öffentlichungsfragen geführt. Danach erfolg-
te die spezifische Anpassung an die Erfor-
dernisse, welche juristische Publikationen
und wissenschaftliches Arbeiten mit sich
bringen.

Nutzern des neuen Systems werden die Vor-
teile der harmonisierten Gestaltung deutlich
werden. Der mit der Homepage eines Insti-
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tuts vertraute Nutzer wird auch von den In-
formationsangeboten der anderen vier Insti-
tute Gebrauch machen können. Damit sind
auch die Voraussetzungen für eine gemein-
same Plattform geschaffen.

Carlos L. Cota

5. Ehrungen

Ulrich BECKER:

28.11.2005: Ernennung zum Gastprofessor
an der Renmin University of China, Peking,
China.

Hans F. ZACHER:

2004: Offizier im Nationalen Verdienstor-
den der Republik Frankreich.

6. Tätigkeit der Instituts-
mitglieder in externen
Gremien

Ulrich BECKER:

- Schiedsgutachtenstelle der Spitzenver-
bände der gesetzlichen Krankenversiche-
rung beim Bundesverband der landwirt-
schaftlichen Krankenkassen

- Beirat Forschungsförderung der Deut-
schen Rentenversicherung Bund - For-
schungsnetzwerk Alterssicherung (FNA)

- Redaktionsbeirat der Internationalen
Revue für Soziale Sicherheit (der IVSS)

- ISSA Research Advisory Board
- Kuratorium des Instituts für Arbeitsrecht

und Arbeitsbeziehungen der Europäi-
schen Gemeinschaft, Trier

- Kuratorium des Instituts für europäische
Verfassungswissenschaften an der Fern-
Universität Hagen

- Beirat der Graduate School of Social
Sciences (GSSS) der Universität Bremen
für den Themenbereich „The Modern
Welfare State“

- Disziplinarausschuss des Deutschen
Leichtathletikverbandes (DLV)

- Wissenschaflicher Beirat der Zeitschrift
Social Security Studies (Shehui baozhang
yanjin), Peking, China

- Arbeitsgruppe der Leopoldina/Acatech
Chancen und Probleme einer alternden
Gesellschaft: Die Welt der Arbeit und
des lebenslangen Lernens

- Vorstand der Gesellschaft für Rechtsver-
gleichung

- Vorstand der deutschen Sektion der
IGRAS

- Präsidium der GVG
- Vorstand der Abteilung für Sozialversiche-

rung des Deutschen Vereins für Versiche-
rungswissenschaft

Ockert C. DUPPER:

- Wissenschaftlicher Beirat, Deutsch-Süd-
afrikanische Juristenvereinigung

Eva-Maria HOHNERLEIN:

- Refereetätigkeit für die Zeitschrift „Sozia-
ler Fortschritt“

Otto KAUFMANN:

- Beirat der Zeitschrift „Bulletin de droit
comparé du travail et de la sécurité
sociale“, COMPTRASEC UMR CNRS,
Université Montesquieu-Bordeaux IV,
Frankreich

Bernd BARON VON MAYDELL:

- Unparteiisches Mitglied und Vorsitzender
der Schiedsstelle nach § 129 Abs. 8 
SGB V (Kassen-Apotheken)

- Unparteiisches Mitglied des Bundes-
schiedsamts für Kassenzahnärztliche
Versorgung

- Stellvertretender Vorsitzender der
Abteilung Altersvorsorge des Deutschen
Juristentages, Bonn 2004

- Vorsitzender der Projektgruppe der
Europäischen Akademie in Bad
Neuenahr Europäische Sozialpolitik

- Expertenkommission „Ziele in der Alten-
politik“ der Bertelsmann Stiftung

- Expertengruppe für europäische Fragen
der deutschen Bischofskonferenz
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- Group of Consultants for the Application
of Article 76 of the European Code of
Social security, Straßburg, Frankeich

- Kommission zur Evaluierung der zivil-
rechtlichen  Institute der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität
Graz, Österreich (2005)

Hans-Joachim REINHARD:

- Beirat der Revista Internacional de
Direito Tributario, Belo Horizonte,
Brasilien

Bernd SCHULTE:

- Vorsitz des Arbeitskreises „Europäisches
Sozialrecht/Europäische Sozialpolitik“
beim Deutschen Verein für öffentliche
und private Fürsorge

- Vorsitz des Arbeitskreises „Europa“ des
Ausschusses Internationales des Haupt-
ausschusses der Gesellschaft für Sozialen
Fortschritt

Hans F. ZACHER:

- Ehrenmitglied des Senats der 
Max-Planck-Gesellschaft

- Mitglied im Vorstand des Deutschen
Sozialrechtsverbandes 

- Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats
beim Bundesministerium für Wirtschaft 

- Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats
für das Publikationsprojekt „Geschichte
der Sozialpolitik in Deutschland seit
1945“ (Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung/Bundesarchiv)

- Mitglied und Ratsmitglied der Päpst-
lichen Akademie für Sozialwissenschaften 

- Mitglied des Board of Governors des
Weizmann Institutes in Rehovot/Israel

7. Gutachten

Hans-Joachim REINHARD:

31. März 2004: Gutachten zur Bewertung
österreichischer Rentenanwartschaften im
Versorgungsausgleich für das Oberlandesge-
richt Schleswig-Holstein.

7. Mai 2004: Gutachten zur Bewertung
britischer Rentenanwartschaften im Versor-
gungsausgleich für das Amtsgericht
Osnabrück.

2. August 2004: Gutachten zur Bewertung
österreichischer Rentenanwartschaften im
Versorgungsausgleich für das Oberlandesge-
richt München.

25. Oktober 2004: Gutachten zur Bewer-
tung britischer Rentenanwartschaften im
Versorgungsausgleich für das Amtsgericht
Trier.

28. November 2004: Gutachten zur
Bewertung britischer Rentenanwartschaften
im Versorgungsausgleich für das Amts-
gericht Oldenburg.

21. Februar 2005: Gutachten zur Anrech-
nung von schweizerischen Renten aus Ver-
sorgungsausgleich auf deutsche Hinterblie-
benenrenten für das Landessozialgericht
Niedersachsen - Bremen.

14. Mai 2005: Gutachten zur Bewertung
US-amerikanischer Rentenanwartschaften
im Versorgungsausgleich für das Amts-
gericht Fürth.

3. Juni 2005: Gutachten zum deutsch-
israelischen Sozialversicherungsabkommen
für das Amtsgericht Schorndorf.

11. August 2005: Gutachten zur spani-
schen Invaliditätsversicherung für das
Amtsgericht Königstein i. Taunus.

Friso ROSS: 

27. Oktober 2005: Gutachten zum
Schweizer Haftungs- und Unfallversiche-
rungsrecht, Subrogation einer Integritäts-
entschädigung, Kongruenzgrundsatz, Kolli-
sion IPR-ISR für das Landgericht Rottweil. 
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Christina WALSER:

7. Mai 2004: Gutachten zur Rechtspersön-
lichkeit belgischer Krankenversicherungen
und zum Übergang eines Anspruchs auf Er-
stattung der Heilkostenbehandlung nach
belgischem Recht für das Amtsgericht Bad
Neuenahr-Ahrweiler.

9. Oktober 2004: Gutachten zum Versor-
gungsausgleich bei niederländischen Ren-
tenansprüchen für das Amtsgericht Husum.

8. Alumni

Mit seinen Forschungen, Analysen und Ver-
öffentlichungen stellt das Institut seit 25
Jahren Regierungen, Verbänden, Gerichten,
Akademikern und der allgemeinen Öffent-
lichkeit rechtliche Informationen zur Verfü-
gung. Dies war nur möglich dank derjenigen,
die an der Forschung und den Veröffentli-
chungen des Instituts mitgewirkt sowie zur
Schaffung seiner Wissensbasis beigetragen
haben. Die social-law community verdient
unsere Anerkennung und Aufmerksamkeit.
Die sich daraus ergebende Konsequenz ist
es, ein Netzwerk aufzubauen, welches es
dem Institut ermöglicht, ehemaligen und
gegenwärtigen Mitarbeitern Informationen
zur Verfügung zu stellen sowie die Ehemali-
gen über aktuelle Veranstaltungen, Vorträge
und Veröffentlichungen zu informieren und
für sie ein Kommunikationsmittel zu schaf-
fen. Die technischen Fortschritte und Ent-
wicklungen sollen es den Alumni weiterhin
ermöglichen, erneut Verbindung zum Insti-
tut aufzunehmen. Angestrebt ist der Aufbau
eines „Sozialrechts-Verzeichnisses“, also ei-
ner Plattform, auf der ein Informationsaus-
tausch direkt erfolgen kann. Somit werden
die Teilnehmer am Netzwerk Fragen stellen
können und mit ihren Kollegen Wissen aus-
tauschen, so als ob sie vor Ort wären.

Carlos L. Cota
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